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Ab jetzt 
nur noch 
studieren! 

Gute Idee. 
fEs gibt Zeitschriften, die 

Sie daran erinnern, was 
Studieren interessant 
macht. 

STÖRFAKTOR 
Kritisch-Psychologisches, Sozialwis
senschaftliches, Berichte und Kom
mentare zu aktuellen Themen des 
Gesundheitsbereich~, Rezensionen 
der wichtigsten Neuerscheinungen, 
natürlich Kongreß-, Tagungs-, Ver
anstaltungsankündigungen. Hefte 
mit Schwerpunktthemen alternieren 
mit" bunten, offenen" Heften. 
Ein STÖRFAKTOR für die Main
stream-Psychologie. 

DER BLÄTTERTEIG 
I n der" Informationsgesellschaft" 
ist eine kritische Auseinender
setzung mit neuen und alten Medi
en notwendiger denn je. Ohne In
halte wird der" Information-High
way" schnell zum "Human-Low
way". Der BLÄTIERTEIG analysiert 
die Medienpolitik und bringt Infor
mationen über Alternativmedien 
und neue Informations- und Kom
munikationsmöglichkeiten. 

KURSWECHSEL 
Die Zeitschrift für gesellschafts-, 
wirtschafts- und umweltpolitische 
Alternativen bietet kritische Analy
sen, problembezogene ThemensteI
lungen und Reformvorschläge für 
eine bessere und gerechtere Gesell
schaft. Und das in einer Zeit, wo an
dere an Ideen "sparen", Solidarität 
"vergessen" oder gar die Demokra
tie dem "dritten Mann" überlassen. 
Also: Es ist Zeit für einen ... 

JURIDIKUM 
Das JURIDIKUM führt den rechts
politischen Diskurs, den Sie anders
wo vergeblich suchen werden: 
Fachkundige Autorinnen zu zentra
len Themen unserer Zeit: Europäi
sche Integration, Sicherheitspolitik, 
Frauenrechte, Umweltrecht, Asyl
politik, Drogenpolitik, Menschen
rechte und die Entwicklung staatli
cher Institutionen. Außerdem: Stu
dium und Beruf. 

WIENER BUETTER 
Die WIENER BLIETIER zählen zu 
den ältesten kontinuierlich erschei
nenden Zeitschriften für Studentin
nen und Akademikerinnen Öster
reichs. Unsere finanzielle und re
daktionelle Unabhängigkeit garan
tieren relevante und gut recher
chierte Beiträge über das Tagesge
schehen hinaus: aus den Bereichen 
Universität, Gesellschaft, Kultur und 
Religion. 
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Katharina Echsel 

ven Entscheidungen noch offen; 
in 97 Fällen entschied die Beru
fungsbehörde negative, in 2 Fäl
len positiv. In dieser Statistik 
sind jedoch auch Anträge gem. 
§ 4 AsylG (sog. Erstreckungsan
träge, also jene Anträge wo die 
Asylgewährung auf bestimmte 
nahe Angehörige erstreckt wer
den soll) enthalten. Beschränkt 
man sich auf Asylanträge ieS gem. 
§ 3 AsylG so ergibt sich zum Stich
tag 31.5.1995 eine Asylquote VOll 

4,8% (I): 8 rechtskräftig positive ste
hen 159 rechtskräftig negativfrt Ent
scheidungen gegenüber. 

Bei der Untersuchung, wcl
che Gründe die Asylbehörden 
bei Abweisung von Asylanträgen 
bevorzugt heranziehen, zeigte 
sich, daß dem Asylaus
schließungsgrund des § 2 Alls. 2 

Mit Einem 
s,hweren Erbe 
I m Februar dieses Jahres ver

öffentlichte das Hochkom
missariat der Vereinten Natio
nen für die Flüchtlinge (UNH
CR - United Nations High 
Commissioner for Refugecs) ei
ne bemerkenswerte Studie. An
hand der 398 im November 1993 
in Österreich bzw. bei öster
reichischen Berufsvertretungs
behörden im Ausland gestellten 
Asylanträge wurde die Verwal
tungspraxis der Asylbehörden ei
ner kritischen Analyse unterzo
gen. Mit Akribie wurden Nie
derschriften, Bescheide bzw. 
Entscheidungen durchforstet 
und durchwegs aussagekräftige 
Statistiken erstellt. Ergebnis war 
eine vernichtende Kritik, sowohl 
am Gesetz selbst als auch an 
Vollzugspraxis wie Rechtspre
chung (zum Teil auch an der der 
Höchstgerichte). 

Angesichts der Zielsetzung 
des Asylgesetzes 1991 (I) war die
ses Ergebnis aber auch ein 
durchaus erwartetes. Am Stich
tag 31.5.1994 waren in 320 Fäl
len bereits Bescheide ergangen. 
Davon waren in 1. Instanz 25 
Fälle rechtskräfig positiv, 143 

. Fälle rechtskräftig negativ, in 53 
Fällen war das Berufungsverfah
ren bzw. die -frist nach negati-

Z. 3 Asylgesetz ("bereits in ei
nem anderen Staat vor Verfol
gung sicher war") zentrale Be
deutung zukommt. Prima fucie 
wird davon ausgegangen, daß 
der Asylwerber im Ddttstaat vor 
Verfolgung sicher wrlr, Wenn die
ser Signatarstnllt der GFK (Gen
fer Flüchtlingskol1vention) ist, 
wobei die PrUt'ung der Verfol
gt! ngssieherheit verp:tlngen hei rs
bezogen erfolp:t. Fazit dt~s UN
HeR: "Die These, die Dritt
landsklllllsel werde in der Ver
walt:ungspraxis in diffel'Cllziel'ter 
Weise angewendet, besrUrigt 
sich nicht. Die Asylhehördcn 
entscheiden durchgdlelHlllnter 
Verwendung immer derselben 
Textbausrcine, ... " 

Weitere bdiebte Abwci
sungsgrOnt!l: sind noch die l'd,
lende GlaubwOrdigkeit·· die des 
öfteren mit geradezu absurden 
Argumenten herbeikonHlruiert 
wird - oder dit: Feststdlung, dt:r 
vorliegende Tatbt:stand sei kt:in 
Grund für dit: Ant:rkt:nnung als 
Flüchtling, auch wt:nn dies kon
ventionswidrig ist. [)ie hierzu 
sehr detailliert gcilul.krte Krilik 
kann hier aus PlatzgrOnden 
nicht weiter dargestdlt werden . 

Jedenfalls attestit:rt das 
Hochkommissariat dem Asylge-

setz 1991 nicht nur fehlende 
bzw. ineffektive Rechtsschutz
möglichkeiten, es stellt auch die 
Konventionswidrigkeit dieses 
Gesetzes fest: So fehlt es an ei
nem Verfahren zur Feststellung 
der Flüchtlingseigenschaften. 
Dies hat zur Folge, daß Flücht
lingen völkerrechtswidrig Rech
te aus der Flüchtingskonven
tion, wie etwa das Recht auf 
Ausstellung von Identitätspapie
ren gem. Art. 27 GFK, vorent
halten werden: Da die öster
reichische Rechtslage die Aus
übung von Rechten aus der 
FlUehtiingskonvention durchge
hend von der Asylgewährung ab
hUngig macht, sind Konventions
flüchtlinge, denen nicht Asyl ge
währt wurde, aber auch von je
nen Rechten ausgeschlossen, die 
einen "reehtmäßigen" bzw. "ge
wöhnliehen Aufenthalt" voraus
setzen. 

Im Ergebnis wird dann noch 
einmal klargestellt, daß es dem 
llNHCR nicht um Einzelfallkri
tik sondern um Grundsätzliches 
ging: ,,( ... ) gleichzeitig sind die
se Rechtspositionen jedoch so 
uinfassend zu Lasten des Asyl
wt:rbers formuliert (oder werden 
in Rechtsprechung und Verwal
tungspraxis in diesem Sinne aus
gelegt), daß die tatbestandlichen 
Voraussetzungen für den Er
werb der vorläufigen Aufent
haltsberechtigung bzw für die 
Asylgewährung in der überwie
genden Mehrzahl der Fälle 
rt:ehtlieh überhaupt nicht erfüllt 
werden können. Würde also in 
der Verwaltungspraxis einheitlich 
vorgegangen, so wären praktisch 
alle Asylwerber - zumindest im 
Ergebnis - von der Asylge
wlihrung ausgeschlossen. ( ... ) 
Insgesamt gesehen ist davon 
auszugehen, daß die aufgezeig
ten Probleme auf der Ebene der 
Vollziehung ( ... ) n~cht gelöst 
werden können. Diese harren 
vielmehr der Lösung durch den 
Gesetzgeber. " 

Als wäre das Ergebnis dieser 
Studie für Österreichs Regie
rung nicht schon peinlich genug, 
erfreute das Innenministerium 
dit: Öffentlichkeit mit einer -
"umindest für PsychologInnen
nicht unlustigen Presseau,ssen
dung. Mit Diplomatie der 
Iöschnaksehen Art wurde das 
I loch kommissariat gemaßregelt 
wit: ein unartiger Schulbub. Die 
Studie versuche "die bisher 
gciiußerten Vorurteile des UN
IICR gegenüber der österreichi-
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sehen Asylpraxis zu bekräftigen 
( ... )", der UNHCR ziehe "nicht 
die zutreffenden Schlüsse aus 
der Faktenlage", sondern "er
neuert trotz der nunmehr auch 
dem UNHCR bekannten Tatsa
chen, die eigentlich die Kri
til"punkte widerlegen, die seit 
jeher vorgebrachten Argumen
te." Also sah sich Ex-Innenmini
ster Löschnak bemüßigt, trotz 
der nunmehr auch ihm bekann
ten Tatsachen - dank UNHCR 
wissenschaftlich fundiert -, die. 
eigentlich seine Kritik an der 
Kritik widerlegen, die seit jeher 
vorgebrachten "Argumente" zu 
erneuern. Da letztere ebenso be
kannt wie absurd sind, braucht 
hier nicht weiter darauf einge
gangen zu werden. 

Die Suppe darf jetzt ein an
derer auslöffeln. Dieser hatte ge
legentlich vor seinem Amtsan
tritt leise Kritik am Fremden
recht anklingen lassen und be
kam prompt die Rechnung prä
sentiert. Vorsorglich ließ ihm die 
Kronenzeitung via Nimmerrich
ter ausrichten, was er zu tun und 
unterlassen habe. Sein Spiel
raum ist abgesteckt, die Grenzen 
dort gezogen, wo die KZ das 
Denken und Wollen des Volkes 
ansetzt. Vorerst gab's Schelte für 
Einem wegen dessen mangeln
der Verbreehensfürchtigkeit. 
Doch auch der Bogen zum 
Fremdenrecht wart schnell ge
zogen: "Am Ende verriet uns der 
Minister auch noch, er fürchte sich 
persiinlich überhaupt nicht vor Ver
brechern. Das glauben wir ihm al
lerdings 1 Er muß ja auch nicht dort 
wohnen, wo die seiner Partei schon 
so massenhaft abhanden gekomme
nen Genossen inmitten illegal zuge
reister Asylanten leben müssen." 
(KZ, vom 7.4.95, S. 6) 

(1) vgl. Ausjiihrtt1lgetl im Schulungsbeh
elf des BNfl zur Auslegung von Bestim
mlmgetl des AsylG 1991: " ... das Prin
zip der möglichst großzügigen Schutzge
währung (. . .) fitldet keine Grtt1ldlage im 
Asylgesetz 1991. (. .. ) Die Verhinderung 
und die Abwehr von Nißbräucheti war 
das tragetIde Elemetlt der Überlegungetl 
zur Novellie17t1Jg des Asylrechts (. .. ). Es 
ist daher bei der Auslegung einzelner Re
gelungen im Zwei/ei jene zu wähletI, die 
die größte Nißbrauchssicherheit bietet. " 
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Merkwürdig ____________ _ 

Sklaverei 
abgeschafft 

Mississippi/USA. (ri) Auf
grund einer Initiative des Sena
tors Frazier ist die Sklaverei im 
US-Bundestaat Mississippi end
gültig abgeschafft worden. Dem 
demokratischen Politiker war 
Anfang des Jahres aufgefallen, 
daß 130 Jahre nach den übrigen 
Unionsstaaten cine entsprechen
de Verfassungsänderung durch 
Senat und Repr1lsentantenhaus 
immer noch ausstand. 1865 hatte 
Mississippi als einziger Unions
staat die Sklaverei nicht formell 
abgeschafft, um damit gegen 
fehlende Entschädigungen für 
die in Freiheit entlassenen Skla
ven zu protestieren. 

GoHes 
Gnadentum 

Österreich. (ri) Da Justizmini
ster Michalek die Prüfung von 
Gnadenakten durch die Volks
anwaltschaft verweigert, verlangt 
der für Justizverwaltungssachen 
zuständige Volkanwalt Horst 
Sehender eine Stellungnahme 
der Bundesregierung und droht 
für den Fall, daß diese die Hal
tung des Ministers teilt, mit der 
Befassung des Verfassungsge
richtshofs1VfGH). 

Anlaß des Konflikts sind 
mehrere aktuelle Prüfverfahren, 
in denen die mangelnde Trans
parenz bei Begnadigungen auf
fiel. Gestützt auf Artikel 65 Abs. 
2 des Bundes-Verfassungsgeset
zes stehen dem Bundespräsi
denten u.a. die Begnadigung der 
von den Gerichten rechtskräftig 
Verurteilten, die Milderung und 
Umwandlung von Strafen und 
die Niederschlagung von straf
gerichtlichen Verfahren auf Vor
schlag der Regierung bzw. eines 
von ihr ermächtigten Ministers, 
nämlich des Justi7.ministers, w. 
1992 hatte der VfGH die ein
schlägigen Bestimmungen in der 
Strafprozeßordnung wegen der 
Verflechtung von gerichtlicher 
und verwaltungsbchördlicher 
Zuständigkeit als verfassungs
widrig aufgehoben. Seit 1993 ist 
das Begnadigungsverfahren eine 
reine Verwaltungsangelegenheit 
des Ministers, der sich fortge-
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setzt weigert, seine Gründe für 
die Ablehnung von Gnadenge
suchen offenzulegen. Schon lan
ge war dieses anachronistische 
und typisch monarchistische 
Rechtsinstitut Gegenstand hefti
ger Kritik. Auch Sehender for
muliert seinen Standpunkt deut
lich: "Es ist eine völlig unhaltba
re Situation, daß derzeit nie
mand die Abweisung einer Gna
denbitte überprüfen kann. Das 
ist ja gleichbedeutend mit dem 
Übergang des Gottesgnaden
tums direkt vom Kaiser auf den 
Justizminister. " 

Achtung 
Scheinehe! 

Österreich. (emb) Ein neues 
Gespenst geht in den Amtsstu
ben der Fremden- und Aufent
haltsbehörden um: die Schein
ehe. Allein im Raum Wien seien 
1500 Fälle bekanntgeworden, 
wie das Innenministerium an
läßlich der Präsentation der No
velle zum Aufenthaltsgesetz 
mitteilte (vgl. Der Standard, 
28.02.1995, S. 1 und 5). 

In der Zahlenstatistik des In
nenministeriums ist wahrschein
lich auch der Fall des türkischen 
Staatsangehörigen K. enthalten. 
Herr K hält sich seit 1987 recht
mäßig in Österreich. auf, 1989 
heiratete er seine türkische Ehe
frau, die zu ihm nach Österreich 
zog. Zwei Kinder wurden 1990 
und 1994 geboren. Die Ge
schichte eiIT~r normalen Zuwan
dererfamilie. 

Bei der Verlängerung der 
Auferithaltsbewilligungen im 
Sommer 1994 gab es plötzlich 
Probleme. Bei der Fremdenpoli-. 
zei sei ein "Verfahren offen", 
dieses müsse zunächst geklärt 
werden. Das ist dem Mann nicht 
gelungen, weil er den Grund für 
das "offene Verfahren" nicht 
verstanden hatte. Die Fremden
polizei hatte der MA 62 mitge
teilt, daß gegen K. "laut Mittei
lung der Staatsanwaltschaft Wi
en ein Verfahren bezüglich 
Ehenichtigkeiterklärung anhän
gig ist." 

Achtung Scheinehe - 1500 
Fälle - an eine positive Erledi
gung dcr Anträge der Familie K. 
war nicht mehr zu denken. Im 
Jänner 1995 wurden der Familie 
Bewilligungen bis Ende März 

erteilt, wohl um durch die seit 
mehreren Monaten anhängigen 
Anträge die Erledigungsbilanz 
nicht unnötig zu belasten. Der 
gute Mann ist auch auf die Vier
wochenfalle nicht hereingefallen 
und hat die Verlängerungsanträ
ge rechtzeitig, nur ein Monat 
nach Erteilung der letzten Be
willigungen, eingereicht. Das 
Im-Kreis-Schicken konnte von 
vorne beginnen: keine Bewilli
gung wegen des offenen Verfah
rens wegen anhängigen Ehe
nichtigkeitsverfahrens. Der MA 
62 war immerhin aufgefallen, 
daß der Mann mit einer türki
schen Staatsangehörigen verhei
ratet war und so wurde der Ver
merk über die Scheinehe mit ei
nem ,,?" versehen. Die Mühe 
der Aufklärung wollte sich aber 
niemand machen. 

Dabei war des Rätsels Lö
sung ganz einfach: K. war ver
wechselt worden. Ein Ehenich
tigkeitsverfahren gegen einen 
namensgleichen türkischen 
Staatsangehörigen ist anhängig, 
die Staatsanwaltschaft hatte von 
der Fremdenpolizei den Akt an
gefordert und damit war ein wei
terer Fall von Scheinehe be
kanntgeworden. 1500 waren es 
allein im Raum Wien, da kann 
es schon vorkommen, daß ein 
unterschiedliches Geburtsdatum 
nicht auffallt. Die Geschichte ei
nes ,normalen Verwaltungsver
fahrens im Jahre 1995? 

Nicht unerwähnt bleiben 
soll, daß die Großzügigkeit, mit 
der über Fehler hinweggesehen 
wird, nur für die Behörde, nicht 
aber für die Parteien (z.B. ver
spätete AntragsteIlung), gilt. 

Haider gegen 
TATblaH 

Österreich. (TATblatt) Jetzt 
hat sich die Justiz auch in zwei
ter Instanz für Haider und gegen 
das TATblatt entschieden. Das 
bedeutet: Das TATblatt darf die 
Behauptung, Haider betreibe 
rassistische Hetze, nicht mehr 
veröffentlichen. Darüberhinaus 
muß es die Prozeßkosten in der 
Höhe von knapp 100.000,- Schil
ling bezahlen. So entschied nach 
dem Handelsgericht nun auch 
das Oberlandesgericht Wien. 

Mit einer solchen Vorgangs
weise, so die TATblatt Heraus-
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geberInnen, soll aber nicht nur 
das TATblatt selbst kriminali
siert und wirtschaftlich vernich
tet werden. Vielmehr soll darü
ber hinausgehend versucht wer
den, alle kritischen Leute, 
Gruppen und Zeitschriften da
vor abzuschrecken, weiterhin ih
re Meinung über Haider, die l' 
oder allgemein: über rassistische 
Politik zu verbreiten. 

Derartige Einschränkungen 
der Meinungsfreiheit dürfen 
nicht hingenommen werden! 
Die Alternativmedienlandschaft 
ist heute ohnehin mehr denn je 
bedroht. Im vorigen Jahr wurde 
dem TATblatt die Publizistik
Förderung gestrichen. Welche 
Zeitung wird da wohl die näch
ste sein? Die geplante empfind
liche Verteuerung des Postzei
tungsversandes wird so manche 
weitere Alternativzeinmg an den 
Rand des Ruins drängen. 

Die TATblattlerInnen wol
len die Entscheidung jedenfalls 
vor dem Obersten Gerichtshof 
und notfalls auch vor dem Eu
ropäischen Gerichtshof für Men
schenrechte in Straßburg an
fechten - und auf alle Fälle: wei
termachen. Dies wird durch das 
finanzielle Loch, das der Prozeß 
gerissen hat, leider etwas er
schwert. Viele zusätzliche Abos 
und solidarische Spenden kön
nen aber helfen, dieses Loch zu 
stopfen. TATblatt-10-Nummer
Abos kosten innerhalb Öster
reichs 140,-, außerhalb: 200,-; 3-
Nummern-Probeabos gibt's gra
tis. Einfach bestellen: TATblatt, 
1060 Wien, Gumpendorferstr. 
157/11; Telefon: 0222/5968078 
(Fax: DW -4); Konto: P.S.K. 
7547212. 

Juristische 
Entzauberung 

Österreich. (red) H.J. Schima
nek wurde am 31. März 1995 im 
Großen Schwurgerichts saal des 
Wiener Landesgerichtes für 
Strafsachen in erster Instanz zu 
einer 15jährigen unbedingten 
Freiheitsstrafe wegen des Ver
brechens nach dem § 3a Z. 2 
Verbotsgesetz (VerbG) verur
teilt. Die acht Geschworenen, 
die mit ihrem Wahrspruch allei
ne über die Frage der Schuld 
entschieden, sprachen den An
geklagten mit acht zu null Stirn-
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___________________________ .~.,~,~< •• ~ ••• <_ Merkwürclll 
men schuldig, sich fürhrend in 
einer Verbindung betätigt zu ha
ben, deren Zweck es ist, durch 
Betätigung ihrer Mitglieder im 
nationalsozialistischen Sinn die 
Selbständigkeit und Unabhän
gigkeit der Republik Österreich 
zu untergraben. Gem. § 338 
Strafprozeßordnung (StPO) ent
scheidet der Schwurgerichtshof, 
also die drei RichterInnen und 
die Geschworenen gemeinsam 
über die Strafe. Das Strafausmaß 
wird von ihnen durch Abstim
mung ermittelt. Im Fall Schima
nek: 15 Jahre. 

Für viele war die Höhe des 
Strafausmaßes überraschend, er
warteten sie doch eine Strafhöhe 
irgendwo zwischen vier Jahren 
(1993 für den salzburger Gaube
auftragten Reinthaler) und 11 
Jahren (1994 für VAPO-Fürher 
KüsseI). 

Dies insbesondere auch des
wegen, da Staatsanwalt Fasching 
in seinem Schlußplädoyer Schi
manek zwar als Küsseis rechte 
Hand, als Parade-Kamerad
schaftsführer und somit schuldig 
im Sinne der Anklage darstellte, 
die außerordentliche Strafmilde
rung nach § 41 Strafgesetzbuch 
(StGB) aber für überlegenswert 
erachtete. Bei Anwendung des § 
41 StGB ist es möglich, bei der 
Strafzumessung die für das De
likt vorgesehene Mindeststrafe 
zu unterschreiten. Gem. § 3a 
Z. 2 VerbG in Verbindung mit 
dem § 41 StGB hätte die Min
deststrafe von 10 Jahren um 
neun Jahre auf mindestens ein 
Jahr unterschritten werden dür
fen. 

Aber es kam erstens anders, 
zweitens als wohl viele dachten. 
Staatsanwalt Fasching meinte in 
einer Stellungnahme nach der 
Urteilsverkündung: "Damit ha
be ich nicht gerechnet. Im Ver
gleich zu Küssel ist dieses Urteil 
sicherlich überzeichnet." Auch 
der Vorsitzenden war bei der Ur
teilsverkündung anzusehen, daß 
sie sich die Höhe des Strafaus
maßes anders vorgestellt hatte. 
Wo liegt die Diskrepanz? Etwa 
doch ein "Fehlurteil", wie uns 
Schimanek sen. erklärt? (Ver)irr
ten sich die Geschworenen? 

Der historische Gesetzgeber 
verfolgte mit dem VerbG das 
Ziel, jegliches "Wiederauf
flackern des Nationalsozialismus 
im Keim zu ersticken". Trotz 
Novellierung des Gesetzes, ins
besondere der Senkung der 
Strafdrohungen, sind die Inten-
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tion und die Ziele des VerbG 
die selben geblieben. Salopp 
könnte man im VerbG ein "Not
wehrrecht des Staates" er
blicken. Das VerbG und insbe
sondere seine Anwendung, las
sen die Hoffnung aufkommen, 
daß der Mensch doch fähig ist, 
aus der Geschichte zu lernen. 
Daß die V APO und Schimanek, 
als einer der führenden Propo
nenten, sehr wohl gezielt und 
erschreckend gründlich auf eine 
Machtübernahme hinarbeiteten, 
belegen die Berge an sicherge
stellten Beweismitteln. Pikant 
z.B. wurden "Todesurteile" ge
gen SchriftstellerInnen wegen 
Irreführung der deutschen Ju
gend sichergestellt, denen es 
nurmehr am Datum und an der 
Unterschrift des Führers man
gelte. Schimanek wurde zurecht 
wegen § 3a Z. 2 VerbG schuldig 
gesprochen. 

Der Strafrahmen für dieses 
Delikt beträgt 10 bis 20 Jahre, 
bei besonderer Gefährlichkeit 
des Täters lebenslang. Die 
außerordentliche Strafmilderung 
gem. § 41 StGB, die der Staats
anwalt für gerade noch vertret
bar erachtet, setzt voraus, daß 
die Milderungsgründe die Er
schwerungsgründe beträchtlich 
überwiegen und die begründete 
Aussicht besteht, daß der Täter 
auch bei Verhängung einer das 
gesetzliche Mindestmaß unter
schreitenden Freiheitsstrafe kei
ne weiteren strafbaren Handlun
gen begehen werde. Das 
Schwurgericht wertete mildernd 
das Tatsachengeständnis sowie 
den Umstand, daß H.J. Schima
nek nicht der oberste Spitze der 
V APO angehörte. Erschwerend 
wertete es drei einschlägige Vor
strafen, die führende Betätigung 
während eines langen Zeitrau
mes, die Vielzahl der einzelnen 
Tathandlungen und die große 
Zahl von Menschen - vor allem 
von Minderjährigen - die durch 
die Schulungen mit nationalso
zialistischen Gedanken infiltriert 
wurden. Für eine außerordentli
che Strafmilderung ist m.E. kein 
Platz. Wiewohl die Geschwore
nen den Milderungsgrund des 
Wohlverhaltens über zwei Jahre 
nicht annahmen, kann von ei
nem beträchtlichen Überwiegen 
der Milderungsgründe keine 
Rede sein, bisweilen bekommt 
man den Eindruck der § 41 
StGB stünde im engsten Ver
hältnis zum VerbG. Die Straf
höhe ist schuldangemessen. Sie 

weist zwar Diskrepanzen zum 
Küsselurteil auf, doch durch die
ses wurde der Strafrahmen des § 
3a VerbG nicht verändert. Es er
scheint mir so, als würde der § 
3a zur "lex Küssei" umfunktio
niert, wonach die höchste Latte 
bei 11 Jahren liegt. Küssel ist 
von den Geschworenen sehr 
milde verurteilt worden. So wie 
es strengere und mildere Richte
rInnen gibt, so gibt es eben auch 
strengere und mildere Geschwo
rene. Von einem "Fehlurteil" 
kann keine Rede sein! 

Das Urteil ist nicht rechts
kräftig, von der Verteidigung 
wurde Nichtigkeitsbeschwerde 
und Berufung erhoben. Es 
bleibt abzuwarten, ob der Ober
ste Gerichtshof die Entschei
dung revidiert. Eine Herabset
zung der Strafe ist sehr wahr
scheinlich. 

Schutzlose 
Daten 
Österreich. (lg) Kurz vor sei
nem Rücktritt warnte der ober
ste Datenschützer der Republik 
vor dem gläsernen EU-Men
schen. Ernst-Eugen Veselsky, 
Vorsitzender des Datenschutzra
tes im Bundeskanzleramt, warf 
der Regierung vor, im Daten
schutz nur eine unnötige Ver
pflichtung zu sehen, wohinge
gen sich die Probleme durch 
den EU-Beitritt vergrößert hät
ten. Nur "über seine Leiche" 
wäre die Novelle zum Sicher
heitspolizeigesetz durchzubrin
gen, sagte er einen Tag vor sei
nem Rücktritt. In dieser ist das 
Abhören unbeteiligter Dritter 
vorgesehen. Während er mehr 
Einsicht für die BürgerInnen in 
die Datensammlungen des Staa
tes verlange, würde der Zug 
dank den Schengener Abkom
men in die andere Richtung ab
fahren. Die Straßburger Daten
bank CESIS könne durch die 
Grenzkontrollen und den Anfra
gen ein Bewegungsbild jederls 
Auslandsreisenden erstellen. 

In seiner Rücktrittsbegrün
dung vom 30.4.1995 wies Vesels
ky auf das Fehlen von qualifi
ziertem Personal sowie auf zu 
wenig Büroangestellte hin, um 
die vermehrten Aufgabe.n kom
petent bewältigen zu können. 

JURIDIKUM 

Krammer & die 
Konsumentin 

Österreich. (mb) Laut del1\ 
Verein für Konsumentellsehlilz 
beschwerte sich im vergangl~llell 
Jahr jede vierte Ösrcrreicher! n 
über einen Ankauf. Grund dal'Or 
dürfte vor allem mangelnde (le· 
währleistung und Garantie sein. 
Grund genug wieder einmal ei· 
ne Reform des Gewährleisungs. 
rechtes zu fordern, gibt cs also. 
Krammer als Ministerin für Kon
sumentenschutz und J ustizmini
ster Michalek wollen nun eine 
Reforminitiative starten. Gefor
dert wird von Krammer eine 
Vermutungsfrist, die schon für 
Viehmängel besteht. Während 
dieser Frist soll eine Beweisla
stumkehr dergestalt Platz grei
fen, daß nunmehr die HändlerIn 
verpflichtet werden soll, die 
Mängelfreiheit bei Übergabe zu 
beweisen. 

Das Problem dabei ist aller
dings, daß eine generelle Frist 
der Verschiedenheit der Produk
te nicht gerecht werden kann. 
Spezielle Fristen für jedes ein
zelne Produkt sind umgekehrt 
wieder so unüberschaubar, daß 
die RechtsadressatInnen keinen 
Überblick, und damit keine 
Klarheit über die bestehende 
Rechtslage gewinnen können. 
Zu befürchten bleibt also, daß 
dieser konsumentenfreundliche 
Wunsch alleine dashalb nie Rea
lität werden wird. 

Mehr Erfolg könnte dem 
Vorhaben, die Gewährleistungs
frist für bewegliche Sachen von 
sechs Monaten auf drei Jahre zu 
verlängern, beschieden sein. 

Des weiteren soll die rechtli
che Situation für Wohnungssu
chende verbessert werden. 
Durch eine Novelle des Makler
gesetzes soll ihnen eine "Be
denkzeit" von einer Woche ein
geräumt werden. Innerhalb die
ser Frist soll ein Rücktritt vom 
Vertrag möglich sein. Krammer 
will überdies eine "Kleinkredi
tevidenz" schaffen, die sowohl 
Banken als auch Versandhäusern 
zugänglich sein soll. Dies soll 
den Zweck haben, dem sozialen 
Abstieg einer durch Bank- und 
Versandhausschulden überlaste
ten Familie vorzubeugen. Ach
tung: Big Si ster is watchingyou. 
Sehr bedenklich. 
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GRENZENLOSE KONTROLLlERßARKEIT 

Feste Schengen 

Der RücktriH von Ernst
Eugen Veselsky als Vorsit
zender des österreichi
schen Datenschutzrates 
wurde .kaum beachtet. 
Dieser SchriH war maß
geblich vom geplanten 
BeitriH zu den Schengener 
Abkommen motiviert. 
Schengen? Datenschutz? -
Nickelsdorf! 

Der scheinbare Einzelfall Nickelsdorf vom 
12.3.1995, ein Megastau an der öster
reichisch-ungarischen Grenze infolge ver
schärfter Grenzkontrollen, wurde nicht zu
fällig mit den Schengener Abkommen 
(Schengen I vom 14.6.1985 und Schengen II 
vom 19.6.1990 = Durchführungsabkommen 
zum Sch'el:lgener Abkommen) in Zusam
menhang gebracht. Diese Abkommen gelten 
als flankierende Maßnahmen zum 1985 be
schlossenen EU-Binnenmarkt, der den frei
en Personen- und Warenverkehr ermögli
chen soll. Schon im Vorfeld des Inkrafttre
tens der "Einheitlichen Europäischen Akte" 
am 1.1.1993 kam es zu großen Fusionen und 
Firmenaufkäufen, die einerseits eine starke 
Marktposition nicht nur im Binnenmarkt 
sondern auch am Weltmarkt sichern sollten, 
andererseits aber gemäß der betriebswirt
schaftlichen Rationalität zu massiven Entlas
sungen führten. Die damit entstehenden so
zialen Spannungen zwischen Arbeitsplatzbe
sitzerInnen und Arbeits-, Wohnungs- und 
Bildungslosen wurden schon früh der Justiz 
und der Exekutive als Problemfelder zuge
ordnet. Die wirtschaftlichen Deregulationen 
und die damit einhergehenden Spar- und 
Belastungsbudgets der EU-Regierungen bei 
gleichzeitiger Senkung von Kapitalsteuern 
führen sowohl zu einer stetig wachsenden 
Masse von Arbeitslosen als auch zu einer 
breiteren Verelendung in Europa. Diese ab
gedrängten Menschen leben in unsicheren 
Arbeitsverhältnissen, bedroht von nicht 
mehr finanzierbaren Krankheiten, Woh
nungsverlust und Halblegalität. Ihre Würde 
ist ihnen genommen, die Werthaltungen 
werden korrumpiert, ihre Perspektiven lösen 
sich auf. Der Schritt in die Illegalität ist hier 
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keine freie Entscheidung mehr, sondern ei
ne Form der Existenzfristung. 

Die politische Vorwegnahme dieser Ent
wicklung waren und sind die Schengener 
Abkommen. Diese bedeuten die Abschot
tung des EU-Arbeitsmarktes gegen außen, 
gegen AsylwerberInnen, gegen Arbeitsmi
grantInnen. Sie werden durch die verschärf
ten Gesetze von vornherein zu Objekten der 
Polizei und der Justiz, d.h. kriminalisiert. 
Aber auch nach innen werden durch den 
Ausbau von Informatik, Überwachung und 
Fahndung bei Verdacht mit hohem Budget
aufwand bei gleichzeitigem Sozialabbau 
Menschen ausgegrenzt und kriminalisiert. 
Auch sie sind für die Regierungen und die 
Wirtschaft überflüssig geworden. 

Die bewußt ungenau gehaltenen Defini
tionen von Organisierter Kriminalität, Dro
genkonsum und Terrorismus sollen einer 
flächendeckenden Kontrolle dienen, diese 
legitimieren, jede Menge an polizeilichen 
Datensystemen ermöglichen - deren Miß
brauch der Brauch sein wird - und Formen 
eines künftig zu erwartenden, sozialen Wi
derstandes desavouieren. Denn die EU
Staaten sparen nach den zu erfüllenden 
Konvergenzkriterien der Wirtschafts- und 
Währungsunion gerne bei den Menschen, 
nicht jedQch bei deren Kontrolle. Dies dürf
te in ihrer Bucjgetrechnung weder zu teuer 
für den Staat noch zu inflationstreibend für 
die Wirtschaft sein. 

Die im Dunkeln ••• 

\\ienn man bei den Menschen spart, und 
nicht an deren Kontrolle, hat man auch eine 
höhere Bonität bei den Banken und an den 
Börsen, so scheint es, folgt man den Medien
berichten. Und mit Hilfe medialer Verbrei
tung der von der Politik lancierten Feindbil
der nehmen wir einen ständigen Abbau von 
Bürgerlnnenrech'ten hin und legitimieren ei
ne zunehmende Kontrolle von uns allen. In 
Spanien bedarf es keines richterlichen Haus
durchsuchungsbescheides mehr. (In Öster
reich heißt das: Bei Gefahr im Verzug, des
sen Auslegung der Polizei vorbehalten ist.) 
Unter den neuen Mafiagesetzen Italiens ist 
jede/r SizilianerIn verdächtig und damit dem 
polizeilichen Zugriff ausgeliefert. Schon 
durch den jetzt laufenden Datenaustausch 
zwischen den Staaten ist eine gut dokumen
tierte Anzahl von Durchschnittsmenschen 
angehalten, verhaftet und verhört worden, 
ohne daß nach deren Enthaftung auf Grund 
ihrer Unschuld geklärt werden konnte, ob 
ihre Daten wen~gstens danach aus den 
Fahndungscomputern entfernt wurden. Aus-

JURIDIKUM 

kunftsrechte sind so vage formuliert, daß sie 
de facto nicht existieren. So wird nur dann 
Auskunft erteilt, wenn dies die Sicherheit 
des betreffenden Staates nicht verletzt, wo
mit der Datenschutz für Staaten gegen ge
fährlich neugierige BürgerInnen gewährlei
stet ist. Denn schließlich sind wir nach Arti
kel 99 des Schengener Zusatzabkommens al
le verdächtig. Denn jede/r könnte eine Straf
tat begehen, also ... könnte jede Auskunft 
die Staatsicherheit gefährden. 

Und so ist in den Abkommen die Zusam
menarbeit in Asyl- und Grenzkontrollrech
ten, bei der Kriminalpolizei und beim 
Schengener Informationssystem (SIS) in 
Straßburg festgeschrieben, damit die Bin
nengrenzkontrollen aufgehoben werden 
können. Im zweiten Abkommen wurde die 
angestrebte gemeinsame Asyl-, Antiterror
und Drogenpolitik weiter harmonisiert und 
verschärft, die Trennung von Polizei- und 
Geheimdienstaufgaben verundeutlicht bis 
aufgehoben. In das SIS kann durch die 
Fahndung nach Verdacht jede/r kommen. 

••• sieht man nicht 

Schon die Entstehung der Schengener Ab
kommen als intergouvernementale Verein
barungen weist daraufhin, daß einer demo
kratischen Überprüfung und öffentlichen 
Diskussion über die Inhalte dieser Verträge 
ausgewichen werden sollte und soll, solange 
bis die Gesellschaften dank der Massenme
dien die aufgeblasenen Feindbilder verin
nerlichen und solcherart die Vorgaben der 
Regierungen als selbstverständlich anneh
men. Auf diesem Wege sind die EU-Regie
rungen seit 1990 schon weit gekommen. 
Deshalb wurden auch die Schengener Ab
kommen nicht in das EU-Regelwerk einge
baut, obwohl die Begründerstaaten Frank
reich, Deutschland und die Benelux-Staaten 
EU-Mitglieder sind. Inzwischen sind außer 
Großbritanriien, Dänemark, Irland und den 
neuen Mitgliedern alle dabei. Der freie Per
sonenverkehr des Binnenmarktes soll nur 
den Mitgliedern von "Schengenland" offen
stehen. Dies, so hoffen die Mitglieder, soll 
die anderen dazu nötigen mitzumachen, soll 
für sie einen "Sachzwang" bedeuten, den sie 
ihren BürgerInnen besser unterjubeln kön
nen. Man sieht deutlich den Widerspruch 
zwischen dem unter EU-Recht entstehen
den Binnenmarkt und den ihn flankieren
den, aber außerhalb des EU-Rechtes stehen
den Schengener Abkommen. Erst nach Bei
tritt aller und den parlamentarischen Ratifi
zierungen sollen die Abkommen ins EU
Recht übernommen werden. 

Diese Abkommen wurden in geheimen, 
zwischenstaatlichen Gremien entworfen und 
ausgehandelt. Die 1985 gegründete "Gruppe 
Schengen", d.h. zeitgleich mit dem Be
schluß der Einheitlichen Europäischen Ak
te, vulgo Binnenmarkt, arbeitete bis Inkraft
treten der Maastrichter Verträge genau!;o 
klandestin wie die anderen 57 Gremien, Ar
beitsgruppen und Komitees, die sich eben-
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falls mit Innerer und Äußerer Sicherheit, Mi
gration, Asyl, Geheimdienste, Terrorismus, 
Drogen, Organisierter Kriminalität und Da
tensystemen beschäftigen. In diesen Netz
werken sitzen die hohen Beamten von In
nen- und Justizministerien, nach deren Vor
lieben und Vorurteilen sich nicht nur die 
Schengener Verträge richten. Jenseits jeder 
demokratischen Kontrolle, nur den zuständi
gen Ministern berichtspflichtig, konnten 
und können diese Beamten ihre Macht und 
ihre Phantasien gestalten. Die dritte Säule 
von Maastricht gibt ihnen nun auch eine le
gale Fassade (Art.K.4), die aber bereits auf 
ihre Vorgaben hin errichtet ist. So können 
nun griechische Kriegsdienstverweigerer, die 
in einem der Schengen-Länder im Exille
ben, abgeschoben werden. In Griechenland 
gibt es nämlich keinen Zivildienst, Verwei
gerer fallen unter das Strafrecht und somit 
unter die Schengener Abkommen. 

Mit der Ratifizierung der Schengener Ab
kommen durch die Parlamente tritt ein Teil 
des im geheimen vorbereiteten EU-Polizei
staates ans Licht der Öffentlichkeit, Öster
reich nimmt als Beobachter schon seit Juni 
1994 am Schengener System teil, und hat 
durch den fast schon wieder vergessenen, 
aber nichtsdestotrotz weiterbestehenden 
Bundesheereinsatz an den Grenzen und 
durch die Verschärfung der Asyl- und Auf
enthaltsgesetze wichtige Vorleistungen er
bracht. Schon im Vorlauf zu einem, aber 
auch nach einem Beitritt wird der Sach- und 

Personalaufwand, medial und politisch abge
sichert, enorm anwachsen. Aber die Sicher
heit ist Österreich heilig. Daß die F -Bewe
gung Schengenland sofort und jetzt beitre
ten will, ist nach dem oben Erzählten nicht 
verwunderlich. Ex-Innenminister Löschnak 
hätte als Krönung seiner vielen Verdienste 
um die Sicherheit Österreichs am Freitag, 
dem 24.3.1995, den Vertrag unterschreiben 
sollen, allerdings hat sich das wieder einmal 
verzögert. Denn auf Grund des nordischen 
Paßabkommens sollen zum erstenmal zwei 
Nicht-EU-Staaten, Island und Norwegen, 
aufgenommen werden. Auch sonst kommt 
"Schengenland" nicht richtig vom Start: 
Großbritannien will seine eigenen Kontrol
len aufrechterhalten, Frankreich wirft den 
Benelux-Staaten eine zu laxe Drogenpolitik 
vor, nach wie vor ergeben sich nationale 
Widerstände der Sicherheitsbehörden bei 
der grenzüberschreitenden Fahndung und 
gegenseitiger Unterstützung, ebenso bei der 
Verwendung des SIS und der Einspeisung 
der Daten, dann bricht wieder CESIS, der 
Zentralcomputer in Straßburg zusammen; 
von parlamentarischem Widerstand aber ist 
leider nur wenig zu hören. Tatsächlich aber 
werden die inneren Kontrollen ausgebaut: 
Irgendwo im Schengenland kann jederzeit 
ein Teil einer Straße abgesperrt werden und 
einige Stunden werden dann alle Vorbei
kommenden kontrolliert, meist wird dies 
aber doch nahe den Grenzen der Staaten 
passieren, soviel zur grenzenlosen Phantasie. 

Recht & Gesellschaft 
Daß sich Österreich durch einen Probe

lauf a la Nickelsdorf diplomatische Unan
nehmlichkeiten mit Ungarn, das den Eiser
nen Vorhang als erstes Land durchbrochen 
hatte, einhandelt, ist nur logisch. Schließlich 
hat sich Ungarn in Abkommen mit den EU
Ländern schon dazu verpflichtet, selbst die 
MigrantInnen und AsylwerberInnen abzu
fangen, abzuschieben und von den EU
Grenzen abzuhalten. Und dann so etwas! 

Dies ist nur eine simplifizierende Skizze 
eines Teils der Geschichte, der Entwicklun
gen und der Strukturen der Inneren Sicher
heit in der EU. Es besteht für Österreich 
keine Verpflichtung, diese Abkommen zu 
unterzeichnen. Die Bundesregierung will 
die Unterzeichnung ohne großen Me
dienrummel über die Bühne bringen. Des
halb war ja die Aufmerksamkeit, die durch 
die Nickelsdorfer Schikanen hervorgerufen 
wurde, der Regierung so unangenehm. 

Eine Handlungsmöglichkeit aber wäre 
es, vor den Europäischen Gerichtshof zu ge
hen, und die Diskriminierungen durch die 
Schengener Abkommen zu klagen, denn sie 
verletzen die Einheitliche Europäische Ak
te, die ja alle vier Freiheiten gewährleisten 
soll. Aber geht EU-Recht denn auch vor 
Schengener Verträgen? 

Lajos Glücksthai ist Redakteur der Zeitschrift 
IIEuropakardiogramm" - ein Medium für europakriti
sche Informationen. 

Weg und Ziel 
Aufregende Lokale 

gibt's genug 

Geh in's 

Lange! 

Probeheft und Abo: 
Trattnerhof 2/14,1010 Wien, Tel.: 5336023 

I~\!I!JJ • 

~~I~ 
~lF~~ 

~JS ~l' . 
~ 

STUDENTENBEISL LANGE 
Wien 8, Lange Gasse 29 

geöffnet täglich 1800 bis 200 Uhr 
Bier vom Faß: 

Puntigamer Panther 
aus der Steiermark, 

Mohren 
aus Vorarlberg, 

Guinness 
aus Irland 

Auch Stiegl-Bräu 
aus Salzbul'g 

Große Auswahl an Malt-Whisktes 
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NOVELLE ZUM AUFENHALTSGESETZ 

Zuckerbrot 
und Peitsche 

Löschnak hat sich oHen
sichtlich mit seiner letzten 
großen Tat als Innenmini
ster einen ausländerinnen
freundlichen Anstrich ge
ben wollen. Oder war es 
doch späte Einsicht? Fest 
steht: Löschnak geht, eine 
Novelle zum Aufenthalts
gesetz (AufG) kommt. 

Am 28. Februar dieses Jahres hat der Mini
sterrat die Regierungsvorlage (RV) zur No
vellierung des AufG beschlossen. Im Vor
blatt zur RV wird kurz der Inhalt der Novel
le skizziert. Generell wird davon gesprochen, 
das Verfahren zu vereinfachen, ohne die 
Grundsätze zu verändern und der Verwal
tung größere Entscheidungsmöglichkeiten 
einzuräumen. Vereinfachungen. sollen bei 
der Antragsfrist und dort stattfinden, wo ein 
Antrag wegen Erschöpfung der Quote abzu
weisen wäre. Die Verwaltung soll bei der 
Handhabung der Quote mittels Errichtung 
von Teilquoten ebenso größere, Entschei
dungsspielräume bekommen wie mit der 
Möglichkeit, Angehörige von Österreiche~ 
rinnen und im Inland geborene Kinder aus 
der Quote herausnehmen zu können. Des 
weiteren sollen legistische Anpassungen vor
genommen werden. 

Begründet werden diese Maßnahmen da
mit, daß die derzeit noch gültigen Regelun
gen eine effektive Steuerung des Familien
nachzuges nicht zuließen. Daß es sich bei 
der geplanten Novelle um keine Liberalisie
rung der Zuwanderungspolitik handelt, ist 
selbst dem Ministerrat bewußt. Entschuldigt 
wird dies mit dem flapsigen Hinweis, daß ei
ne Ausweitung der Möglichkeit zur Famili
ennachführung oder eine generelle Ermögli
chung der AntragsteIlung nach der Einreise, 
wie es vielerortens verlangt wird, zu den Re
gelungen der meisten EU-Staaten im Wider
spruch stehen und zu einem beträchtlichen 
Anstieg der tatsächlichen Zuwanderung 
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führen würde. Bravo! Also doch kein Sinnes
wandel. Alles beim Alten! Nicht nur, daß 
dieser Hinweis nicht stimmt. Im Gegenteil! 
Unsere Regelungen stehen im Widerspruch 
zu den vergleichbaren Regelungen im restli
chen EU-Europa. 

Nicht lieb und toll 
Daß das verfassungs- und menschenrechts
widrigste aller Gesetze Österreichs selbst mit 
einer großen Novelle wie dieser nicht lieb 
und toll werden kann, ja das wußten wir 
schon seit seiner Erlassung. Um sich der 
Dreistigkeiten unserer Regierungsmitglieder 
bewußt zu werden, will ich kurz zurückblen
den, nämlich zum Entwurf der RV. Ein De
tail sei herausgegriffen: Z. 9. zu § 9 Abs. 3 
und 4 des Entwurfes. Dieser sieht vor, daß' 
wie bisher Anträge auf Erteilung einer Auf
enthaltsbewilligung bei ausgefüllter Quote 
aus diesem Grunde abzuwei~en sind (außer 
bei § 3-Fällen, die den Familiennachzug be
treffen; diese werden auf die nächste Quote 
vertröstet). Dagegen sollte nach dem Wun
sche der AutorInnen des Entwurfes kein 
Rechtsmittel möglich sein! Dies wäre aus 
folgenden Gründen unertdiglich gewesen: 
Die Rechtssuchenden htitten wie gesagt kei
ne Möglichkeit, die abweisende Entschei
d~tng im ordentlichen Rechtsweg, bzw. - in 
d;gi- Praxis - vor dem Verwaltungsgerichtshof 
(VwGH) zu bekllmpfen. Letzteres wäre zwar 
theoretisch möglich, da der Instanzenzug 
"erschöpft" ist und damit der VwGH anruf
bar wird. Realistischerweise hätte eine sol
che Regelung jedoch zu einem Kollaps des 
VwGH geführt, der unHihig geworden wäre, 
noch irgendwelche Entscheidungen zu fäl
len. Bekanntlich leidet der VwGH ja schon 
jetzt nicht unbedingt an Arbeitsmangel. Da
her liefen der österreichische Rechtsanwalts
kammertag und die Grünen gegen eine sol
che Regelung Sturm. Und tatsächlich! In der 
RV wurde diese Passage geändert und zwar 
folgendermaßen: Anträge, die zuvor wegen 
ausgefüllter Quote hätten abgewiesen wer
den müssen, werden nun aufgeschoben bis 
zur nächsten Quote. Im Klartext: zwei Flie
gen auf einen Schlag. Einerseits muß nun 
keine Überflutung des VwGH befürchtet 
werden, und andererseits wird dadurch der 
erwünschte Effekt, nämlich Ausschluß eines 
ordentlichen Rechtsweges noch perfekter er-
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reicht als zuvor: Nun gibt es also gar keinen 
Bescheid mehr, der bekämpft werden könn
te. Wohlweislich wurde auch gleich die Mög
lichkeit zur Stellung eines Devolutionsantra
ges ausgeschlossen. 

Weitere Unzulänglichkeit'en weist Z. 9 zu 
§ 6 der RV auf. Dessen Abs. 1 spricht davon, 
daß der Zweck des Aufenthaltes genau an
zugeben und glaubhaft zu machen ist. Die
ser Zweck darf im Laufe des Verfahrens 
nicht geändert werden. Begründet wird dies 
in den Erläuterungen damit, daß ansonsten 
ein ganzes Ermittlungsverfahren obsolet ge
macht werden könnte. Es geht also um Ver
hinderung von Mißbrauch. Interessant ist 
weiters, daß § 6 Abs. 2 der RV vorsieht, daß 
ein Antrag auf Änderung des Zweckes bis 
zum Ablauf der Geltungsdauer auch vom In
land aus gestellt werden kann. Abgesehen 
davon, daß sich der Zweck des Aufenthaltes 
immer ändern kann, also auch während eines 
Verfahrens, da auch eine Änderung in Tatsa
chen eine Änderung des Zweckes nach sich 
ziehen kann, ist diese Regelung auch schon 
deswegen absurd, da ,wie oben gezeigt, so
fort nach Beendigung des Verfahrens ein 
Antrag auf Änderung des Aufenthalts
zweckes gestellt werden könnte, was im 
Endeffekt ebenso ein ganzes Ermittlungs
verfahren obsolet machen und darüber hin
aus eine Vermehrung an Verwaltungsauf
wand bedeuten könnte. Bedenken bestehen 
im Hinblick auf ein vom Gleichheitssatz sta
tuiertes Sachlichkeitsgebot ebenso wie im 
Hinblick auf das Menschenrecht auf Ach
tung von Privat- und Familienleben, da de 
facto ein Verbot der Zweckänderung nor
miert werden soll. 

Versteckte Fallen 
Abs. 3 des § 6 AufG neu sieht zwar großzügi
gerweise davon ab, daß der Antrag auf Ver
längerung spätestens vier Wochen vor Ab
lauf der Bewilligung zu stellen ist. Dieser 
soll in Zukunft bis zum Ablauf der Bewilli
gung gestellt werden können. Auch wurde 
die berüchtigte Sechs-Wochen-Frist gestri
chen, die vorsah, daß AntragstellerInnen bis 
sechs Wochen nach dem Ende der Bewilli
gung ein Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet 
hätten, soferne der Antrag bis dorthin nicht 
erledigt wurde. Ließ sich die Behörde länger 
Zeit, so hatte die AntragstellerIn keine Be
rechtigung zum Aufenthalt mehr. Nunmehr 
soll ein Aufenthaltsrecht bis zur Entschei
dung erster Instanz gewährt werden. Will die 
AntragstellerIn die Entscheidung erster In
stanz bekämpfen, so muß sie das in Zukunft 
dann vom Ausland aus tun, wenn die erstin
stanzliehe Entscheidung ihr ein Aufenthalts
recht versagt. Will sie die Entscheidung vor 
den Gerichtshöfen öffentlichen Rechts 
bekämpfen, so haben diese keine Möglich
keit mehr, dem Antrag auf aufschiebende 
Wirkung stattzugeben, da sie sich im Mo
ment der AntragsteIlung keinesfalls mehr 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten 
kann. Weiters ist dazu anzumerken, daß 
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dem in mehreren Stellungnahmen zum Ent
wurf der RV geäußerten Wunsch nach einer 
vernünftigen Regelung für den Fall der 
Fristversäumnis nicht Rechnung getragen 
wurde. Bei Fristversämnis müssen weiterhin 
Erstanträge gestellt werden. Diese kann 
mann/frau nun auch vom Inland stellen, al
lerdings nur dann, wenn mann/frau das 
Glück hat durch eine auf § 2 Abs. 3 Z. 4 
AufG neu basierende Verordnung (VO) von 
der Quote ausgenommen zu worden zu sein 
und ein Antragsrecht vom Inland aus in die
ser VO ausdrücklich normiert ist. 

Quotenspiele 
§ 2 Abs. 3 AufG neu wurde insoferne erwei
tert, als nunmehr eine eigene Quote für den 
Familiennachzug durch VO der Bundesre
gierung erstellt werden kann. Überdies kön
nen in Österreich geborene Kinder, An
gehörige österreichischer Staatsbürger Innen 
und Personen, die das Recht haben, hier zu 
arbeiten, aus der generellen Quote ausge
nommen werden. Auch kann eine eigene 
Quote für Studentinnen errichtet werden. 
Zu betonen ist, daß es sich hierbei durch
wegs um Kann-Bestimmungen handelt. 
Wenn die Bundesregierung nicht will, dann 
kommen alle zuvor erwähnten Personen
gruppen in die notorisch überfüllte generelle 
Quote. In diesem Zusammenhang ist auch 
§ 3 Abs. 1 Z. 2 leg cit zu erwähnen. Diese 
Bestimmung setzt sich offensichtlich zum 
Ziel, so etwas wie einen Rechtsanspruch für 
Kinder und Ehegattinnen von AusländerIn
nen, die seit mindestens zwei Jahren ihren 
Hauptwohnsitz in Österreich haben, zu sta
tuieren. Mit dem Hinweis "nach Maßgabe 
des § 2 Abs. 3 Z. 3 und 4" wird dieser 
Rechtsanspruch relativiert, denn somit ist 
mann/frau wieder abhängig von einer Erlas
sung einer entsprechenden VO. De facto be
steht also kein Rechtsanspruch. Dies ist im 
Lichte des Menschenrechts auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens äußerst bedenk
lich. Ebenso bedenklich ist in bezug auf die
ses Menschenrecht die Bestimmung des § 3 
Abs. 2 l~g cit, die besagt, daß eine Bewilli
gung für Ehegattinnen vom mindestens 
halbjährigen Bestehen der Ehe abhängig ge-

macht wird. Diese Bestimmung soll vorgeb
lich Mißbräuche hintanhalten, also sog. 
"Scheinehen" verhindern. Abgesehen da
von, daß es keine juristische Definition von 
"Scheinehe" gibt, kann eine solch abstruse 
Frist niemals einen Mißbrauch verhindern. 
Im Gegenteil: Menschen, die das System 
mißbrauchen, die werden solche Fristen 
selbstredend in ihrc Plänc einbauen, die 
wird eine solche Frist nicht abhalten kön
nen. Der Großteil der Menschen, die nicht 
mißbräuchlich handeln, wird dafür schika
niert. 

Gern. § 4 Abs. 2 leg cit darf eine Erstbe
willigung auf höchstens ein Jahr erteilt wer
den. Bei einer durchschnittlichen Bearbei
tungsdauer von derzeit sechs Monaten be
deutet dies, daß zumindest in den ersten 
Jahren fast dauernd ein Verfahren für die 
AntragstellerIn läuft. Sie befindet sich de 
facto in einem fast durchgehenden Schwe
bezustand. Selbst AusländerInnen, die sich 
bereits mehrere Jahre in Österreich aufhal
ten, haben weiterhin keinen Anspruch auf 
Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltsbe
willigung, nämlich selbst dann nicht, wenn 
sie einer geregelten Arbeit nachgehen, die 
vom Gesetzgeber verlangtenWohnverhält
nisse sichergestellt sind und sich einen rela
tiv hohen Lebensstandard erarbeitet haben. 
Es soll Fälle gegeben haben, bei denen mit 
der Begründung eines zu .niedrigen Lohnes 
eine Verlängerung der Bewilligung verwei
gert wurde, obwohl dieser Lohn teilweise so
gar überkollektivvertragliches Niveau er
reicht hat. Auch Arbeitslosigkeit oder Karenz 
dienten den Behörden oft als Gründe für ei
ne Verweigerung einer Verlängerung. 

Zum Schluß sei noch ein haarsträubendes 
Detail erwähnt: In § 8 Abs.1 leg cit heißt es 
unter anderem, daß die Behörde jederzeit 
den Verlust der Bewilligung verfügen kann, 
wenn "der Unterhalt oder eine für Inländer 
ortsübliche Unterkunft in Österreich nicht 
mehr gesichert ist ... ". Diese Regelung be
stand bisher schon und ist die rechtliche 
Grundlage für diverse "Aktionen Scharf" ge
gen AusländerInnen. Diese Regelung ist be
züglich des rechtsstaatlichen Prinzips deswe
gen bedenklich, da hier eine in der übrigen 

Wahlaufruf 
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Rechtsordnung gängige Bindungswirkung 
der Behörde an ihre eigene Entscheidung 
völlig zu fehlen scheint. Abgesehen davon 
hat die Bundesregierung aber noch einen 
Verlusttatbestand in die RV eingefügt: näm
lich "wenn falsche Angaben über das Beste
hen einer Ehegemeinschaft gemacht wur
den ... ". Abgesehen davon, daß das Tatbe
standselement "Bestehen einer Ehegemein
schaft" realiter nicht definierbar ist, werden 
Beamte dazu erkoren, über Beziehungsver
hältl1isse zwischen EhepartnerInnen zu ent
scheiden! Und zwar mit der schärfsten aller 
drohenclen Konsequenzen: dem Verlust der 
Aufenthaltsberechtigung! 

Nichts Gutes ... 
Es ist zwar richtig, daß dieses Gesetz eine 
teilweise Verbesserung für Rechte von Aus
länderInnen bringt. Wenn mann/frau in Be
dacht auf tatsächliche Auswirkungen und auf 
juristische Hintergründe das Gesetz analy
siert, so zeigt sich, daß viele Neuregelungen, 
die oberflächlich betrachtet als Verbesserun
gen für AusländerInnenrechte erscheinen, in 
Wirklichkeit sogar Verschlechterungen brin
gen können. Auch wurde das Versprechen 
der Regierung, das AufG den internationalen 
(insb. europäischen) Normen anzupassen, 
nicht wahrgemacht. Vergessen wurde zum 
Beispiel, daß seit Beginn des Jahres 1995 
auch in Österreich der 1963 zwischen der 
EG und der Türkei geschlossene Assoziie
rungsvertrag Rechtswirkungen entfaltet. Da
nach haben türkische Staatsangehörige, die 
bestimmte Zeiten in EU-Staaten gearbeitet 
haben, als auch ihre Familienangehörige so
wohl in bezug auf arbeitsrechtliche, als auch 
in bezug auf aufenthaltsrechtliche Tatbe
stände Besserstellungen zu erwarten. 

Dieses Gesetz ist nach wie vor eine 
Schande. Es ist nicht zu einem menschen
würdigen Gesetz hin novellierbar. Jede No
velle in Richtung Menschlichkeit, wie es 
auch die vorliegende sein soll, muß versa
gen, da dieses Gesetz in seinen Grundsätzen 
und von seiner Konzeption her menschen
verachtend ist. Es kann nur eine Forderung 
(an den neuen Innenminister) geben: Weg 
mit diesem Gesetz! 

Q) 
Cl 
.~ 

.;;: 



Recht & Gesellschaft 

Im Zuge unserer Menschenrechts-Debatte, die nun schon seit Ende 

1993 währt, hat die Auseinandersetzung zwischen Christian 

Neugebauer und Franz Schandl eine eigene Dynamik mit 

offenbar eigenen Regeln angenommen. Nach Neugebauers 
heftiger Attacke gegen Schandls Menschenrechts-kritische Position 

ist nun wieder der Letztere am Wort. Wir hoffen, in den nächsten 

Heften erneut vorwärts diskutieren zu können. 

EINE ZUSPITZUNG 

Stalin, Cerberus 
und die Folgen 
C hristian Neugebauer ist wieder einmal 

ausgezuckt. Anstatt sich den Argumen
ten zu stellen, sich umsichtig und kritisch 
mit ihnen auseinanderzusetzen, ist die Auf
geregtheit gleich in den ersten Zeilen nach
zulesen. Was ihm schon in der Debatte mit 
Christopher Pollmann vorzuwerfen war, daß 
er sich mit dem Gegenüber nicht einläßt, 
sondern sich an ihm bloß ausläßt, daran hat 
sich auch in unserem Fall nichts geändert. 
Nicht die Schärfe der Polemik ärgert, son
dern die begrifflose Maßlosigkeit der Wort
wahl. 

Aufgeregter Abgesang 

Neugebauer geht es so weniger um die Dis
kussion, sondern um die Stigmatisierung. 
Was ich da nicht alles geheißen werde: Stali
nist, Dinosaurier, Dogmatiker, sogar Rassist 
ist aus dem Text herauszulesen. Wäre der 
Strategie-Taktik-Teil mit der positiven Be
zugnahme auf Clausewitz im Artikel verblie
ben (er wurde aus Platzgründen eliminiert) 
hätte ich mich wohl auch noch als Kriegshet
zer wiedergefunden, ja und daß er die Ari
stoteles-Passage nicht glcicheinem I-Iegel
Zitat genommen und mich der Sympathie 
der antiken Sklavenhaltergesellschaft über
führt hat, darf nur noch verwunden. 

So steigert sich Neugebauer in eine 
Theatralik, die zwar aus ihm gewachsen, dcr 
er selbst aber nicht gewachsen ist. Nur so 
kann dieses Durchgehen mit sich selbst in
terpretiert werden. Bevor er sich jedenfalls 
überhaupt auf das inhaltliche Terrain begibt, 
bekreuzigt er sich und unterstellt dem Kon
trahenten alles, was die bürgerlichen "Divi
duen" (Anders) so gerne hören. Die haltlose 
Verdächtigung geht so weit, daß Neugebau
er die ganze Litanei von der "reinen Lehre" 
über die "absolutistische Einheitstheorie" 
bis zum "Gulag" bemüht und vor einem 
wohl jetzt doch von Schandl entsetzten Pu
blikum tief durchatmet und froh ist, daß ich 
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nicht zuviel Macht besitze, denn sonst wür
de ich sicher "Arbeitsverbote ausspre
chen "(S. 20). Das ganze stumpfsinnige anti
kommunistische Küchenvokabular wird da 
auf einen losgelassen. 

Die Neugebauersche Methode ist relativ 
einfach: Man konstruiert den Kontrahenten 
neu, indem man ihm diverse Unmöglichkei
ten unterschiebt, um ihn dann zu über
führen. Da werden Stereotype angepickt, 
ohne zu fragen, ob sie auch passen. Im Ritu
al sorgloser Bezichtigung veranstaltet Neu
gebauer hier einen lärmenden Abgang, wo 
efuch ein leises Davonstehlen angebracht wä
re. Nein, bevor er uns vielfach bestätigt -
man lese seinen Text abzüglich seiner Erre
gungen - betätigt er sich als Schlamm werfer. 
Motto: Es wird schon was hängenbleiben. 

Zur Taschenspielerei 

Neugebauer schreibt: "Zweitens behauptet 
Schandl,wenn man das Recht auf Arbeit
ein Menschenrecht - fordere, meint er damit 
selbstverständlich Lohnarbeit und Arbeits
plätze. Dies zu fordern, wäre tatsächlich eine 
Art von Unzurechnungsfahigkeit, wie Robert 
Kurz richtig meint. Auch hier eine verkürzte 
Gleichsetzung, die erst einmal zu beweisen 
wäre; ( ... )"(S. 21) 

Was hiermit geschehen soll. Am besten 
wir zitieren ihn gleich noch einmal: "Derzeit 
finden in Paris Straßenschlachten für das 
Menschenrecht auf Arbeit statt, die sich in 
naher Zukunft wahrscheinlich auch in Lon
don, Berlin oder Wien zutragen werden. 

JURIDIKUM 

Sollte es dazu kommen, wäre es von Vorteil 
im Bewußtsein der Bevölkerung zu veran
kern, daß das Recht auf Arbeit und das 
Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
ein Menschenrecht darstellt." (I) 

Was nun also? Wer schwindelt hier? Neu
gebauer gibt uns wieder einmal en passant 
recht, gemeint habe er es ja genau in diesem 
Sinne. Nur in diesem Sinne demonstrieren 
eben seine Tausende nicht, die er hier ins 
Feld führt, sondern eben für ein Recht auf 
Lohnarbeit. Das soll man ihnen individuell 
auch gar nicht verübeln, ist es doch ihre un
mittelbare Notwendigkeit, die hier zum Aus
druck kommt. Was kritisierbar ist und kriti
siert werden muß, ist es, daraus eine strategi
sche Option abzuleiten. Genau das hat Neu
gebauer getan, wenngleich er es jetzt weg
zaubern will. 

Ähnliches gilt für folgende Passage. 
"Schandl wirft Nowak und mir vor", schreibt 
er, "daß wir die Hauptfrage nicht beantwor
tet haben, ob nun Art. 1 der Menschenrechte 
Wunsch oder Feststellung ist? Aus dem bis
her Geschriebenen muß klar sein, und ich 
halte es für Schandl noch einmal fest, daß 
besagter Artikel für mich eine Feststellung 
darstellt. Alle Menschen sind für mich 
tatsächlich frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Grundsätzlich. "(S. 20) 

Doch was sagen diese Worte, außer daß 
Christian Neugebauer noch immer nicht ver
standen hat, Verschiedenes auseinanderzu
halten. Es gibt eben normative und deskrip
tive Feststellungen. Was wir mit ihm norma
tiv teilen, können wir freilich deskriptiv 
nicht erkennen oder gar bestätigen. Das Po
stulat der gleichen Würde verbleibt im Kon
junktiv, tatsächlich findet es nicht statt. 
Neugebauers Feststellung ist so streng be
trachtet bloß eine Vorstellung. Aber schließ
lich haben wir Neugebauer schon dahinge
bracht, unsere Frage als richtige zu erkennen 
- etwas, daß er Pollmannn noch verweiger
te (2) -, vielleicht kann er sich auch irgend
wann mit unserer Antwort anfreunden. 

Nirgendwo 

Nirgendwo findet sich in unserem Artikel 
(JuridikuITl, Nr. 5/94) ein Plädoyer, auf Men
schenrechte und Demokratie zu verzichten, 
vielmehr findet sich eine Kritik von deren 
Beschränktheiten und ein Versuch histori
scher Einordnung: Ihre Grenzen werden 
markiert, gefragt wird, was nachher kommt 
und wie eine emanzipatorische strategische 
Option aussehen könnte. Es geht in unseren 
Beiträgen - ganz hegelisch gedacht - um die 
(Selbst)Aufhebung von Recht, Demokratie 
und Freiheit, um Synthese, nicht um bloße 
Negation. 

Nirgendwo wurde unsererseits behaup
tet, daß Demokratie und Menschenrechte 
"nur" zu Bürgerkrieg und Chaos führen 

(1) Christiatl Neugebauer, Die Zeit der Geset-z/osigkei't; 
JURID/KUM, Nr. 2/94, S. 19 
(2) Ebenda 
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(S. 20). Konkret zeigen die zur Marktwirt
schaftsdemokratie hin aufgelösten Systeme 
in Jugoslawien und der Sowjetunion aber 
doch Richtung Bürgerkrieg. Aus dieser Fest
stellung gleich Schand Ische Sympathie für 
Li Pengs China abzuleiten, ist typisch Neu
gebauer. Daß da einer Erkenntnis und Be
kenntnis nicht auseinanderhält, wissen wir ja 
schon. Fragt sich wiederum, ob er nicht will 
oder nicht kann. 

Nirgendwo setze ich Befreiungsbewe
gungen mit Terrorregimes gleich. Es ist aber 
schon zu fragen, warum nach diversen Revo
lutionen oder nationalen Befreiungen Ent
wicklungsdiktaturen folgten. Warum haben 
etwa Lenin und Trotzki, Mao und Ho Chi 
Minh an der Hebeln der Staatsgewalt Men
schenrechte verletzt? Weil sie böse Buben 
waren, diktatorische und kommunistische 
Schurken, die den Menschen gern Schlim
mes antaten, weil sie einer Heilslehre anhin
gen, oder was? Auch Cuba verstößt nun seit 
Jahrzehnten gegen die westlich definierten 
Menschenrechte, noch schlimmer steht es 
darum in Vietnam. Schließt das nun konkre
te Solidarität mit diesen Ländern aus, oder 
nicht? In der Logik des "Absolut Guten" 
sehr wohl. Sind Menschenrechte die Richt
schnur oder bloß doch nur eine Leine der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung? Dar
an scheiden sich nun die Geister. 

Andernorts schreibt Neugebauer sogar al
len Ernstes: "Gewalt soll wieder Gewalt, 
Unrecht wieder Unrecht und Gerechtigkeit 
wieder Gerechtigkeit genannt werden kön
nen" (.1) Wir halten das schlichtweg für die 
Propaganda des blanken Idiotismus. Neuge
bauer plädiert hier für das "Menscherirecht" 
auf Dummheit, die ja nichts anderes ist als 
die Übereinstimmung mit dem äußeren 
Schein der Welt. Wie es erscheint, so ist es. 
Wesen und Erscheinung nicht auseinander
zuhalten, wird hier als neues Programm ver
kauft, die sinnliche Gewißheit gegenüber 
jedwedem höheren Denken restauriert. Das 
ist Regression par excellence. 

Nach wie vor gilt: Keine Gewalt ist sach
lich zu reduzieren, jede ist inhaltlich zu hin
terfragen: Auch wenn es für das Individuum 
in der konkreten Situation unerheblich sein 
mag, wer nun weswegen auf es einschlägt, 
darf es das in der gesellschaftskritischen Be
trachtung nie sein. Gewalt ist nicht Gewalt, 
und daß Gerechtigkeit Gerechtigkeit ist, ist 
sowieso nur ein Gerücht. 

Nur weil kommunistische Parteien den 
Einmarsch in Afghanistan falsch bewerteten, 
ist nicht gesagt, daß nicht trotzdem dialekti
sche "Verrenkungen" (Neugebauer) not
wendig sind. Ist etwa der Überfall Nazi
Deutschlands auf die Sowjetunion mit dem 
Einmarsch der Roten Armee 1945 gleichzu
setzen? Phänomenologisch sehr wohl: Krieg 
bleibt Krieg und Einmarsch ist Einmarsch, 
folgen wir dieser neugebauerten Unlogik. 
Solches Denken will sich von Analyse und 
Reflexion befreien, aufgehen im gesunden 
Menschenverstand. Wir sollten das in ganz 
rigider Manier nicht zulassen. 
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Auf die wirklich elementare Debatte vom 
gesellschaftlichen Charakter der Menschen
rechte, deren historischer Bedingtheit, auf 
den Zusammenhang von Kapital und Men
schenrechten, läßt Neugebauer sich - nun 
schon in seinem dritten Juridikum-Beitrag
erst gar nicht ein. Das idealistische Kartäus
ehen könnte zusammenbrechen. 

Die Hauptdifferenz liegt darin, ob Men
schenrechte ontologisch oder historisch zu 
fassen sind, ob es sich dabei um ein Gat
tungsmerkmal oder um eine gesellschaftli
che Ausformung handelt. Diese Unterschei
dung ist schwerwiegend, und sollte auch 
nicht unter den Tisch gekehrt werden. Wir 
halten jedenfalls jede absolute Sicht von 
Recht, Demokratie oder Freiheit für obsolet, 
diese Begriffe sind für weitergehendere, d.h. 
über die bürgerliche Gesellschaft hinauswei
sende Transformationsprozesse wenig bis 
unbrauchbar. 

Charakter der 
Menschen Rechte 

Die bei uns verwirklichten und propagierten 
Menschenrechte sind vordergründig Folge 
sozialer und politischer Kämpfe, vornehm
lich jener der Arbeiterbewegung. Was als 
Konzentrat des Klassenkampfes oder ande
rer Interessenskämpfe sich konsolidiert, ver
weist aber nur auf die Realisierungsebene, 
nicht auf die Sphäre der Schaffung der Men
schen Rechte. Auf der tieferen Ebene, von 
ihren Innereien oder ihrer materialistischen 
Unterfütterung her, ist ihr Organismus nicht 
ohne Imperialismus, Kolonialismus, Mehr
wertabpressung, Kinderarbeit, Kriege und 
Bürgerkriege denkbar. Daß das Gute und 
das Böse so zusammenhängen, ja gerade
wegs auseinander hervorgehen, will vielen 
nicht einleuchten. Die Flucht in ein ideolo
gisches Luftschloß der Werte scheint nahe
liegender. 

Menschenrechte gehören zur Durchset
zungsgeschichte des Kapitalismus, auch 
wenn diese Rechte oftmals gegen den Wi
derstand des konstanten Kapitals oder des 
Staates erkämpft werden mußten, waren sie 
nur kreierbar auf Grundlage sich entwickeln
der Kapitalverhältnisse. Freiheit, Gleichheit, 
Gerechtigkeit sind Folge formal gleicher 
Warenbesitzer auf dem Markt. Die Men
schenrechte also Ausdruck, ja Abklatsch des 
Kapitalismus? Genau das. Es handelt sich 
dabei um eine positive Dialektik der Pro
duktivkraftentwicklung auf Basis der Waren
gesellschaft. 

Der Menschen Rechte sind so im Kon
kreten wertvolle und kostbare bürgerliche 
Güter, somit quasi kapitalistische Waren. Sie 
unterliegen dem Wertgesetz und haben 
ihren Kostpreis, der durch c+v erwirtschaf
tet, durch Kapital und Lohnarbeit gedeckt 
sein muß. Ist Recht das nicht, dann ist es 
nicht. Das erste Menschenrecht ist das Geld. 
Alle anderen verwirklichen sich über dieses 
Medium. Das ist auch mit ein Grund, warum 
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Recht & Gesellschaft 

"de jure" und "de facto" oft allscinandcrl'al
len. Wer Recht jedenfalls auf.krlwlh sciner 
Konstitutionsbedingungen denkt, denkt 
nicht Recht, sondern ein idealisiertes (;efa
seI von Gerechtigkeit. 

Umgekehrt heißt das aber auch zu sagen: 
Menschenrechte haben ihre Voraussetzung 
gerade in der kolonialistischen Plünderung, 
die hier im Norden für die Beschleunigung 
der ursprünglichen Kapitalakkumulation 
notwendig gewesen war. "Bös" ausgedrückt: 
Menschenrechte entspringen und entwach
sen aus KindereIend und Sklavenblut, aus 
Raub und Knechtung. Formulierungen vom 
Absolut Guten und Schlechten verwischen 
historische Spuren, sie verklären, woher 
Substanz und Wesen der hehren westliche 
Ideale rühren. Christian Neugebauer denkt 
dualistisch, nicht dialektisch, er inszeniert 
historische Versatzstücke zu Metakategorien 
des Daseins. 

Kapitalismus ist bei Neugebauer immer 
eine moralisch aufgeladene, negative Größe. 
Er nimmt nirgendwo einen dialektischen 
Bezug auf dessen Entwicklung. Gerade des
wegen gerät die Diskussion auch auf absurde 
Geleise. Neugebauer unterstellt mir nämlich 
gelegentlich seine dualistische Weitsicht, um 
mich zu widerlegen. Die Begriffe "bürger
lieh" oder "kapitalistiseh" werden von uns 
aber nicht denunziatorisch gebraucht, son
dern analytisch, wir bewegen uns nier nicht 
im Gut-Böse-Spiel des Kontrahenten, auch 
wenn er uns dafür einspannen will. 

Wir halten den Kapitalismus für histo
risch notwendig wie für überwindenswert, 
Neugebauer hingegen hält ihn für böse, sei
ne Werte aber für bejubelnswert. Neugebau
ers Verdrehung sieht dann so aus: Aus dem 
Kritiker der bürgerlichen Begriffe wird ein 
Apologet des Kapitalismus; und aus dem 
Apologeten der bürgerlichen Kategorien ein 
Kritiker des Kapitals. Schlau gedacht, aber 
leicht enttarnt. Es läßt sich eben nicht de
konstruieren, was real zusammengehört. 

Daß Menschenrechte und Emanzipation 
nicht synchron sind, daß Recht als Form
prinzip an seine historischen Schranken 
gerät und daß das kapitalistische Lohnsy
stem aufgehoben werden muß, das alles 
wollten wir sagen. Und diese Punkte berührt 
Neugebauer nicht, abgesehen davon, daß er 
irgendwo dahererzählt, daß Sehandl "alle Er
klärung auf eine Formel reduzieren will -
das Lohnsystem " (S. 21). Wie er da drauf
kommt, ist uns schleierhaft wie so vieles, was 
weder nachzulesen noch nachzudichten ist. 

Linke Strategie 

Der Unterschied auf den Punkt gebracht: 
Ich glaube, daß er etwas Falsches sagt, cl' 
glaubt, daß ich etwas Falsches bin ("Stali
nist", "Dogmatiker", "Rassist"). Daf.\ CI' 

mich nach diesen massiven Vorwürfen wie
der eingemeinden will ("Die Linke") ist 
zwar nett, zeugt aber doch von mangel lider 
Seriosität. Da wird wohl hitziger geschriehell 
als gemeint. 
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Hier ist weder Platz noch Ort sich weiter 
mit linker Strategie, vor allem der angedeu
teten "Nachhaltigen Entwicklung" ausein
anderzusetzen. Eine kleine Anmerkung sei 
aber doch gestattet. Christian Neugebauer 
schreibt: "Aber wie weiter? Es nützt wenig, 
wenn sich die Linke befetzt, denn die Rech
te steht ante portas. Ich denke es macht 
mehr Sinn, sich auf ein Minimalprogramm 
zu einen, denn die Geschichte ist nicht zu 
Ende. "(S. 21) Also wieder einmal: Hoch der 
kleinste gemeinsame Nenner, der alles Ori
ginelle und Weiterweisende abschneidet, 
uns zu nichtssagenden Plattformen zwingt, 
die dann in der Affirmation des Guten en
den. Das hatten wir doch schon, ohne etwas 
davon zu haben. Eine Linke, die zu sich fin
det, wird zu Anderem finden müssen.H) 

Nirgendwo schreibe ich übrigens davon, 
daß man gesellschaftliche Probleme mit "ra
dikaler Theorie" lösen könne, sehr wohl 
aber behaupte ich, daß diese als Grundlage 
einer fundierten Gesellschaftskritik Bedin
gung emanzipatorischen Handeins ist. Be
treffend der Ausrichtung linker Theorie und 
Praxis gilt es festzuhalten: Freiheit, Demo
kratie, Gleichheit, Menschenrechte sind kei
ne Leitbegriffe ebenjener. Sie gehören als 
Realkategorien in das ideologische Arsenal 
der bürgerlichen Epoche, sind Bestandteil 
des (links)demokratischen Kanons, Aus
druck der begrifflichen und analytischen 
Defensive. Dort, wo sie trotzdem auch in 
solchen Zusammenhängen weiter verwendet 
werden, sollten sie als fragile Hilfskonstruk
tionen wahrnehmbar sein. 

Neugebauers Kosmos ist nicht revolu
tionär, sondern konventionell. Er weist nir
gendwohin, dafür preist er das Gute. Wenn 
er ultimativ: "Hic Rhodus, hic salta"(S. 21) 
ruft, dann wird das bei ihm entweder ein 
Salto Mortale oder es passiert das, was Carl 
von Clausewitz diesbezüglich bemerkte: 
"Ein kleiner Sprung ist leichter als ein 
großer, aber darum wird doch niemand, der 
über einen breiten Graben setzen will, zu
erst mit einem halben Sprung hineinsprin
gen. "(5) Doch, Christian Neugebauer will. 

Gibt es noch was zu sagen? - Am Nacht
kästchen liegt Dante. Dieser schreibt: 

"Das arge Ungeheuer Cerberus 
Bellt da auf hündische Weise mit drei Kehlen 
Auf alle, die versunken im GenZljJ. 
Mit schmutzgem,fettgem Bart und Augenhö"hlen, 
Rot angelaufen, dickem Bauch und Kralle 
Ze7f!eischt und kratzt und schindet er die Seelen. "(6) 

Mag. Dr. Franz Schandl ist Historiker und Publizist. 

(3) Christian Neugebauer, Wider die Kultur lmd die 
Aliens der h! odemisiertl1lg: Afrika, KR! SI S 14 (1994), 
S. 186 
(4) Vgl. dazu ansat?'weise: FratlZ Schandl, Politik. Zur 
Kritik eines bürgerlichen Formprinzips, Weg & Ziel 2/95 
(5) Carlvotl Clausewitz, Vom Kriege (1832) Eitle Aus
wahl, Stuttgart 1980, S. 320 
(6) Datlte Alighieri, Die Göttliche Komödie, Hölle, VI. 
Gesallg(1472), hliitlchm1978, S. 29-30 
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MIETRECHT UND WOHNUNGSMARKT 

Mit Gesetzen gegen 
Gesetzmäßigkeiten? 

. ··;I~i.~>~tii~~J' ..... 
Die folgenden Ausführun
gen wurden durch den Ar
tikel von G. Weber (JURIDI
KUM 5/94) angeregt, der 
nur die technisch-iuristi
sche Seite der Regulierung 
des Wohnungsmarktes be
handelt. Anhand des Ko
alitionspaktes werden die 
wohlbekannten, aber ver
nachlässigten ökonomi
schen Aspekte aufgezeigt. 

In jeder Gesellschaft muß entschieden wer
den, wieviel wovon wie von wem erzeugt 
wird und wer wieviel davon bekommt. Fer
ner muß festgelegt werden, wer was zu ent
scheiden hat. Es sind verschiedene Systeme 
von Regeln denkbar, die dies gewährleisten, 
aber in der Realität können sich langfristig 
nur jene behaupten, dic in sich konsistent 
und politisch stabil sind. Zu ihnen gehört 
unsere kapitalistische Marktwirtschaft: Ent
sQbeidungsbefugt ist, wer die Produktions
lri'ittel beisteIlt. Er vereinbart mit den Arbei
tern deren Entgelt, ihm gehört der Über
schuß des Erlöses über die Kosten; er ent
scheidet auch, wofür er seine Produktions'
mittel und die angeheuerten Arbeiter ein
setzt und orientiert sich dabei an der Renta
bilität. Je nach Land gibt es kleine Retu
schen an diesen Grundzügen, aber die 
Quintessenz ist überall gleich: Die Produ
zenten (Kapitalgeber und Arbeiter) drängen 
sich in die für sie günstigsten Verwendun
gen, die sie jedoch selbst als Nachfrager be
stimmen. 

Dieses System hat sich als ungemein effi
zient erwiesen, das haben ihm sogar seine 
schärfsten Kritiker, Marx und Engels, aus
drücklich bestätigt. Alles hat in ihm seinen 
Preis, dessen Angemessenheit von seiner 
Gesamtlogik bestimmt wird, nach der alles 
von allem abhängt. Bei bestimmten Gütern 
kann nun dieser Preis von der Bevölkerung, 
die den Gesamtzusammenhang nicht durch
schaut, als unangemessen hoch angesehen 

JURIDIKUM 

werden - eine Auffassung, die zur Quelle 
politischer Instabilität werden kann und da
her Eingriffe der Politiker herausfordert. Der 
Haken dabei ist, daß sie das Problem nicht 
tatsächlich und bestmöglich zu lösen brau
chen, sie müssen ja nur den Eindruck einer 
guten Lösung erwecken. Und damit sind wir 
beim uralten Paradebeispiel angelangt, beim 
Wohnungswesen, wo noch jede Regierung 
versucht hat, die Logik der Märkte zumin
dest optisch durch Gesetze auszuschalten. 

Beginnen wir mit einem Satz aus der Ko
alitionsvereinbarung, Kapitel Wohnen: "Be
sonders die jungen Menschen erwarten mit 
Recht, daß sie in der Phase der Existenzgrün
dung zu vernünftigen Kosten wohnen kön
nen." Die Kosten der Schaffung einer Woh
nung, ob sie nun selbst genützt oder vermie
tet wird, sind aus volkswirtschaftlicher Sicht 
durch das bestimmt, was man mit dem Boden 
und den Materialien sonst noch machen 
könnte, also durch die Preise, die andere Ver
wender dafür bieten. Kein Gesetz vermag etwas 
daran zu ändern, daß Wohnungen zu hohe 
Kosten verursachen, solange man mit dem 
Beton, den Ziegeln, dem Glas etc. Fabriken 
bauen kann, in denen jene Autos erzeugt 
werden, für die genügend viele Konsumen
ten saftige Preise zu zahlen bereit sind. Ver
sucht man dem zu entgehen, indem mehr Be
ton, mehr Ziegeln, mehr Glas etc. erzeugt 
werden, dann kann von irgend etwas ande
rem nur mehr weniger erzeugt werden und 
dann wird dieses Gut teuer. Die Gesetz
mäßigkeit der "allgemeinen Interdependenz" 
kann kein Gesetzgeber wegdekretieren. 

Was den einen gegeben ••• 

Dieser banale und für politische Phrasendre
scher unangenehme Sachverhalt war aber gar 
nicht gemeint. "Es muß wieder genügend 
erschwingliche Wohnungen zu fairen Bedin
gungen geben", heißt es in dem Arbeitspa
pier, und als Kosten wird offensichtlich das 
angesehen, was der Nutzer - vor allem Mie
ter - zahlen muß. Das soll offensichtlich we
niger sein als die volkswirtschaftlichen Ko
sten, denn sonst bräuchte man sich ja nicht 
über den Wohnungsmarkt den Kopf zu zer
brechen. Diese Differenz wird dem Ei
gentümer oder Mieter durch staatliche Inter
vention gegeben. Kein Gesetz vermag etwas 
daran zu ändern, daß alles, was den einen ge
geben wird, anderen weggenommen werden 
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muß. Die Wohnbauförderung senkt bei
spielsweise den Mietzins für bestimmte 
Wohnungen und die Zeche bezahlen dieje
nigen, die keine geförderten Wohnungen er
gattern können.. 

Es findet somrt'"eine Umverteilung von 
Einkommen statt, die für die Bürger akzep
tabel sein muß. Das Arbeitspapier betont da
her eine "Wohnungsvergabe, die gerecht zu 
erfolgen hat". Beim öffentlichen Wohnungs
bau mag man dies durch Festlegung geeig
neter Kriterien gewährleisten können. Aber 
der private Wohnungsbauer kann sich bei 
dem Nachfrageüberhang aussuchen, wem er 
die Wohnung vermietet (soferne er sie nicht 
selbst nutzt). Dabei spielt der Zufall eine 
Rolle (wer zuerst kommt, mahlt zuerst), per
sönliche Einstellungen (der Eigentümer dis
kriminiert Ausländer, Besitzer von Haustie
ren, kinderreiche Familien etc.), einge
schätzte finanzielle Verläßlichkeit (ärmere 
Bewerber sind benachteiligt) und ähnliches. 
Kein Gesetz vermag etwas daran zu ändern, daß 
der Privateigentümer seine Wohnung nach 
Kriterien vergibt, die mit Gerechtigkeit 
nichts zu tun haben. 

Nicht nur in der Frage, wer eine Woh
nung bekommt, sondern auch bei der Höhe 
des Mietzinses soll Gerechtigkeit walten und 
daher verspricht das Arbeitspapier, etwas ge
gen "überhöhte Mietzinsvereinbarungen" zu 
unternehmen. Wenn wir zur Vereinfachung 
nur die Mietwohnungen betrachten, dann 
legt der Staat einen Mietzins fest, den er für 
angemessen hält. Er liegt ganz offensichtlich 
unter jenem Niveau, bei dem das Angebot 
die Nachfrage decken würde, weil es die An
bieter als angemessen erachten. Kein Gesetz 
vermag etwas daran zu ändern, daß die Ver
mieter auf den, aus ihrer Sicht zu niedrigen 
Mietzins reagieren. Sie können die Mietzins
regulierung unterlaufen (etwa durch schein
bare Verbesserungen, die eine Zinserhöhung 
ermöglichen, oder umgekehrt durch Ver
nachlässigung der Instandhaltung, wenn dies 
keinen niedrigeren Normzins nach sich 
zieht), sie können im willigen Einvernehmen 
mit dem Mieter die Regulierung brechen 
(z.B. durch illegale Ablösen), sie können der 
Regulierung ausweichen (durch Umwid
mung der Räume für andere Zwecke, wo der 
Zins nicht reguliert ist). Gelingt es, ihnen all 
diese Möglichkeiten zu nehmen (was reich
lich unwahrscheinlich ist), steigen die poten
tiellen Investoren nicht in den Wohnungs
markt ein und der bereits vorhandene Stock 
verkommt, weil die Investoren aus dem 
Markt aussteigen (sie desinvestieren). 

Freilich könnte für die Angemessenheit 
des Zinses statt einer willkürlichen, aus Ge
fälligkeit niedrig festgelegten Größe ein ver
nünftiges Kriterium vorgesehen sein. Jede 
Wohnung weist bestimmte nützliche Eigen
schaften auf, für die auf einem unregulierten 
Wohnungsmarkt der Mieter zahlen müßte. 
Manche von ihnen sind das Ergebnis von 
Bemühungen des Vermieters, die er nur 
dann setzen wird, wenn er den Aufwand ab
gegolten erhält. Manche jedoch, wie die La-

Nr 2/95 

ge oder fehlender Verkehrs
lärm, entspringen nicht irgend
welchen Aktivitäten des Ver
mieters, aber der Mieter erhält 
die Wohnung nur dann, wenn 
er für sie bezahlt, denn sonst 
tun es eben andere Woh
nungssuchende. Der Vermie
ter bezieht folglich auch ein 
leistungsloses Einkommen, ei
ne Rente, und der angemesse
ne Zins könnte als bloßes Lei
stungsentgelt, ohne Renten
elemente angesehen werden. 
Marktverzerrende Reaktionen 
der Vemieter wären dann nicht 
zu befürchten. Kein Gesetz ver
mag etwas daran zu ändern, daß 
eine derartige Rente zunächst 
jenem Eigentümer zufällt, bei 
dem die betreffende Eigen
schaft erstmals relevant wird, 
entweder als höherer Mietzins, 
den er nunmehr verlangen 
kann, oder kapitalisiert als 
höherer Preis, wenn er die 
Wohnung veräußert. Spätere 
Eigentümer erzielen nur mehr 
den Normalgewinn, ihnen 
kann keine Rente weggenom
men werden. Gelingt es, je
dem Eigentümer (auch dem 
ersten) die Rente durch Zinsregulierung 
wegzunehmen, dann wird sie keineswegs 
vernichtet, sondern fällt z.B. bei jenem an, 
der den Boden für einen anderen Zweck 
verwendet (er erspart sich, den höheren 
Preis zu bezahlen) oder bei jenem Mieter, 
der die Wohnung durch irgendwelche Um
stände (siehe oben, Gerechtigkeit) be
kommt. 

000 ist den anderen genommen 

Das Arbeitspapier verspricht, den von ihm 
festgestellten Naehfrageüberhang zu redu
zieren (die Beseitigung wird gleichfalls ver
sprochen). Hinter den nebulos in Aussicht 
gestellten Maßnahmen ("koordinierte An
strengungen von Bund, Ländern und Ge
meinden bei Aufrechterhalten der Wohn
bauförderung", die Bundesländer sind "zu 
einem zügigen Einsatz der vorhandenen 
Mittel zu motivieren ") könnte ein vemehrter 
öffentlicher Wohnungsbau stecken, aber nur 
wenn man ihn bis zur Deckung der Versor
gungslücke steigern könnte, wäre die kom
plizierte Regulierung der Mietzinse über
flüssig (durch staatliche Wohnbauten könnte 
der Zins auf jedes beliebige Niveau ge
drückt werden). Kein Gesetz vermag etwas dar
an zu ändern, daß Angebot und Nachfrage 
das Marktergebnis bestimmen und jede Be
seitigung einer Fehlmenge Kosten verur
sacht, die irgendjemand tragen muß, ob es 
nun um die Finanzierung der Subventionen 
für den privaten Wohnungsbau geht oder 
um Wohnungen, die der Staat errichtet und 
zu nicht kostendeckenden Mieten vergibt. 
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Analoges gilt für den im Arbeitspapier ent
wickelten Gedanken, daß "die öffentlichen 
Hände jene Grundstücke, die sie nicht oder 
nur teilweise benötigen - beispielsweise 
ÖBB-Gründe oder Kasernen - für den 
Wohnbau" zur Verfügung stellen (verkaufen 
oder verpachten), denn wenn der gängige 
Marktpreis verlangt wird (die geringe Menge 
ändert ihn nicht), sinken die Kosten nicht 
und das private Bauvolumen wird nicht be
einflußt, und wird weniger verlangt, zahlen 
die öffentlichen Hände und damit alle 
Staatsbürger die Zeche. 

Der soziale Zweck der Regulierung eies 
Wohnungsmarktes, eine Umverteilung her
beizuführen, die auch den weniger wohlha
benden Schichten eine menschenwürdige 
Unterkunft (nach dem Standard der Wohlha
benden) sichert, könnte weitaus zielgereeh
ter und effzienter und ohne Fehlmengcn 
durch Beihilfen an die Mieter bei freiem 
Wohnungsmarkt erreicht werden. Aber die 
Politik orientiert sich nun einmal an dem 
Streben, den Wohnungseigentümern als 
Vermieter nicht nur nichts zu geben (die 
Beihilfe landet ja infolge des höheren, freien 
Mietzinses beim Vermieter), sondern etwas 
wegzunehmen. Kein Gesetz venl/agjl'r!od, 1'/. 

was daran zu ändern, daß man im Rahlllcli 
unserer Gesellschafts- und Wirtschal'tsonl· 
nung den Besitzenden nieht so ohne weilt:· 
res etwas wegnehmen kann. So ist sie Idilil' 

lich angelegt. 

Univ.Prof. Erwin Weissei ist Instltuhvoutulld dill 
Instituts für Wirtschoftswimnschohllll dor Uni· 
versitöt Wien. 
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Im zweiten Teil dieser Serie beschäftigt sich Nikolaus Forgo näher 

mit der Tatbegehungsmöglichkeit der Werbung für eine terroristische 

Vereinigung nach § 129a Abs. 3 des deutschen Strafgesetzbuches. 

Dabei erweist es sich, daß Gerichte bei der Bewertung 

"terroristischer Texte" ein anderes Bedeutungskonzept als bei der 

Interpretation gesetzlicher Tatbestände entwickeln. Dies gibt Anlaß zu 

allgemeineren Erwägungen über Funktion und Wirkung gerichtlicher 

Urteile in einer Rechtsordnung. 

DIE ANGST DER TEXTE(R) VOR DEN TEXTEN 

Princeps legibus 
solutus? 
" Taubstummenanstalt. - Während die Schulen 
die Menschen im Reden drillen wie in der ersten 
Hilfe für die Opfer von Verkehrsunfällen und im 
Bau von Segelflugzeugen, werden die Geschulten 
immer stummer. Sie können Vorträge halten,jeder 
Satz qualifiziert sie fürs Mikrophon, vor das sie 
als Stellvertreter des Durchschnitts plaziert wer
den, aber die Fähigkeit, miteinander zu sprechen 
erstickt. Sie setzte mitteilenswerte Erfahrung, 
Freiheit zum Ausdruck, Unabhängigkeit zugleich 
und Beziehung voraus. Im allumgreifenden Sy
stem wird Gespräch zur Bauchrednerei. Jeder ist 
sein eigener Char/ie McCarthy: daher dessen Po
pularität. "(I) 

Eine Frau, die in einem Ermittlungsver
fahren wegen des Verdachts der Mit

gliedschaft in einer terroristischen Vereini
gung nach § 129a StGB(2) vom Generalbun
desanwalt als Zeugin vernommen werden 
sollte, verweigerte bei der ersten Verneh
mung "trotz wiederholter Belehrung" (3) jede 
Aussage, woraufhin gegen sie zunächst ein 
Ordnungsgeld in der Höhe von 400 DM ver
hängt, und nach neuerlicher Weigerung aus
zusagen, Erzwingungshaft nach § 70 StPO 

(I) Theodor W. Adorno, Minima il10ralia (Frankfurt/ 
Mait! 1951), S. 179. 
(2) Auch weiterhin sind §§ ohne ausdrückliche Bezeichnung 
solche deutscher Gesetze. 
(3) BGH (Ermittlungsrichter), NJW 1989, S. 2702/ Die 
Darstellung des Sachverhalts folgt diesem Beschluß. 
(4) Vgl. auch BGH, NJW 1989, S. 2703, in welchem Ver
fahrC1l die zu VemehmC1lde darauf beharrte, keinerlei Aussa
gen zu machC1l und bereits die Beantwortung der Frage, ob 
sie mit der Beschuldigte1! verwandt oder verschwägert sei, 
verweigerte. Der BGH qualifizierte eine sich anschließende 
Ordnungsgeldvetjügll1lg als rechtmäßig und folgte der Atgu
mentation der Zeugin, schon durch die Bekanntgabe eines Be
kat!1ltschajtverhältllisses zu einem nach § 129a Beschuldigten 
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angeordnet wurde. Daraufhin erklärte sich 
die Frau bereit, zur Sache auszusagen.(4) Ein 
Vertreter des Generalbundesanwalts stellte 
acht auf die Beziehungen der Beschuldigten 
untereinander, deren Kontakte zu anderen 
Personen und den Aufenthalt eines Beschul
e!igten gerichtete Fragen, deren Beantwor
tung die Zeugin unter Berufung auf § SS 
StPO verweigerte, weil gegen sie selbst ein 
Ermittlungsverfahren wegen Unterstützung 
einer - eben dieser - terroristischen Vereini
gung geführt werde und sie befürchten müs
se, sich durch Beantwortung der Fragen 
selbst zu belasten. Der Vertreter des Gene
ralbundesanwalts verhaftete daraufhin die 

dicke sie ihl"emits in die Rolle einer Besdlllltligtell, nicht. 
(5) BGH, N.TW 1981, S. /22// 
(6) § 304 V StPO lauM: Gegen Veljligullgen des Ermitt
Itlllgsrichters des BGH IllId des OLG (§ /69 Abs. /) ist die 
Beschwerde II/Ir zulässig, wellll sie die Verhajtll1lg, einstwei
lige Unterbrillgl/ng, Besdtlagllahlllß oder Dl/rchSilchung be
treffen. 
(7) Vgl. zur "objektivtll !Il/s/egllngstheorie" im Zilsalllmen
hang mit einem Vetfahre11 nach § 129 StGB auch OLG 
Hamburg, NJW 1976, S. 250/ ftl diesem VClfahren war 
die Frage zu eIltscheidelI, ob das Verbot dergemeinschaftli
cheIl Verteidigung nach § /46 StPO al/ch Fälle der sukzessi
VC1l Verteidigll1lg mnfaJse. Nachdem das Gericht den Be
schwerde/ührertl konzediert hat/e, daß der Wortlaut gegen eill 
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Zeugin auf Grundlage der angeordneten Er
zwingungshaft, deren Fortdauer ca. drei Wo
chen später vom Ermittlungsrichter des 
BGH angeordnet wurde, weil die Beantwor
tung der Fragen nicht zu einer Selbstbela
stung führen könne. Eine dagegen erhobene 
Gegenvorstellung wurde wiederum ca. drei 
Wochen später vom Ermittlungsrichter 
zurückgewiesen. Gegen diese Beschlüsse er
hob die Zeugin Beschwerde beim BGH, der 
einen knappen Monat später, im Mai 1989, 
entschied. 

Einem Beschluß des BGH aus dem Jahre 
1981 zufolge(.\1, wäre diese Beschwerde schon 
deshalb zu verwerfen gewesen, weil der in 
§ 304 V StPO(6) verwendete Terminus "Ver
haftung", gegen deren Verhängung Be
schwerde beim BGH zulässig wäre, nur auf 
die Verhängung von Untersuchungs- aber 
nicht von Erzwingungshaft anzuwenden 
wäre. Der BGH hatte diese Ansicht im we
seritlichen mit der Entstehungsgeschichte 
der Norm, zu deren Illustration eine Begrün
dung der Bundesregierung herangezogen 
worden war, begründet. 

In seinem Beschluß aus dem Jahre 1989 
rückte der BGH von dieser Ansicht ab und 
maß den Vorstellungen der Gesetzesverfas
ser keine ausschlaggebende Bedeutung 
mehr zu, "weil der in § 304 V StPO zum 
Ausdruck gekommene objektivierte Wille 
des Gesetzgebers(7), wie er sich aus Wortlaut, 
Sinnzusammenhang und erkennbarem 
Zweck der Vorschrift ergibt [ ... ] auch die An
fechtungsmöglichkeit einer Anordnung von 
Erzwingungshaft umfaßt." (8) Das Gericht ar
gumentierte mit dem Wortsinn, demzufolge 
die "Anordnung von Erzwingungshaft unter 
den in § 304 V StPO genannten Begriff der 
Verhaftung (9) subsumiert werden kann ", mit 
Hinweisen auf die Notwendigkeit einer ver
fassungskonformen Interpretation, die dem 
Grundrecht auf persönliche Freiheit ausrei
chendes Gewicht beimessen müsse, mit sy
stematischen, subjektiv-historischen und 
schließlich teleologischen Argumenten. 

Des weiteren führte der BGH aus, daß 
die Auskunftsverweigerung der Zeugin 
rechtmäßig gewesen wäre, da den Beziehun
gen der Beschuldigten, auf deren Erhellung 
die Fragen gezielt hätten, konstitutive Be
deutung für das Bestehen eben jener terrori
stischen Vereinigung zukomme, deren Un-

Verbot der sukzessiven Verteidigung spreche, weil im "ge
woll11lichtll Sprachgebrauch" der Begriff"gemeinschajtlich" 
im Sinne von "gleichzeitig" verwendet werde, gelangte das 
Gericht de1llIOch zu eitlem gegenteilige1l Etgebnis, weil ,,[bjei 
der Auslegu1lg IlIId A1lwe1ldu1lg des Gesetzes auf den vorlie
genden zur Entscheidu1lg gestellten Sachverhalt entscheide1ld 
allf den Si1l11 der Neufassung des Gesetzes Bedacht Zll neh
mC1l ist. " Diese Bedachf1lahme führt das Gericht bei "Si1l11-
gemäßer, wenn auch weiter Auslegung der neuge/aßten Vor
schrift" Zll einem Verbot sukzessiver Verteidigll1lg. 
(8) BGH, NJW 1989, S. 2702/, hier: S. 2702. 
(9) Vgl. auch zum Grllndsatz der mgen Auslegllng des § 304 
StPO als AI/snahmebestimmung in einem Vetjahren nach 
§ 129a StGB BGH, NStZ 1989, S. 502/ 
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lerstlitzung die Zeugin verdächtig sei. § 129a 
StGB sei ein Organisationsdelikt, wesentlich 
sei daher "der organisatorische Zusammen
schluß einer Mehrzahl von Personen, die ih
re individuellen Meinungen dem nach be
stimmten Regeln gebildeten Willen der Ge
samtheit unterwerfen." 

Dieser Beschluß berührt alle im ersten 
Teil dieser Arbeit angerissenen Probleme. 
Er hat sich mit der Bewertung des Pro
zeßverhaltens von Verfahrensbeteiligten, der 
Interpretation von Normtexten im allgemei
nen und schließlich mit der Auslegung der 
Tatbestandsalternativen des § 129a StGB
in diesem Fall in den Tatbegehungsformen 
der Mitgliedschaft und der Unterstützung 
einer terroristischen Vereinigung - in con
creto zu befassen. 

Was diese Fragen verbindet, ist, daß das 
Gericht zu ihrer Beantwortung eine Vorstel
lung über das Funktionieren von Sprache 
haben muß. Auf diese wollen wir uns nun 
konzentrieren. Dabei werden wir grundsätz
liche Fragen, wie jene nach dem (politischen 
[?]) Zweck der Norm, der in einer Vorverla
gerung der Strafbarkeit liegt 1101, jene nach 
dem Wesen des Delikts (Organisations (11)_ 

oder abstraktes Gefährdungsdelikt 1111, ge
schütztes Rechtsgut etc.) und jene nach dem 
Verhältnis von Mitgliedschaft zu den im 
Rahmen dieser Mitgliedschaft ausgeübten 
Straftaten (lJ) vernachlässigen müssen. Statt
dessen werden wir auf eine Tatbegehungs
modalität näher eingehen, bei der die Ge-

(JO) So zB Kurt Rebma1l11, Strajue10lgullg im Bereidl ter
roristischerPublikationen, in: NStZ 1989, S. 97-102, hier: 
S. 100. 
(J 1) So OLG Kar/sruhe, NIW 1977, S. 2222/ zu § 129 

StGB; BGH, NIW 1984, S. 2956/ = BGHSt 33, S. 16 = 

NStZ 1985, S. 21/ zu § 129a StGB. 
(12) So Kurt Rebmmlll, Inhalt und Gre1/Zell des Straftatbe
stands " Werben fiir eine terroristische Vereinigung" nach 
§ 129a StGB, in: NStZ 1981, S. 457-462, hier:S. 458. 
(13) Vgl. dazu zu Ve1ahrennach § 129 StGB BVe1G, StV 
1981, S. 323-326 mit Anm. VOll Gerald Griinwald, in:StV 
1981,S. 326-329; Gerhard Werle, Konkurrenz Imd Straf
klagelIverbrauch bei der mitgliedschaftlichen Beteiligung an 
kriminellett oder terroristischett Vereinigllngen, in: NIW 
1980, S. 2671-2677; OLG Kar/smhe, NIW 1977, S. 2222/ 
(keine Tateinheit zwischett Mitgliedschaft itl krimineller Ver
einigung und in Zusammenhang damit ausgefiihttetl Strafta
ten); BGH, NIW 1980, S. 2718-2720 (Tateinheit) mit Be
spr. von Werfe; Wolfgang Fleischer, Verhälftlis VOll Dauerde
liktund Einzelstraftaten, in: NJW 1979, S.1337-1340. 
(14) Friedrich Nietzsche, Menschliches Allzumenschliches I 
und JJ (Kritische Studienausgabe ill 15 Bändtll, Band 2, 
MiinchenI988), S. 436. 
(15) Werbung als Mitglied geht in der Tatbestandsalte17lative 
der mitgliedschaftlichett Beteiligung auf Vgl. dazu Theodor 
Lellckner, in: Adolf Schöllke/Horst Schröder, Strafgesetz
buch. Kommentar (24. Aujl. Müilchell 1991), RN 14. 
(16) Die !etztm drei Buchstabtll konntellnichtmehraufge
spTliht werden, weil die Polizei zuvor eingeschritten war. 
(17) BGH, StV 1987, S. 481 = NStZ 1987, S. 552/ 

(J 8) BayOLG, NStZ 1983, S. 123/ 

(19) BayOLG, hier zit. nach: Rolf Gbssner, Das Anti-Terror
System. Terroristen & Richter 2 (H ambltrg 1991), S. 147. 
(20) BGH, NIW 1984, S. 2956/ = BGHSt 33, S. 16 = 
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richte nicht nur Normtexte, sondern auch 
Texte, die gerade Anlaß des Strafverfahrens 
sind, bewerten müssen. 

111. Werbung für eine 
terroristische Vereinigung 

"Die schlechtesten Leser. - Die schlechtesten Leser 
sind die, welche wie plündemde Soldaten verfah
ren: sie nehmen sich Einiges, was sie brauchen 
können, heraus, beschmutzen und verwirren das 
Uebrige und lästem auf das Ganze. "!Ni 

Einer Vielzahl von Verfahren wegen Wer
bens für eine terroristische Vereinigung 
während der SO-er Jahre lag ein Sachverhalt 
nach einem der beiden folgenden Muster 
zugrunde. Die Beschuldigten hatten als 
Nichtmitglieder der Vereinigung(l5) entweder 
Parolen wie "Zusammenlegung der RAF 
und Widerst[and] (16)"(171, "RAF" und um die
sen Buchstaben herum eine nach rechts ge
richtete Maschinenpistole (18), "Krieg den 
Palästen" und einen schwarzen fünfzackigen 
Stern II 9>, "RAF" und "Isolationsfolter" und 
"Freiheit für Sund B"IZO), "Volkszählungs
boykott [ ... ]" sowie "IIRA" [sie] und zwei 
fünfzackige rote Sterne und "Bonzen wir 
kriegen Euch" sowie darunter "RZ" (21), 

"RAF" und "Es lebe die RAF" und "RAF 
wir werden siegen"(22), oder auch einfach nur 
"RAF"I2J)m) an öffentlich zugänglichen Or
ten aufgeschrieben bzw. -gesprüht. Oder sie 
waren in verschiedenen Funktionen an der 

NStZ 1985, S. 21/ mit Allm. von Bruns 
(21) OLG Kobletlz, StV 1989, S. 205/ 
(22) BGHSt 28, S. 26-28. 
(23) BayOLG 3 St 15/81, hier zitiert nach: ByOLG, StV 
1987, S.392. 
(24) Daneben gab es auch Äußerutlgetl wie "Solidarität mit 
der RAF - Tod dem WSV [WuppettalerSportverein}" oder 
" .. frohe Ostern RAF, RAP', bei denetl bereits der Gmeral
bundesanwalt (Rebmann) VOll der DurchfiihTll1lg eines Er
mittlllngsve1ahrens Abstand nahm, weil "solche Parolt1l 
vom Dltrchschnittsadressatetl nicht als Werbltngfiir eine ter
roristische Vereinigung, sOlidern als Unsinn empfundett wer
den." Vgl. dazu Rebma1l11, Inhalt (A1l111. 12), hier: S. 461. 
(25) Vgl. zB OLG Schleswig, NIW 1988, S. 352f iiberdie 
Herausgabe VOll Briefen, die von RAF-Mitgliedern geschrie
ben wordett warelI; KG, StV 1981, S. 525-527 tiöerdie Pu
blikatioll VOll Stelltl1lgnahmen zur Aujlösungserklärung der 
Bewegung 2. luni; BGH, NIW 1990, S. 2828-2832 = StV 
1990, S. 349-353 gegen die Scheinherallsgeber der Zeitschrift 
"radikal"; BGH, NStZ 1985, S. 263 gegm dtll Ve1asser ei
tles FIlIgblatts "Aufruf - Griiße all politische Gefangene". 
(26) BGHSt 29, S. 258-269, hier: S. 265; Heitlz Giehring, 
Politische Mei1lll1lgsällßerungen und die Tatmodalitäten des 
Werbetts lind der Utlterstiitzllng in dm §§ 129, 129a StGB, 
in: StV 1983, S. 296-310, hier: S. 308 mwN. 
(27) Vgl. etwa KG, StV 1990, S. 210 gegett detl Geschäftsfiih
rer einer Buchhandhl1lg wegen der VerbreitlIng der Broschiire 
"Schwarze Texte - Politische Zmsur in der B RD 1968 bis 
heute". BayOLG, StV 1987, S. 392/ und BGH, NIW 1988, 
S. 1677 / wegen der Herstellung und Verbreitung eines Zei
tll1lgsattike!s. Einet! Überblick liberverg/eichbare Ve1ahren 
gibt Gössner, (Amn.19), S.147-149. 
(28) Bei Publikatiolletl werdetl auch ve1assungsrechtliche 
Probleme wegen des Grundrechts auf Pressefreiheit nach 
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I-Ierstellung"SI oder - zunwl nach Idvl nicht 
nur die Werbung, sondern auch Beihilfe '1,111' 

Werbung für eine terroristische Vereinigung 
strafbar ist IZl,) - dem Vertrieb Im einer Publi
kation beteiligtI">, die Vorgänge rund um dil: 
RAF, die Bewegung 2. Juni l2'J1 oder die Revo
lutionären Zellen ("RZ") zum Thema hatte. 

Die Gerichte waren zunächst mit dem ln
terpretationsproblem konfrontiert, was sie 
unter Werbung für eine terroristische Verei
nigung zu verstehen hätten. In Frage wiirc 
(zumindest) Werbung um Mitglieder, Wer
bung um Anhänger und schließlich Wer
bung um Sympathie gekommen.ool In einer 
de facto präjudiziellen (311 Entscheidung (.\2) 

gegen eine Person, die die oben vor Anm. 23 
zitierten Äußerungen auf den Glaswänden 
eines Justizpalasts angebracht hatte, kam der 
BGH zum Ergebnis, daß der Begriff der 
Werbung nicht auf Gewinnung neuer Mit
glieder oder Anhänger beschränkt sei und 
postulierte somit die Strafbarkeit der sog. 
Sympathiewerbung. Es würden "jedenfalls 
ähnliche Betätigungen, mit denen eine an
dersartige Stärkung der Vereinigung und de
ren gezielte Unterstützung mit den Mitteln 
der Propaganda bezweckt wird, vom Tatbe
stand umfaßt." (33) Diese Interpretation wi
dersprach wohl den Absichten des bloß auf 
die Anhängerwerbung abzielenden histori
schen Gesetzgebers 13.1 - so solche feststellbar 
und relevant sind (35) - was jedoch nach der 
auch im Strafrecht herrschenden "ojektiv-te
leologischen Methode" die Argumentations-

An 5 I GG vimltllt, die hier vemachlässigt werdelI müssell. 
Vgl dazu die mE mäßig präzisen Bemerkllllgell von Reb
ma1lfl, Strajue10lgll11g (A!l1Il. 10), hier: S. 101/ 
(29) Am 2. luni 1969 war der Student Be!l11O Ohnesorg bei 
einer ge gm einen Schahbesllch gerichteten Delllonstration VOll 
einem Polizeibeamten erschossen worden. Die Gmppe gab 
sich den Namen, 11m an dieses Ereignis zu etynuem. Vgl. zur 
Gtilese dieser Gruppierung dm Bericht des Mitglieds Michael 
("Bommi") Bauma1l11, Wie alles anfing (Berfitl 1991); Ste
fan Altst, Der Baader Meinhof Komplex, Hambltrg 1989 
[1985J, hier:S. 49-55. Vgl. altch zur Kritik an diesem BlIlh 
lind all dem auf desstIl Grundlage gedrehten Film von Reitl
harel H auf!, Stammheilll - Die Baader-Meinhof-Gmppe vor 
Gericht, Klaus Richter, Das Ende der Märtyrergeschichreu, 
in:luridiklltn 3/1992, S. 31 f; Klaus Bittermaml, Die 111'
bei! des Verdrängms, i,l: idem (Hrsg.), Die alte Straßellver
kehrsordllll1lg. Dokllllltllteder RAF (BerfinI987), S.199-
212, hin:' S. 206-212. 
(30) Rebma1l11, Inhalt, (Anm. 12), hier: S. 457/ 

(31) Giehring (Aliln. 26), hier: S. 298. 
(32) BGHSt 28, S. 26-28= NJW 1978, S. 1536/ 
(33) ebd. 
(34) Gössner, (Amn. 19), hier: S. 147; Giehrillg (AIIII/, 26), 
hier: S. 301; Letlckner (Atllll. 15), RN 14b; aA - ohlll' Ilf
griindll1lg - Rebmantl, Inhalt (Amn. 12), hier: S. 459. 
(35) Hier kaml und soll nicht allf den illllller !lo!h lIIil IId 11" 

met/z ausgetragmen Streit zwischen "slIbjektiv-hisIOlislhl'I''' 
lind "objektiv-ge!tlltlgszeitlicher" Theotie eiu/!./}!/lIIf!,l'li f«'r'Idl'll, 
da beide ein bedelltllngsidealistisrhes SPt'{/lhl.'0Il,~(1)11iIlIll/is 
setzen lind damit IIIE obsolet silld, ~I!./. /111' 1'11/1' h"\\('1! 
Überblick iiber die henJlhl'lldm i1/)!.l/II1I'IIII'Mil'lI dil' ,11//1/I'Ni 
ve Theorie zB Hans-lo(/{.hi/ll Killh//ldll/lil NlIJI/l/IIIIII, ,lI/ti 

, stische Begniildllllgr/I'hm. Hill/' /':illjillll1l1((: ill tlit (!IIIIII//lll} 
blellle der Rethlswis.I'/'II,w!lfI/i (111111Idll'lI /11.I',!I, S, 1,I'i), 
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last des Gerichts im Rahmen des Analogie
verbots zwar erhöhen, dieses aber nicht in 
seiner Entscheidung binden kann. (36) 

In seiner Begründung argumentiert das 
Gericht, daß eine Beschränkung auf die 
Werbung von Mitgliedern und Anhängern 
im Wortlaut dieser Bestimmung keine Stüt
ze finde. (37

) Rebmann geht noch weiter, in
dem er postuliert, daß ,,[d]er Begriff ,Wer
ben' schon nach seinem Wortlaut die Sym
pathiewerbung [umfaßt]" und unter Benüt
zung von Meyers, Enzyklopädisches Lexi
kon zur Gleichsetzung von Werbung mit Pu
blic Relations gelangt.!") Dieses "extensive 
Verständnis" hat zu Kritik (39) und zu Versu
chen, dem "Werben" engere Konturen zu 
geben auf Seiten der Lehre I"n) und Praxis 1"1) 

geführt, während andererseits Gerichte un
ter Heranziehung der Figur der Sympathie
werbung Strafen - auch empfindliche Frei
heitsstrafen - verhängten. H2) 

Seit 1984 1
'3) gelangt der BGH "im Hin

blick auf die umfassende Bedeutung des 
Wortes Werben im allg. Sprachgebrauch" zu 
einer "restriktiveren Interpretation", weil er 
nunmehr für eine Strafbarkeit wegen Wer
bens verlangt, der Text müsse "objektiv ge
eignet sein, von den im Einzelfall angespro
chenen Adressaten als Werbung für die Ver
einigung selbst oder als Unterstützung auf
gefaßt zu werden. "I"") Sei der Text an jeder
mann gerichtet, so sei auf das Verständnis 
des Durchschnittadressaten abzustellen. In 
Fortführung dieses Kriteriums betonte der 
BGH, daß bei der Prüfung des Bedeutungs
gehalts für durchschnittliche Leser auch 
"ein bei diesen möglicherweise vorhandenes 
Vorverständnis [ ... ] einzubeziehen [ist], das 
davon geprägt sein kann, in welchem Sinne 
dieselbe oder ähnliche Parolen bisher schon 
in der Öffentlichkeit gebraucht worden 
sind. "(45) Dieses Wissen könne sich im Laufe 
der Zeit ändern.H6) 

Auf Grundlage dieser Entwicklung lehn
te zB das· BayOLG die Eröffnung der 
Hauptverhandlung gegen jene Person ab, 
die die vor Anm. 17 zitierte Aufschrift in ei
ner Unterführung angebracht hatte, weil der 
durchschnittliche Leser sie als vornehmlich 

(36) Vgl. dazu hier nur Giehri1lg (Aum. 26), hier: S. 300. 
(37) Bei derartigeJI AbgreJIzltllgsversltchetl wird - lIebenbei 
bemerkt- Wortlaut als SYllonym für Normtext ulld als Sy-
110IIym für Bedeutung des Normtextes äquivalent verwendet, 
was zu weiterer begrifflicher Verwirrullg führt. Vgl. dazu 
auch Railler Hegmbarth, Juristische Hermeneutik und lin
guistische Pragmatik (Kbjligstein/Ts. 1982), S.33. 
(38) Rebma1l11, Inhalt (A1I1n. 12), hier: S. 458. 
(39) So fordert dieNiedersächsische Kommissi01l zur Reform 
des Strafrechts lI1Jd des Strafverfahretlsrechts einstimmig eitle 
ersatz'/ose Streichung der Tatmodalitätetl Werbung ulld U71-
terstiitzli1lg wegetl deretJ generalklaltselartigm Weite. Vgl. Pe
ter-Alexis Albrecht et al., Strafrecht - ultima ratio. Empfeh
ltmgen der Niedersächsischen Kommission zur Reform des 
Strafrechts li1Id des Strafverfahretlsrechts (Baden-Badetl 
1992), hiel:' S. 84/ 

(40) Giehring (AIl1Il. 26); Gössner (Anm. 19), Lenckner 
(Atlm.15), alle mwN. 
(41) Vgl. Rebma1l11, Inhalt (A1I1t1. 12). 
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humanitäres Anliegen verstehen würde 1",1, 

während der BGH der dagegen erhobenen 
Beschwerde stattgab, weil der angefochtene 
Beschluß nicht beachte, daß die Forderung 
nach Zusammenlegung "schon häufig als 
Kampfmittel der 'RAF' und für sie mit der 
Zielrichtung erhoben worden ist, den organi
sierten Kampf [ ... ] fortzusetzen ", was mögli
cherweise auch einer Vielzahl von Durch
schnittsadressaten bekannt sei.H8) Das OLG 
hatte sich anläßlich dieses Beschlusses auch 
mit einem von ihm im Jahr 1981 erlassenen 
Urteil auseinandersetzen, in dem es das Auf
sprühen nur der Buchstaben "RAF" als straf
bare Unterstützung gewertet hatte. Dazu be
merkte das Gericht: "Dem [der Strafbarkeit 
des Aufsprühens der bloßen Buchstabenfol
ge "RAF" nach § 129a StGB, N. F.] wider
spricht die im vorliegenden Fall vertretene 
Auffassung nicht. Durch die bloße Buchsta
benfolge wird der Betrachter an die Organi
sation erinnert, zugleich aber aufgefordert, 
sich mit ihr zu solidarisieren und ihre Ziele 
gutzuheißen und es wird aufgezeigt, daß sie 
Anhänger hat und Anklang findet." (49) 

Wiewohl derartige Formulierungen -
auch, weil sie sozialwissenschaftlich nicht 
oder kaum überprüfbar sind - die Erreichung 
des - vorgegebenen - rechts politisch moti
vierten Ziels einer restriktiven Interpretation 
der Werbung für eine terroristische Vereini
gung zumindest wieder gefährden, sind sie 
von mE hohem theoretischen Interesse. 

Mit dem Hinweis auf die Leser der inkri
minierten Parolen formulieren .9ie Gerichte 
auf der Ebene der Bewertung von sachver
haltskonstituierenden Texten nämlich eine 
fundamentale Einsicht in das Verstiindnis 
sprachlicher Äußerungen, ohne diese aller
dings au( die Ebene der Normtextinterpreta
tion zu transferieren. Indem der 13GB auf 
das Verstiindnis der Adressaten zur Bewer
tung einer Äußerung abstellt, indem er also 
die Rezipienten die Bedeutung mitkonstitu
ieren Hißt, verHißt er wenigstens vorder
gl,"Undig - das tradierte merkmalssemanti
sehe Bild von der Intension, die bekannt sei 
und so als geeignetes Kriterium fUr die 
"Richtigkeit" von Extensionen fungieren 

(42) So weist (Jiehrillg (AII/rl. 20), hit,:, S. 297 (AII1I1. 5) auf 
die Venl1teilimg zweier Flugb/atlvmeiler z1l18 J1110naten 
Freiheitsstrafe ohne fllf(Cillltmllg hili. 
(43) BGHSt 33, S. /6 m IJOfJ, NStZ 1985, S. 21 = StV 
1984, S. 420. 
(44) ebd.; vgi. fluch die WllltgleidlCll FliI1l1ulienmgm des 
OLG Koblellz, StV /989, S. 205 /II1f1 des OLG Schleswig, 
NJW 1988, S. 352/ 
(45) BGH, NStZ 1987, S. 552/, hieJ~S. 552. 
(46) ebd., S. 553. 
(47) BayOLG, StV 1987, S. 392; /illdm noch das OLG 
Hamburg, 2 Ols 3/80, S 45, hierzitim nach Giehring,(Aflm. 
26), hier: S. 299, wenll das propagiette (humanitäre) Ziel 
"ifl Wirklichkeit ein Mittel zur Fördertl1lg der Kampfbereit
schaft ist lttld der Äußemde dies weijJ. " Die Gefangelletl und 
v.a. ihre Verteidiger, die vor dem BGH ihrerseits eineIl vier
tägigm Solidaritätshll1lgmtreik abhielten, begriffen die HUII
gerstreiks (auch [?J) als Kampfttlittel gegen die verschärften 
Haftbediflgungm. Vgl. dazll PieterH. BakkerSchut, Stamm-
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könne. Ob ein Zeichen Bedeutung hat, er
gibt sich aus einem einer konventional ver
mittelten und so zu ermittelnden Praxis, die 
das (falsifizierbare) Wissen um eine Regel 
konstituiert. Fehlt die Praxis, fehlt die Be
deutung. 

Das Wissen um die Bedeutung eines 
Textes befindet sich weder im Kopf des 
Sprechers, noch in jenem des Hörers ISO), son
dern ist das Ergebnis einer gemeinschaftli
chen sprachlichen Praxis, deren Regeln sich 
im Sprach spiel zu konstituieren haben. 

Indem also das Gericht das Vorliegen von 
Werbung iSd § 129a StGB vom Kreis der 
Rezipienten abhängig macht, erkennt es die 
Bedeutung der Bedeutung von sprachlichen 
Äußerungen. Je spezialisierter und einschlä
gig instruierter die Leser oder Hörer, desto 
weniger eindeutig braucht eine Äußerung zu 
sein, um verstanden zu werden, weil die die 
Bedeutung konstituierende Praxis desto ge
festigter ist. Allerdings entscheiden die Ge
richte in den hier zu besprechenden Verfah
ren über die inkriminierten Texte nicht nach 
einer - ohnehin nicht möglichen - Betrach
tung eines Sprachspiels, sondern nach einer 
solipsistischen Innenschau, in der sie nach 
ihren Vorstellungen über das Verständnis 
der einschlägigen Verkehrskreise Ausschau 
halten 1511, woraus Beliebigkeit entsteht 1521, 
weil ein Sachverhaltselement auf den Tatbe
stand hin "interpretiert" und so je nach poli
tischer Konjunktur verschieden bewertet 
werden kann. 

IV. Zwei Funktionen eines 
Gerichtsurteils 

"Die linguistische Diskussion bestätigt insoweit 
auch jenen Ansatz der Strukturierenden Rechtsleh
re, demzufolge praktische Rechtsarbeit einen Text 
nicht etwa als substantiellen nur noch entfaltet, 
sondern, aus strukturellen Gründen des Sprachsy
stems, seine Bedeutung im Fall erst gestaltet. 
Rechtstheoretisch gewendet bedeutet dies, daß dem 
entscheidenden Juristen zwar der vom Gesetzgeber 
geschaffene Normtext als Textformular vorgegeben 
ist, nicht aber schon der Text der Rechtsnorm. "(53) 

heim. Die notwendige Korrektur der herrschenden Mei1ltl1lg 
(Kiel 1989), S. 84-91, S.101-103, S.I17-122. 
(48) BGH, StV 1987, S. 481. 
(49) BayOLG, StV 1987, S. 392. 
(50) Vgl. dazu dm beriihmten Aufsatz von Hilary Putnam, 
The meaning of"meaning", itl: idem, Mitld, Language and 
Reality:Philosophical Papers Volume 2 (Cambridge 1975), 
S. 215-271, hierv. a.:s. 223-229. 
(51) Instrllktiv ist hier der Beschluß des OLG Kobleflz, StV 
1989, S. 205. Es erscheint dem Gericht fraglich, ob ein 
durchschnittlich iliformierter Leser iiberhaupt in der Lage 
war, das mifgespriihte Kiirzel "RZ" als Werbltllgfiir die Re
voluti01lärefl 'Zellm zu iflterJ?retierell. Grt/nd dieses gerichtli
ches Zweifels ist, daß sowohl der itl der Vor instanz tätige 
Amtsrichter als auch die Staatsanwaltschaft in der Sache 
meinten, es werde mif eine terr01istische Vereitligllng Ilamms 
"Rote" Zellen hingewiesetI. 
(52) Diese Gefahrsieht at/ch GösSller (AI/m. 19), hier: S. 150. 
(53) Ftiedrich Miiller, Juristische il1ethodik (5. Auf!. Berlill 
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I )ic Einsicht in das Entstehen von Bedeu
tung durch Praxis fürt uns zu den Versuchen 
zurück, den "Wortsinn" des Tatbestandes
elements "Werbung" zu erforschen. Bei der 
Bewertung von Normtexten hat sich - an
ders als bei der Interpretation werbender 
"terroristischer Texte" - in der herrschen
den Lehre (54) und, wie gezeigt, in der ge
richtlichen Interpretationsarbeit noch nicht 
die Einsicht in die Bedeutung der Rezipien
ten für die Bedeutung der Texte durchge
setzt, die Suche nach dem Wortsinn und 
dessen Grenze wird fortgesetzt.!'5) 

Dabei ist der Versuch, die Wortlautgren
ze als Abgrenzungskriterium zu instrumenta
lisieren, wenigstens in komplizierteren Fäl
len, schon aus logischen Gründen problema
tisch. Soll die Wortlautgrenze nämlich als 
Abgrenzungskriterium die Grenze markie
ren, die nicht überschritten werden darf, so 
setzt die Entscheidung darüber, ob mit der 
zu prüfenden Interpretation diese Grenze 
bereits überschritten ist, die Kenntnis dieser 
Grenze gerade voraus.I5(,) Es wird ein bereits 
vor dem Interpretationsvorgang vorhande
nes, in Terrorismusverfahren häufig angstbe
setztes Vorverständnis über die "mögliche 
Bedeutung" des Wortlauts benützt, um die 
mögliche Bedeutung festzusetzen. 

Der ,,(Wort)sinn" etabliert daher nicht ei
ne (insofern auch nur verdinglicht zu den
kende) Bedeutung, die nur mehr aufgefun
den werden muß, er bereitet nicht den Bo
den für die weitere Interpretation. Bedeu
tung entsteht im juristischen Kontext viel
mehr durch einen paradigmatischen Sprach
gebrauch der Gerichte. 

Spricht ein Strafgericht sein Urteil, so 
setzt es im Verhältnis zum Verurteilten einen 
explizit performativen Sprechakt, zu dessen 
Eigenheiten es u.a. gehört, nicht wahr oder 
falsch zu sein.(57

) Ein Verurteilter kann, wenn 
er (idealtheoretisch) sein Urteil vernimmt, 

1993}, S. 137. 
(54) Anders allerdings in Arbeiten - um hier beispielhaft ei
lüge deutsc1sprachige ZUnetltle11 - wie Dietrich Busse, Juri
stische Semantik (Berlin 1993); idem, Recht als Text. Litl
gllistische UtlterSUchll1lgm zur Arbeit mit Sprache in einer 
Institution (Tübingetl 1992); idem, Textinterpretation. 
Sprachtheoretische Grundlagen einer explikativen Semantik 
(OpladeJl 1992); Ralph Christet/set/, Was heißt Geset-z.,esbin
dung.? Eine rechtslinguistische Untersuchung (Berlin1989); 
Bmtd Jeand' Heur, Sprachliches ReJeretlzverhalten bei der 
juristischen Entscheidungstätigkeit (Berlitl 1989); Müller 
(Anm. 53); idem, Stmkturiermde Rechtslehre (2. Auf!. Ber
!in 1994); idem, Essays zur Theorie VOtl Recht und Verfas
slltlg(Berlin1990}. 
(55) Vgl. statt aller Ilur Karl Lanillz, Juristische Methoden
lehre (6. Auf!. BerlinlHeidelberg/New York 1991), S. 320-
324. 

(56) Busse, Juristische Semantik (A1l1n. 54), S. 40. 
(57) Eike von Savigny, Die Philosophie der normalen Spra
che. Eine kritische Einfühmng in die "ordinary language 
philosophy" (3. Auf!. Frankfurt/Maitl 1993), S. 135 I; 
Günther Grewmdorf, H abm explizit pe/formative Außenm
getl einen Wahrheitswert.?, in: idem (Hrsg.), Sprechakttheorie 
und Semantik (Frankfurt/ MaiI11979), S.175-196mwN; 
Günther Grewetldorf, Explizit performative Außertl1lgetl und 
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darauf nicht sinnvoll "Das ist nicht wahr!" 
antworten. 

Wird das Urteil jedoch - beispielsweise 
in einer juristischen Fachzeitschrift - veröf
fentlicht, wird es zu einem Bericht über eine 
explizit performative Äußerung und es erhält 
eine neue Qualität, weil es nun vom raum
zeitlichen Entstehungszusammenhang abge
koppelt und - von seinem Autor und dem 
primären Empfänger dieser Nachrichten 
weitgehend unabhängig - zum Zwecke exi
stiert, Leser der Zeitschrift über eine 
Sprachspielregel zu instruieren. Die konkre
ten Entstehungsbedingungen des Texts 
müssen dann für seine weitere Verwendung 
nicht mehr unbedingt eine Rolle spielen (58). 
Die illokutionäre Funktion des Textes ist ei
ne vollkommen andere, darin liegt auch sein 
weiteres "politisches" Potential. Es kann mit 
Kriterien wie" wahr" und "falsch" darüber 
diskutiert werden 

Zwar hat sich möglicherweise die "Be
deutung" der sprachlichen Äußerung im Sin
ne ihrer Lokution nicht verändert, wohl aber 
ihre Rolle (59) und damit ihre "Äußerungs be
deutung", weil es einen Unterschied, der 
sich in der dem Sprechakt folgenden Hand
lung erst offenbart (60), macht, wer was zu 
wem sagt I6

!), und ob dies in einer "face to fa
ce communication" (die natürlich genauso 
der Gefahr von Mißverständnissen ausge
setzt ist (62

» oder aber in Form eines schriftli
chen Textes, von dessen Entstehung kaum 
mehr bekannt ist als der Autor - und oft 
nicht einmal dieser - geschieht. 

Eine zitierte Entscheidung dient als sei
ner performativen Funktion entledigtes (63) 
Paradigma, das - möglicherweise als ostensi
ves Zeichen - dazu dient, eine Verwendungs
weise eines (oder zumeist mehrerer) norma
tiven(r) Texte(s) aufzuzeigen und so als 
Grundlage weiterer Ähnlichkeits- oder 
Gleichheitsschlüsse (64) und also als Grundla-

Feststellungen, in: idem (Hrsg.), S.197-216; Dieter Wutl
der/ich, Was ist ein Sprechakt.?, in: Grewend01f( Hrsg.), S. 
275 ff, hier: S. 279; Günther GreweJldorf/Fritz Hamm/ 
Wolfgang Stel'lleJeld, Sprachliches Wissetl (5. Auf!. Frank
furt/MaitI1991), S. 382. 
(58) Busse, Textinterpretation (Anm. 54), S. 161 
(59) Vgl. John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte (dt. 2 .. 

Auf!ageStuttgart 1979), S. I18. 
(60) Vgl. dazu Peter Fuchs, Die Emichbarkeit der Gesell
schaft. Zur Konstmktion und Imagination gesellschaftlicher 
Einheit (Frankfurt/Main 1992}, S. 84. 
(61) Eike von Savigny, Zum Begriff der Sprache. KOllvC1l
tion, Bedeutung, Zeichen (Stuttgart 1983), S. 91 f 
(62) Stanley Fish, With the ComplimetJts of the Author: Re
f!ections on Austin and Derrida, in: idem, Doing What Co
mes Naturally (Oxford 1989), S. 37-67, hier: S. 421 
(63) "Ich verurteile X zu Y" ist ein performativer Akt, "Das 
Gericht Z hat X zu Y verurteilt", nicht. Vgl. dazu Ailstin 
(Atl1n. 59), S. 83. 
(64) Gleichheitsschluß wohl zB bei UrteileJl über NameJl. Vgl. 
zB VwGH, ÖJZ 1989, S. 471: " ,Ke/'C11 , ist keingebräuchli
cher VOl'llame [iSd §§ 2 Abs 2,21 Abs 2 PStG, N. F.]." 
(65) Busse, Recht als Text (A1l1n. 54), S. 581 
(66) Gerhard Gamm, Flucht aus der Kategorie. Die Positi
vierung des Unbestimmten als Ausgang der Moderne 
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ge für vom Leser des Kommentars (oder ei
nes dogmatischen Werks), der zum Autor ei
nes Urteils werden will (soll heißen: muß), 
erst herzustellender textueller Bezieh ungen (65) 
zu fungieren, wenn der Rezipient dies will. 
Die Bedeutung eines sprachlichen Aus
drucks wird durch paradigmatische Verwen
dungsweisen, derer es bedarf, um eine nicht 
auf bloßes Regelbefolgen zu verkürzende (66) 

Praxis zu erzeugen, die die Regel allein nicht 
erj':eugen kann 167>, etabliert und gelernt 168>, 
manchmal verändert.(69) 

Die "Bedeutung" normativer Texte wird 
also von Rezipienten - beispielsweise ande
ren Gerichten - hergestellt, nicht aufgefun
den. Wir wissen, oder glauben wissen zu 
können, ob ein in der realen Welt "vorgefun
denes" (will heißen: konstruiertes) Gebilde 
einem Tatbestand, beispielsweise dem der 
Mitgliedschaft in einer terroristische Vereini
gung "entspricht"; wir wissen, ob und wann 
die Frau aus dem eingangs erwähnten Bei
spiel eine terroristische Vereinigung unter
stützt hat und wann sie sich der Aussage ent
schlagen darf, nicht wegen des "Wortsinns" 
der Normen, sondern, weil wir aufgrund un
serer - notwendig historisch orientierten - ju
ristischen Sozialisation Paradigmen kennen. 

Zur Kenntnis zu bringen, wie diese ent
stehen, ist Aufgabe der Rechtstheorie, sie zu 
diskutieren, Element einer Rechtshiltur. 

"Notice that the similarity is ,arguable', 
wh ich means that it must be arguedfor, simi
larity is not something one finds, but some
thing one must establish, and when one esta
blishes it one establishes the configurations 
of the cited cases as weil as of the case that is 
to be decided."170) 

Dritter und letzter Teilfolgt. 

Mag. Nikolaus Forgo arbeitet als Universitätsassi
stent am Institut für Römisches Recht und Antike 
Rechtsgeschichte der Universität Wien. 

(Frankfurt/Main1994), S.144. 
(67) vgl Ludwig Wittgenstein, Über Gewißheit (Werkausgabe 
in 8 Bätldell, Band 8 [Frankfurt/Main 1984J), § 139: 

"Um eine Praxis festzulegeJl, getlügen nicht Regeln, sondem 
man braucht auch Beispiele. Unsere Regeln lassetJ Hinter
türm offen, 1I1Id die Praxis muß für sich selbst SOrgC1l. "; Vgl. 
dazu auch Gamm (A1l1n. 43), S. 142-151. 
(68) Busse, Textinterpretation (Atlm 54), S. 40. 
(69) vgl. zB OGH, ÖJZ 1989, S. 375, wo der OGH zu § 23 

Abs 1 ("Eine Ehe ist nichtig, wenn sie ausschliejJlich oder 
vorwiegend zu dem Zweck geschlossetl ist, der Frau die 
F iihnmg des F amiliC1lnamms des Mannes oder den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit des Mannes zu ermöglichen, ohne 
daß die eheliche Lebmsgemeinschaft begründet werden soll. ") 
eine nachträgliche, systemwidrige Lücke, die durch Analogie 
zu schliejJen wäre, postuliert lind ausführt: ,,§ 23 Abs 1 
EheG ist in seinem zweiten Regelungsfall daher il1 folgmde11l 
Sinne zu lesm: ,Ei1le Ehe ist nichtig, wC1ln sie allssdiliejJlil'h 
odervorwiegelld Zll dem Zweck geschlosseIl ist, einem Ehe

gatten [. . .] den Erwerb der Staatsbiirgersd/(/ft des ande

ren Zll ermb'glichen, ohne daß die ehelidle Lebe1l.l[!,1!11II'i1l.ldl((/i 
begründet werden soll. '" (Heruorhebllllg;11I ()/~~ill(//). 

(70) Statlfey Fish, Workillg Oll the (,'haill (Jallg: IlIfI'/YJ11'f11fi 

011 in Law and Literatllre, ill: idem, Doillg ((111111, 0':), 
S. 87-1 02, hiC/~ S. 94 (fletvodll!bltllg;11I ()/~1!.;1IIt1), 
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mehr gegen die Rechten und ei
ne ihrer wesentlichen Metho
den, nämlich den Rassismus, 
außer der, daß sie am Ende sind, 
ein- und überholt von der Wirk
lichkeit, einer Wirklichkeit des 
Todes. 

Heute sind es prominente 
Politik und herrschende Medi
en, die Gas geben und jene Plät
ze und Räume schaffen, die von 
den realen Personen, die für 
Rechtsextremismus stehen, nur 
noch besetzt werden. Von die
sen Stellen aus diffundiert das 
Rechte und seine Terminologie 
in den allgemeinen Diskurs, in 
die Umgangssprache, in den po
litischen Alltag, wie durch eine 

.semipermeable Membran. Die 
oft beschworene "kulturelle He
gemonie", ein banales, griffiges 
und daher beliebtes Versatz
stück aus der Theorie Antonio 
Gramcis, hat längst stattgefun
den. "Ausländerproblem" und 
"Ethnopluralismus" wurden 
schon lange - auch von Grünen 

Das Geslhält 
der ReIhten 

"Im Holz sindjene Wege, die meist 
verwachsen jäh im Unbegangenm 
aufhören. Jeder verläuft gesondert, 
aber im selbm Wald. Holzmacher 
und Waldhüter kennet! die Wegt'. Sie 
wissen, was es heißt, auf einem 
Holzweg zu sein. " 

•• 

(Martin Heidegger, 
"Holzwege") 

U ber die rationale Kritik des 
Rechtsextremismus läßt 

sich heute sagen, daß sie been
det ist, genauso wie ihr Objekt, 
der Rechtsextremismus, in 
Wahrheit schon lange zu Ende 
ist. Und auch moralisch-ökono
mische Großprojekte in der Art 
von Lichtermeeren und Schind
lerschen Listen haben sich in 
die eigene Tasche gelogen, ge
seIlschaftssanitäre Aufklärungen 
und psychologische Lösungen 
stehen vor ihrem Bankrott. 

Denn in Wirklichkeit bedarf 
es keiner Erklärungen mehr 
über und keine Manifestationen 

und SozialdemokratInnen, kriti
schen Autorinnen - verwendet 
und geführt, ohne Anführungs
zeichen. Die Kritik lieferte dem 
Rechtsextremismus nicht nur in
tellektuelle '< (" wissenschaftli
che") Potenz und Theorie, son
dern hat ihrerseits, wie auch der 
allgemeine Sprachgebrauch, im
mer mehr seine Strategien, Er
klärungsansätze und Wendun
gen übernommen. Die Haiders 
und Vranitzkys, die Matzkas, 
Löschnaks, Krenns und Nim
merrichters und wie sic alle 
heißen, stehen nun vor ihren 
elenden Kindern und werden 
die Geister, die sie riefen, nicht 
mehr los. 

Eine Politik, die die Werte 
der Demokratie und Solidarität 
verschleudert, kann sich nur 
noch hilflos empören über jene, 
die das schon längst getan ha
ben. In einer Zeit, in der sich 
politische Niveau- und liberale 
Standpunktlosigkeit zu einer 

Bewegung orgal1ls1eren kann, 
sind wir entsetzt über jene, die 
ihre Gesinnung in unser Be
wußtsein sprengen. 

Die von hier aus zunächst 
mit der Arroganz des Nichtbe
troffenseins beobachteten Ex
zesse von Mölln, Solingen und 
so viel zu vielen anderen, später 
die der Brief- und dann der 
Rohrbomben, wirken - zumin
dest in öffentlichen Stellungnah
men und medial - nunmehr 
traumatisch, als Schock: "Etwas 
Unmögliches geschah". 

Dennoch kam gerade als sol
cher Schock jeder Mord "zur 
richtigen Zeit": Noch bevor das 
Entsetzliche geschah, war in in
dividuellen Kanzler-Phantasien 
und massenwirksamen Kleinfor
maten schon mehr als ausrei
chend Platz dafür frei, war die 
Gewalt verbal und medial aus
reichend vorformuliert und -
konstruiert. Einen so starken 
Widerhall und " ... damit eine so 
starke Vorbildwirkung fand es 
vor allem deshalb, weil es schon 
erwartet wurde. Das Unglück 
war bis in jede Einzelheit, ähn
lich wie die [ ... ] Katastrophe in 
Tschernobyl, vorausgesagt wor
den", wenn auch für manche 
nicht explizit genug, hör- und 
sichtbar aber lange schon für je
ne, die es hören und sehen woll
ten. 

Der "frei flottierende Signifi
kant" Rechtsextremismus, des
sen Funktion lange auch und 
manchmal nur die der ressenti
mentgeladenen Denunziation 
war, hat sich niedergelassen. 

• Die Ansätze der neueren 
Forschung, die monokausale Er
klänlOgen und die Sündenbock
funktion von definiert "neonazi
stischen " Gruppen ablehnt 
(" ... die Entwickl.ung und Aus
breitung fremdenfeindlicher 
Einstellungen und Gewalt (ist) 
als Ausdruck eines neuen zen
tralen gesellschaftlichen Kon
flil<ts zu verstehen", bei dem es 
sich " ... nicht um ein gesell
schaftliches Randproblem han
delt, sondern um einen Konflikt, 
der sich durch alle gesellschaftli
chen Gruppen zieht. "), haben 
sich manifestiert. 

Schlußendlich hat der Krieg 
wissenschaftliche Verharmlosun
gen und gesellschaftssanitäre Sp
zialtechniken abgelöst und uns 
vor Augen geführt: Gleichgültig, 
wie man die Bedingungen und 
Parameter einschätzt und defi-
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niert, unter und mit denen 
Rechtsextremismus, seine viel
fältigen Strömungen und neuen 
Entwicklungen, seine Populis
men und Rationalisierungen, 
Verbrämungen und Verwissen
schaftlichungen funktionieren 
und gedeihen, über eines muß 
man sich zuallererst und zu jeder 
Zeit im Klaren sein, nämlich 
" ... daß die rechtsextremen Ori
entierungsmuster im Kern als 
Angriff auf die Gleichheit des 
Menschen verstanden werden 
müssen, der mit sozialer, psychi
scher oder physischer Ausgren
zung bzw. Vernichtung anderer 
verbunden ist und Gewalt als 
zentralen Regelungsmechanis
mus gesellschaftlicher Verhält
nisse und Konflikte versteht." 
Rechte (und rechtspopulisti
sche) "Theorien", wie plump 
oder wie stringent sie sein mö
gen, gerinnen also in zwei For
men zur Praxis, die beide ihren 
"intellektuellen Offenbarungs
eid" schon längst geleistet ha
ben - als demokratische Mittel 
mißbrauchende populistische 
Karikatur oder als amoklaufen
der (nur selten glatzköpfiger) 
Terrorism uso 

In letzterem nun sind sie ent
stellt bis zur Kenntlichkeit, aber 
in beiden Fällen bedeuten sie in 
letzter Konsequenz physische 
Vernichtung. Nicht mehr nur in 
Deutschland fürchten Men
schen um ihr Leben. Abschie
bung von Flüchtlingen, Todes
strafe, Aushungern zeitgemäßer 
Kunst, Euthanasie und Bomben
terror ... Das Geschäft der Rech
ten war und ist der Tod . 

Und angesichts dessen ge
winnen fragwürdigste strafrecht
liche Maßnahmen und allmäh
lich selbst antifaschistische Ge
gengewalt eine rechtfertigende 
Dimension: nämlich die der 
Notwehr. 

Die Zitate sind genommen von Sla
voj Zizek, aus seinem Buch "Liebe 
dein Symptom wie dich selbst!" 
(Merve Verlag, Berlin 1991), natür
lich von Michel Foucault, dann aus 
einem Bericht, der im Auftrag des 
deutschen Bundesministeriums für 
Frauen und Jugend 1993 erstellt 
wurde, sowie von Wilhelm H eitmey
er ("Rechtsextremistische Orientie
rung bei Jugendlichen. Empirische 
Ergebnisse und Erklärungsmuster 
einer Untersuchung zur politischen 
Sozialisation ") und von HanSe 
Henning "Haiders Kampf' Schar
sach. 
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MEINUNGSVIELFALT UND RUNDFUNKFREQUENZEN 

Mutwillige 
Verknappung 

War die Mühe der Regio
nalradiobehörde, den 
österreichischen Printmedi
en auch eine Regionalra
diolizenz zu erteilen, um
sonst? Ich denke: ia, denn 
die Rechtsauffassung, daß 
ihre Entscheidungen auf ei
ner gesetzeswidrigen Ver
ordnung basieren, ist nicht 
vollkommen abwegig! 

1990 wurde von SPÖ und ÖVP ein erster 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Ver
anstaltung regionalen Hörfunks (Regional ra
diogesetz) vorgelegt. Nach diesem sollte die 
Nutzung der Frequenzen in der Art und 
Weise verordnet werden, daß den Pro
grammveranstalterInnen eine flächen
deckende Versorgung innerhalb eines Bun
deslandes ermöglicht wird. In der Folge ist 
es über intensive Diskussionen gelungen, 
auch in Österreich ein Bewußtsein zu schaf
fen - wozu auch die zahlreichen Piraten
sender der letzten Jahre beigetragen haben 
-, daß die Privatisierung des Hörfunks nicht 
eine rein wirtschaftliche Angelegenheit ist, 
sondern vor allem unter dem Aspekt der 
Meinungs- und Medienvielfalt zu beurteilen 
ist. Es ist inzwischen auch europaweit unbe
stritten, daß zur Aufrechterhaltung der Mei
nungs- und Medienvielfalt maßgeblich 
nichtkommerzielle freie Medien beitragen. 

Die Bewußtseinsbildung in diese Rich
tung innerhalb der Koalitionsparteien war in
sofern von Erfolg gekrönt, als in dem 
schließlich beschlossenen Regionalradioge
setz (RRG) neben Regionalradio auch die 
Veranstaltung von Lokalradio vorgesehen 
wurde und die Vergabe einer Lizenz nicht 
n ur auf Kapitalgesellschaften beschränkt 
blieb. 

Deshalb wurden auch die Bestimmungen 
bezüglich des Frequenznutzungsplanes da
hingehend ergänzt, daß für Regionalradiover-
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anstalterInnen nicht mehr eine flächetzdedcetz
de, sondern eine möglichst großflächige Versor
gung innerhalb eines Bundeslandes ermög
licht werden sollte. Und bei der Frequenz
planung sollten auch die Bedürfnisse des lo
kalen Hörfunks berücksichtigt werden. Wei
tere notwendige Anpassungen des RRG an 
die Bedürfnisse lokaler, aber auch nichtkom
merzieller, freier RadioveranstalterInnen 
wurden leider nicht vorgenommen. 

Nun hat das Lokalradio ausschließlich im 
Zusammenhang mit dem Frequenz
nutzungsplan in den gesetzlichen Bestim
mungen Eingang gefunden. Daher wirkt es 
wie ein Fremdkörper, der mit vielen ande
ren gesetzlichen Bestimmungen nicht in 
Einklang zu bringen ist. So ist z.B. auch für 
die Vergabe einer Lokalradiolizenz in Blu
denz die zwanzigköpfige Regionalradio
behörde in Wien zuständig; es gelten aber 
auch dieselben Programmgrundsätze, wo
nach die Programme den Grundsätzen der 
Objektivität und Meinungsvielfalt zu ent
sprechen haben, was bei konsequenter Aus
legung die Veranstaltung von Radioprogram
men durch die Volksgruppen (Slowenen, 
Kroaten, Ungarn, Roma Sinti, ... ) eigentlich 
unmöglich macht. Problematisch ist aber 
auch, daß es auch zu keiner klaren Defini
tion gekommen ist, was ein Lokalradio von 
einem Regionalradio unterscheidet: Die 
höchstzulässige Sendeleistung kann es wohl 
nicht sein. Denn beispielsweise kann in Wi
en mit jedem Sender praktisch die ganze 
Stadt versorgt werden. Eine Trennung zwi
schen Lokalradio und Regionalradio ist in Bal
lungsräumen gar nicht möglich.(I) 

Gesetzwidriger 
Frequenznuftungsplan 

Aus den Bestimmungen des RRG geht ein
deutig hervor, daß der ORF und die Pro
grammveranstalterInnen von Privatradios ei
nen unterschiedlichen Versorgungsauftrag 
haben. Während der ORF gemäß § 3 Ans. 1 
Rundfunkgesetz verpflichtet ist, möglichst alle 
zum Betrieb eines Rundfunkempfanggerätes 
berechtigten Bewohnerinnen des Bundesge
bietes nach Maßgabe der technischen Ent
wicklung mit mindestens drei Hörfunkpro
grammen zu versorgen, ist für die privaten 
Regionalradios lediglich eme möglichst 
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§2 Abs.2 
·R.eSiioncdradipgesetz 

(2) Der Bundesminister .für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr hat diese Zu
ordnung in der Weise vorzunehmen, 
daß 
L die Erfüllung der gesetzlichen Auf
gaben des öst.erreichischen Rundfunks 
byzüglich seiner. Hörfunkprogramme 
nicht beeinträchtigt wird, 
2 .. den Programrnveranstaltern eine 
möglichst großflächige Vyrsorgung in
nerhalb eines.· Bundeslandes errnög
licht wird und 
3, auf die. Bedürfrlisse des lokalen Hör
fun~s Bedacht genommen wird. 

großflächige Versorgung eines Bundeslandes si
cherzustellen. Ein Frequenznutzungsplan, 
der für die Regionalradios in Österreich die
selbe Versorgungsbreite wie für den ORF 
vorsieht, entspricht somit nicht der im Ge
setz vorgesehenen Verordnungsermächti
gung (§ 2 RRG). Dies vor allem auch des
halb, da durch diese Frequenzplanung für 
die Veranstaltung von Lokalradio keine aus
reichende Anzahl von Frequenzen mehr vor
handen ist, obwohl nach dem RRG darauf 
ausdrücklich Bedacht zu nehmen ist. So 
konnte, laut dem Entwurf für einen Fre
quenznutzungsplan "Lokalradio", für die 
Stadt Salzburg(2) und Umgebung sowie für 
das Südburgenland überhaupt keine Lokal
frequenz mehr zur Vergabe ausgeschrieben 
werden bzw. muß erst berechnet und koor
diniert werden. Was Wien betrifft, so muß 
angesichts der zu erwartenden Interessen
tlnnen bezweifelt werden, daß mit drei Fre
quenzen für Lokalradio auf die Bedürfnisse 
wirklich in ausreichendem Miße Bedacht 
genommen wurde. 

Gemäß Art. 18 Abs. 2 B-VG sind Verord
nungen nur aufgrund der Gesetze zu erlas
sen. Das bedeutet, daß in einer Verordnung 
nur das festgeschrieben werden darf, was in 
den wesentlichen Konturen bereits im Ge
setz selbst vorgezeichnet wurde. Da gemäß 
§ 2 Abs. 2 Z. 2 RRG für die Regionalradiobe
treiberinnen nur eine möglichst großflächige 
Versorgung innerhalb eines Bundeslandes vor
gesehen ist, ist der Frequenznutzungsplan 
(BGBI 957/1993) gesetzeswidrig, da nieht 

(1) Laut EntwlI1f eines Freqllenzl/lltzlIlI[!.JjJ/tlllt.l' ///1' 

Lokalradios silld z.B. eil/er Lizellz jiir SiirlJ:iimll'1l "dill 
Frequenzen zllgeoldnet. !ll/derel:reit.l' i.l'l dill' 1,(J~'IIlm' 

dio/izellzjiirdetl Ra/1l1I K/af!,o!li/l1 Vii/11th 11111 dl'lIl 

SetIdestalldol1 Dobrat.l'th f!,eplallt, /)IIZI1 i.l'II/lI'(:III11(/'· 

km, daß auch die Regio"a!radio Kriml/'II (,'/'.1'111/111 Ih/' 

Programm 11111' iiber deli Smrlr.l'tlllldol'l /)o/IIfI/,l'lh 11/1.1' 

strahleIl wi/I, Wlilill /il:~1 (/11'0 hll'/' dl'1' (1III,'IJ,hlt'l! '''''I 
schell Loka/- IIlId RI(~iollltimdill? 

(2) So wllrrll' tli/' f{ tlll/IIIIII,I',I'f'llIlj/t'(}/'/'ll.:/' (11 11 :1, I (J 

(;1') 11111' tI/'.I'hlllll bis hml/' illl 111111111/1/(,1'."/1111111111 /1 

behtlllt!tlt, ,",(iljlil' Sltldl/lI;t~ II/lrl ('III,t;i'/JiI//j! "",// 

Fn'lllll'll,~ ~'olin/illll'll \',"(II/m hili 11"" 
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nur eine großflächige, sondern wie für den 
ORF eine flächendeckende Versorgung ver
ordnet wurde und diese Versorgung nicht 
nur innerhalb, sondern über die einzelnen 
Bundesländer hinausgeht. Außerdem kön
nen aufgrund dieser Planung die Bedürfnis
se des lokalen Hörfunks nicht mehl' erfLlllt 
werden. 

Die vorgesehene Nutzung der Frequen
zen ermöglicht die Ausstrahlung des ober
österreichischen Regionalmdioprogrammes 
nicht nur in Oberösterreich, sondel'l1 auch in 
Salzburg und Umgebung, die Ausstrahlung 
des burgenländisehen Regionalradiopro
grammes in der Bundeshauptstadt Wien und 
in Teilen Niederöstel'reichs. Das Regionalra
dioprogramm kann auch im SUdbul'gcnland 
empfangen werden. Danll1 ~(ndcrn auch die 
vorgesehenen Richtantennen nichts. Dies 
mag zwar für die Regionalradiogesellschaf
ten im Burgenland sowie in Niedel'österreieh 
und Oberösterreich von großem wirtschaftli
chen Interesse sein, entspricht abcl' nicht der 
gesetzlichen Ermächtigung des § 2 Abs. 2 Z 
2 RRG: "eine möglichst gro13f11ichigc Versor
gung innerhalb eines Bundeslandes", 

Lokalradio: Die Letzten 
beißen die Hunde 

Diese Zuteilung von Frequenzeuanderer 
Bundesländer führt aber auehdazll, daß die 
Bedürfnisse des lokalen Hörfllnl~s nicht 
mehr abgedeckt werden können. Am deut
lichsten läßt sich dies in den Fällen der Stadt 
Salzburg, Wien und des SUdburgenlandes 
belegen. 

Im Rahmen der Lokalfrequenzplanung 
stellte sich heraus, daß für die Stadt Salzburg 
und Umgebung - entgegen den Ausführun
gen zum Frequenznutzungsplan für Regio
nalradio - keine Frequenzen fLlr das Lokal
radio mehr" vorrätig" sind. Der rege Brief
verkehr mit Bayern belegt, daß offensicht
lich die Koordinierung einer Frequenz mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. 

Aber auch für das Südburgenland ist kei
ne Frequenz mehr "vorrätig", wie aus dem 
"Frequenznutzungsplan Lokalradio", der 
dem Hauptausschuß zur Beschlußfassung 
vorgelegt werden sollte, hervorgeht. Dies 
bringt vor allem für die dort lebenden unga
rischen und kroatischen Volksgruppen sowie 
für Roma und Sinti erheblich nachteilige 
Folgen mit sich, da ihnen damit auch auf lo
kaler Ebene die Möglichkeit genommen 
wird, ein Radioprogramm in ihrer Mutter
sprache zu veranstalten.(3) 

Weiters ist die Verknappung der Fre
quenzen für Lokalradios in Wien problema
tisch. Obwohl sich in Wien allein bei der 
Vergabe der Lizenz für ein Regionalradio 
mehr als 10 ernsthafte BetreiberInnen be
worben haben, werden für Wien insgesamt 
nur 5 Frequenzen ausgeschrieben (2 Lizen
zen für Regionalradio und 3 Lizenzen für 
Lokalradio). 

Seite 22 

Tatsächlich haben aber private, insbeson
dere kommerzielle RadiobetreiberInnen 
überhaupt kein lnteresse, ein Bundesland 
fHichendeckend zu versorgen. Deren logi
sches Interesse besteht insbesondere darin, 
daß ihre Programme in den Ballungszentren 
empfangen werden können. Eine flächen
deckende Versorgung eines Bundeslandes 
wäre für einen privaten Betreiber auch nicht 
finanzierbar. (Zu diesem Zweck stehen dem 
ORF eben auch die Gebühren zu.) So will in 
'firol der Lizenzwerber Regionalradio Tirol 
von den 55 Frequenzen in der Endausbau
stufe 20, in der Steiermark der Lizenzwerber 
Regionalradio Steiermark von den 51 zuge
ordneten Frequenzen in der Endausbaustu
fe 5, allenfalls 8 Frequenzen, in Niederöster
reich der Lizenzwerber RPN von den 27 zu
geordneten Frequenzen 5 (darunter die Wie
ner und Linzer Frequenz) und in Kärnten 
der Lizenzwerber Regionalradio Kärnten 
von den 36 zugeordneten Frequenzen 1 
(Dobratsch), allenfalls 3 Frequenzen nutzen. 

Der unterschiedliche Frequenzbedarf -
je nachdem ob ein Bundesland flächen
deckend oder nur möglichst großflächig zu 
versorgen ist - zeigt sich bei den bestehen
den Senderketten des ORF: Bei Ö-Regional 
sind für eine flächendeckende Versorgung in 
den gebirgigeren Bundesländern, wie bei
spielsweise Steiermark, Tirol oder Salzburg, 
30-50 Frequenzen notwendig. Bei Blue Da
nube Radio hingegen sind es für eine mög
lichst großflächige Versorgung nur 5 -10 Fre
quenzen 14>, womit aber immer noch mehr als 
75% der Bevölkerung erreicht werden kön
nen. Ein gesetzeskonformer Frequenznut
zungsplan hätte demnach bewirkt, daß für 
den lokalen Bedarf erheblich mehr Frequen
zen zur Verfügung gestanden wären. 

Derzeit ist es so, daß die Regionalradio
betreiberInnen natürlich kein Interesse ha
ben werden, die von ihnen nicht genützten 
Frequenzen lokalen Programmveranstalte
rInnen zur Verfügung zu stellen, weil sie 
Sich logischerweise keine Konkurrenz schaf
fen wollen. Es ist daher zu befürchten, daß 
ein Großteil der durch den Frequenzplan 
den LizenznehmerInnen zugeordneten Fre
quenzen nur gehortet werden. 

Verstoß gegen die 
Menschenrechtskonvention 

Da es im Frequenzbereich nur beschränkte 
Ressourcen gibt, führt dies zwingend zur 
Einschränkung der Meinungsvielfalt im 
Rundfunkbereich. Daher ist bei der Auftei
lung der Frequenzen ein besonders strenger 
Maßstab anzulegen. Die in Österreich er
folgte Frequenzaufteilung ist auch im Sinne 
des Urteiles des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) vom 
24.11.1993 verfassungsrechtlich bedenklich. 

Der EGMR bringt in diesem Urteil deut
lich zum Ausdruck, daß die Meinungsäuße
rungsfreiheit des"Art. 10 Europäische Men-
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schenrechtskonvention nicht nur die Ver
breitung von Meinungen über das Medium 
Rundfunk, sondern auch die Freiheit zum 
Empfang von Informationen beinhaltet. 
Dies bedeutet, daß der Staat als Garant der 
Meinungsfreiheit die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen hat, daß diese Grundsätze auch 
verwirklicht werden können. Er hat die 
Grundvoraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß sich im Medienbereich Pluralismus ent
wickeln kann. Mit dem Frequenznutzungs
plan (BGBI 957/1993) kommt die Republik 
Österreich dieser Verpflichtung jedoch nicht 
nach. 

Vielmehr führt die Verordnung zu einer 
Einschränkung der Möglichkeit, Informa
tionen und Meinungen über den Hörfunk zu 
verbreiten bzw. zu empfangen. So haben wie 
schon angeführt die Volksgruppen im Süd
burgenland keine Möglichkeit, Radiopro
gramme in ihrer Muttersprache zu senden, 
womit ihnen gleichzeitig als EmpfängerIn
nen auch die Freiheit der Wahl genommen 
wird. Dies ist weder aus technischen Grün
den notwendig, noch sonst in irgendeiner 
Art und Weise sachlich gerechtfertigt. Damit 
kommt es gerade im Hörfunkbereich, der 
wegen seiner weiten Verbreitungsmöglich
keit eine wesentliche Rolle für die Freiheit 
der Meinungsäußerung in der demokrati
schen Gesellschaft hat, zu einer konventi
onswidrigen Beschränkung der Meinungs
äußerungsfreiheit. 

Die Vergabe der Regionalradiolizenzen 
durch die Regionalradiobehörde erfolgte in 
nahezu allen Bundesländern an die marktbe
herrschenden Printmedien, die sich zu die
sem Zweck zu Betreibergesellschaften zu
sammengeschlossen haben. Dies zeigt deut
lich, daß nicht nur die Meinungs- und Me
dienvielfalt gefährdet ist sondern auch die 
Medienkonzentration durch diese Praxis in 
Österreich noch verstärkt wird. 

Es ist bedauerlich, daß die österreichi
sche Bundesregierung die Chance nicht 
genützt hat, mit der Privatisierung des Hör
funkbereiches, Pluralismus zumindest in 
diesem Bereich der elektronischen Medien 
zu verwirklichen. Dies wäre vor allem auch 
angesichts der in Österreich vorherrschen
den Medienkonzentration von enormer Be
deutung gewesen. 

RA Dr. Sepp Brugger arbeitet in der Rechtsabteilung 
des Grünen Klubs im Parlament. 

(3) Bei der Vergabe der Regioflalradiolizenzen wurde 
insbesondere in Kärnten die Nichtberücksichtigung der 
slowenischetl Volksgruppe damit begriindet, daß diese ei
ne Lokalradiolizenz erhaltetI werde. Laut Frequenzflut
zungsplatl /iir Lokalradio ist da/iir im Süd kärntner 
Raum (im Siedlungsgebiet der Slowenen) auch eine Kette 
mit zehn Frequenzen vorgesehen. 
(4) In Tirol sind/iir Blue Danube Radio 10 Frequetl
zen, in der Steiermark 5 Frequenzen, in Salzburg 6 
Frequenzen, in Oberästerreich 4 Frequenzen, in Nie
derö'sterreich 4 Frequenzen, in Burgenland 1 und in 
Kärnten 3 Frequenzetl zugeordnet. 
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DIE SUCHE NACH JURISTISCHER INFORMATION 

Mit elektronischen 
Methoden 

Elektronische Rechts
informationssysteme 
können die Suche nach 
iuristischen Texten ver
einfachen. Keineswegs 
werden sie iedoch die 
gedruckte Fachliteratur 
ersetzen können. Um sich 
in der zunehmenden 
Informationsflut zurecht
zufinden, sind sowohl 
elektronische als auch 
konventionelle Such
methoden notwendig. 

Juristische Arbeit besteht zu einem großen 
Teil aus Arbeit an Texten. Rechtsanwälte 
verfassen Schriftsätze, Richter Urteile, Ver
waltungsjuristen Bescheide, Rechtswissen
schaftler Aufsätze und Bücher, Studenten 
Diplomarbeiten und Dissertationen. Die Er
stellung all dieser neuen juristischen Texte 
erfolgt in der Regel unter Verwendung be
reits vorhandener Rechtstexte - ein zivil
rechtliches Urteil etwa basiert auf den einge
brachten Schriftsätzen, den einschlägigen 
Rechtsnormen und der entsprechenden Ju
dikatur. Deshalb müssen Juristen für die Su
che nach dem Material, auf dem ihre Arbeit 
aufbaut, viel Zeit und Energie verwenden. 
Es handelt sich dabei um eine Aufgabe, die 
keineswegs neu ist. Daher existieren schon 
seit vielen Jahrzehnten in gedruckter Form 
verschiedene Rechtsdokumentationssyste
me, auch wenn sich dieser Begriff erst im 
Zusammenhang mit der elektronischen Da
tenverarbeitung eingebürgert hat. 

Alle Rechtsdokumentationssysteme (her
kömmliche genauso wie elektronische) die
nen demselben Ziel: Sie sollen helfen, eine 
juristische Entscheidung oder die Arbeit an 
einem juristischen Text vorzubereiten, in
dem der Zugang zu relevanten Rechtsnor-

Nr 2/95 

men, Judikatur und Literatur erleichtert 
wird. Wegen der ständig zunehmenden In
formationsfülle wird es immer schwieriger, 
die für den konkreten Fall relevanten Daten 
aufzufinden. Für diesen Zustand wurden 
schon vor geraumer Zeit die einprägsamen 
Bezeichnungen "Informationslawine" und 
"Informationskrise" geprägt. Einen Ausweg 
aus dieser Krise sieht man schon seit einiger 
Zeit im verstärkten Einsatz von EDV. 
Tatsächlich ist die Datenmenge, die alljähr
lich zur Dokumentation anfällt, enorm und 
der Einsatz von EDV scheint geradezu ge
schaffen, um die "Sklavenarbeit des Su
chens, des Sammelns und des BereitsteIlens 
von Informationen" durch die Maschine vor
nehmen zu lassen. 

Konventionelle 
Rechtsdokumentation 

Die folgende Aufzählung soll dazu dienen, 
die gewohnten, konventionellen juristischen 
Hilfsmittel nach ihrem Inhalt zu strukturie
ren und damit den Vergleich mit elektroni
scher Rechtsdokumentation vorzubereiten 
und zu erleichtern. 

Kommentare dokumentieren zunächst be
stimmte Rechtsnormen. Nach dem Geset
zeswortlaut wird die einzelne Vorschrift vom 
Autor näher erläutert, wobei dem Gesetzes
aufbau gefolgt wird. Dabei steht meist die 
Verarbeitung der einschlägigen Judikatur im 
Vordergrund, sie wird aber häufig durch Li
teraturhinweise und eigene Anmerkungen 
ergänzt. Kommentare bilden damit ein 
Rechtsinformationssystem, das häufig alle 
drei Arten von Rechtstexten (Rechtsnormen, 
Judikatur, juristische Literatur, wenn auch in 
verschiedener Intensität) berücksichtigt. Sie 
stellen zu einem bestimmten Rechtsgebiet 
zu einem bestimmten Zeitpunkt das umfas
sendste konventionelle Rechtsdokumenta
tionssystem dar. Damit sind aber gleichzeitig 
auch die Grenzen der Information aufge
zeigt, die aus Kommentaren gewonnen wer
den kann: Es ist immer nur ein einge
schränktes Rechtsgebiet umfaßt, vielleicht 
sogar nur ein einziges Gesetz. Der Kommen
tar ist nur zu einem bestimmten Zeitpunkt 
aktuell, der noch dazu erheblich vor dem der 
Drucklegung liegt. Bei einem gebundenen 
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Kommentar gibt es außerdem kcille kOllll'm, 
table Möglichkeit einer laufendcll Aktll<lli, 
sierung. 

Die zahlreichen juristischen F({drM!ir, 
schriften dokumentieren juristische I,iteratur 
und Judikatur. In der Regel nehmen heide 
Kategorien von Rechtstexten eigene Rubri
ken in der Zeitschrift ein, die deutlich von
einander getrennt sind. Nur in wenigen Fäl
len, etwa bei einer Urteilsanmerkung, ste
hen Literatur und Judikatur miteinander in 
Beziehung. Zeitschriften sind das Printmedi
um, das zur regelmäßigen Information dient. 
Sie erfüllen damit eine sehr wichtige Funkti
on. Das regelmäßige Lesen (oder zumindest 
Durchblättern) von Fachzeitschriften bietet 
die einzige Möglichkeit, in den Rechtsgebie
ten auf aktuellem Stand zu bleiben, die für 
die Tätigkeit des jeweiligen Juristen von Be
deutung sind. Das Arbeiten mit Zeitschrif
ten wird hingegen mühsam, wenn darin 
nachträglich nach bestimmten Entscheidun
gen oder Aufsätzen gesucht werden soll. Da
zu müssen nämlich die Inhaltsverzeichnisse 
oder die Zeitschriften selbst jahrgangsweise 
durchforstet werden. 

Gesetzblätter und private Gesetzessammlun
gen dokumentieren Rechtsnormen. Sie ent
halten keine andere Art von Rechtstexten. 
Dabei ist immer zu bedenken, daß letztlich 
nur die amtlichen Kundmachungsorgane ei
nen Zugang zu verbindlichen Rechtstexten 
darstellen. Sind Kundmachungsjahr und 
Nummer des Gesetzblattes bekannt, so be
reitet das Auffinden etwa im Bundesgesetz
blatt oder in Landesgesetzblättern keine 
große Schwierigkeit. Wurde ein Gesetz aber 
häufig novelliert, so ist der Benutzer vor die 
Aufgabe gestellt, selbst aus den verschiede
nen Novellierungen die geltende Fassung 
"zusammenzustellen ". Diese, mitunter 
mühevolle Aufgabe wird dem Juristen durch 
die Herausgabe von privaten Gesetzes
sammlungen abgenommen. Letztere kön
nen allerdings wiederum nur mit einer ge
wissen Zeitverzögerung auf den aktuellen 
Stand gebracht werden und geben die kon
solidierten Textfassungen nicht verbindlich 
wieder. 

Entscheidungssammlungen dokumentieren 
Entscheidungen von bestimmten Gerichten 
oder zu bestimmten Sachgebieten. Einschlä
gige Rechtsnormen und Literatur sind nicht 
umfaßt. Damit bieten die verschiedenen 
Sammlungen zu bestimmten Sachgebieten 
eine umfassende Information, die bereits 
von juristischen Fachbearbeitern (bei amtli
chen Sammlungen von den Gerichten 
selbst) aus der Fülle des Materials ausge
wählt, also gleichsam "gefiltert" wurde. Sie 
erscheinen allerdings in der Regel mit einer 
großen zeitlichen Verzögerung, das Suchen 
nach einer Entscheidung kann wieder nur 
jahrgangsweise durchgeführt werden. 

Monographien und Lehrbücher enthalten 
Untersuchungen einzelner Rechtsfragen 
bzw. eine systematische Darstellung be-
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stimmter Rechtsgebiete, in erster Linie also 
juristische Literatur, regelmäßig aber auch 
Hinweise auf Judikatur (eventuell mit kur
zer Inhaltsangabe). Auf die jeweils relevan
ten Rechtsnormen wird in der Regel nur ver
wiesen. Ihre Aufgabe ist es, für vertiefte In
formation zu einem bestimmten Rechtsge
biet zu sorgen oder einen Überblick zu ei
nem juristischen Thema zu bieten. 

Itzdices bilden eine wertvolle Hilfe beim 
Suchen nach Judikatur und Literatur zu ver
schiedensten Rechtsgebieten. Sie verweisen 
meist auf Judikatur und auf juristische Lite
ratur, erscheinen allerdings mit einer erheb
lichen Zeitverzögerung und müssen jahr
gangsweise durchgearbeitet werden. Die Su
che kann außerdem nur "eindimensional", 
entweder nach einer Norm oder, wenn vor
gesehen, nach einem Stichwort vorgenom
men werden. 

Schon diese kurze Übersicht zeigt, wie 
unterschiedlich der Inhalt der einzelnen 
konventionellen Rechtsdokumentationssy
steme ist. Der praktizierende Jurist ist mit 
ihnen durch seine tägliche Arbeit aber so 
vertraut, daß er sich dessen gar nicht bewußt 
wird. Sie sind aber keineswegs nach einer 
bestimmten Systematik entwickelt worden, 
sondern haben sich im Laufe von Jahrzehn
ten nach den sehr unterschiedlichen Bedürf
nissen der verschiedenen Rechtsanwender 
entwickelt. Mit wachsender Zahl der 
Rechtstexte, mit zunehmender Komplexität 
der geregelten Materien und der damit ver-

bundenen Spezialisierung hat sich auch die 
Anzahl der Publikationsorgane immer weiter 
vermehrt (ein Ende dieser Entwicklung ist 
nicht abzusehen). Dazu kommt noch, daß 
sich der Inhalt der einzelnen Publikationen 
teilweise überlagert und überschneidet, was 
sowohl bei Entscheidungssammlungen als 
auch ganz besonders bei den Zeitschriften 
der Fall ist. Nicht selten findet man ein und 
dieselbe Entscheidung in fünf oder noch 
mehr juristischen Publikationen veröffent
licht. Und das in einem so kleinen Land wie 
Österreich! Diese Tatsache wird aber nicht 
weiter hinterfragt und als selbstverständlich 
hingenommen. Die zahlreichen, verschiede
nen Rechtspublikationen entsprechen offen
bar den unterschiedlichen Informationsbe
dürfnissen der verschiedenen Leserkreise -
niemand fordert das "eine, alles umfassen
de" gedruckte Rechtsinformationssystem. 

Ein vernünftiges Umgehen mit den tradi
tionellen Rechtsdokumentationssystemen 
setzt deshalb neben dem juristischen Fach
wissen auch ein fundiertes Wissen über den 
Inhalt der einzelnen Publikationsorgane vor
aus, das häufig erst recht mühsam in der Pra
xis beim Bearbeiten der ersten Suchaufträge 
erworben wird. 

Elektronische 
Rechtsdokumentation 
Neben den aufgezählten traditionellen 
Hilfsmitteln werden seit einigen Jahren auch 

für den österreichischen Rechtsbereich 
verschiedene elektronische Rechtsdoku
mentationssysteme angeboten. Diese Doku
mentationssysteme enthalten juristische In
formationen auf verschiedenen Speicherme
dien abrufbereit. 

Es stellt sich nun die Frage, in welchem 
Verhältnis diese neuen Informationsmetho
den zu den herkömmlichen stehen. Bedeu
ten die elektronischen Rechtsdokumenta
tionssysteme das Ende der traditionellen ju
ristischen Bibliothek? 

Ergebnis auf Knopfdruck? 

Sehr häufig wird den Juristen suggeriert, mit 
Hilfe des EDV-Einsatzes stehen nun alle In
formationen "auf Knopfdruck" zur Verfü
gung. Richtig ist daran nur, daß es prinzipiell 
möglich ist, auf die riesige Menge aller in 
den verschiedenen Datenbanken gespei
cherten Dokumente direkt zuzugreifen. 
Aber natürlich will niemand alle Dokumen
te. Gefragt sind nicht hunderttausend Ent
scheidungen, sondern die für den gerade 
vorliegenden Fall passenden und entschei
denden. Um diese zu finden, genügt aber 
keineswegs ein "Knopfdruck", sondern es 
bedarf eines Sachverstandes auf verschiede
nen Gebieten, den der Benutzer als "Grund
ausstattung" mitbringen muß. Es kann nicht 
genug betont werden, daß Rechtskenntnisse 
und juristische Methodik durch EDV-Ein
satz keinesfalls ersetzt werden können! Wei-
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ters sind gute Kenntnisse über den Inhalt 
der in Frage kommenden Datenbanken zur 
Erarbeitung einer Suchstrategie notwendig. 
Spezifisches EDV-Wissen sollte immer we
niger notwendig sein, gewisse Grundkennt
nisse sind aber spätestens beim Auftreten 
der ersten Fehlermeldung mehr als nützlich. 

Auch die Vorstellung, daß durch EDV
Einsatz die gesamte Sucharbeit, wie sie in 
der Vergangenheit geleistet werden mußte, 
dem Juristen vom Computer abgenommen 
werden kann, ist unrichtig. Um vom EDV
Einsatz nicht enttäuscht zu werden, ist es 
wichtig, daß man sich auch die Grenzen der 
Automatisierung vor Augen hält. Das juristi
sche Denken selbst ist nach wie vor nicht er
setzbar, der elektronische Jurist weit und 
breit nicht in Sicht! 

Bemerkenswert ist in diesem Zusam
menhang auch, daß Rechtsdatenbanken nie 
als Ersatz für gedruckte juristische Publika
tionen konzipiert worden sind. Es handelt 
sich vielmehr um neue elektronische Publi
kationen, die - mit zusätzlichen Möglichkei
ten - neben die traditionellen Rechtsinfor
mationssysteme treten. Das Konzept der 
Übernahme vorhandener Printmedien in die 
Datenbanken brachte allerdings mit sich, 
daß bis heute neue, zusätzliche Möglichkei
ten der Datenverarbeitung hinsichtlich Dar
stellungsweise, Interaktivität, Multimedia, 
Hypertext, Aufzeigen von Verweisstruktu
ren etc nicht oder erst in ersten Ansätzen 
verwirklicht wurden. Juristische Autoren 
produzieren ja nach wie vor ausschließlich 
für Printmedien und deren Möglichkeiten. 
Daher besteht zur Zeit der wesentliche qua
litative Unterschied von Rechtsdatenbanken 
zu traditioneller Rechtsdokumentation in 
der vielfach größeren Datenmenge, auf die 
unmittelbar zugegriffen werden kann und in 
einem vielfältigen Angebot an neuen 
Suchmethoden, die sich vor allem durch die 
Verknüpfung von Suchbegriffen ergeben. 

Deshalb hat sich auch herausgestellt, daß 
die juristischen Datenbanken zunächst kei
neswegs zur Milderung der "Informations
krise" beigetragen haben. Die Antwort auf 
die Frage, wo welche Informationen in wei
cher Form gefunden werden können, ist je
denfalls dann zusätzlich erschwert, wenn 
man über Umfang und Inhalt der Rechtsda
tenbanken nicht genügend Bescheid weiß. 
Dem Juristen ist seit langer Zeit geläufig, 
was er an Information erwarten kann, wenn 
er einen Großkommentar, eine Monogra
phie, eine Gesetzesausgabe, eine Zeitschrift 
etc zu Rate zieht. Er weiß auch, wie er diese 
Informationsquelle benutzen muß, damit er 
zu der in seiner konkreten Situation gerade 
benötigten Information (nicht mehr und 
nicht weniger) kommt. Gar nicht geläufig ist 
dem Juristen aber, was ihn in den verschie
denen Rechtsdatenbanken an Information 
erwartet und wie er diese optimal für sein 
konkretes Informationsbedürfnis nützen 
kann. 

Bei elI1em gezielten Einsatz können 
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Rechtsdatenbanken sehr wohl helfen, 
schneller und sicherer als bisher zu den ge
wünschten Informationen zu gelangen. Die 
Voraussetzungen dafür ließen sich durch ei
ne entsprechende Ausbildung relativ leicht 
schaffen, das Problem an sich ist ja keines
wegs neu. Auch bei den traditionellen Publi
kationen ist es ohne Wissen um deren Inhalt 
unmöglich, das für den konkreten Bedarf 
passende Rechtsinformationssystem auszu
wählen. Über dieses Wissen, ebenso wie die 
Fachkenntnisse kann aber nur ein ausgebil
deter Jurist verfügen. Die Suche in Rechts
datenbanken ist daher - ebenso wie die Su
che in konventionellen Publikationen juristi
sche Arbeit und sollte deshalb von Juristen 
durchgeführt werden! 

Vorteile/Nachteile 

Vergleicht man die elektronische Rechtsdo
kumentation mit konventioneller Rechtsdo
kumentation, so ergibt sich etwa folgendes 
Bild: 

Vorteile der EDV-Dokumentation: 
• gezielte Suche quer durch den gesamten 

Datenbestand 
• die Suche erstreckt sich über mehrere 

Jahrgänge 
• verschiedene Suchkriterien sind mitein

ander verknüpfbar 
• größere Aktualität als bei Büchern 

(schließt die zeitliche Lücke etwa bei 
Kommentaren) 

• keine "Ermüdung" beim Suchvorgang 
• Suchen mit EDV macht mehr Spaß 

Nachteile der EDV-Dokumentation: 
• kein laufender Überblick möglich 
• Datenbestand zeitlich begrenzt 
• kein " Blättern" wie in einem Buch mög

lich 
• Bibliothek ist schöner und repräsentati

ver 
• am Bildschirm kann schlecht gelesen 

werden 
• Kosten von Online-Abfragen teilweise 

schwer abschätzbar 

Schon diese kurze Gegenüberstellung von 
Vor- und Nachteilen der elektronischen 
Rechtsdokumentation zeigt, daß Rechtsda
tenbanken keineswegs die gedruckte juristi
sche Literatur ersetzen können (was ja auch 
nie geplant war). Meines Erachtens kann die 
Bedeutung der Printmedien, insbesondere 
der Zeitschriften, als primäre Informations
quelle zur Verschaffung eines ständigen 
Überblicks über die laufende Rechtsent
wicklung nicht genug betont werden. Gera
de das "Querlesen" von Fachzeitschriften, 
um im entscheidenden Moment zu wissen, 
daß es "zu diesem Problem eine Entschei
dung gab" und ein entspanntes "Blättern" 
durch eine Zeitschrift oder ein Buch sind 
durch Rechtsdatenbanken zur Zeit keines
falls ersetzbar. Dieses Überblickswissen ist 
aber von entscheidender Bedeutung insbe
sondere bei der Entwicklung einer erfolgrei-
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ehen Suchstrategie für eine Datenbankl'e" 
eherehe. 

Von den konventionellen Rechtsinfilrma
tionssystemen sind jene am ehesten durch 
Datenbanken ersetzbar, die schon bisher die 
Funktion eines Nachschlagwerkes hatten, 
wenn auch in gedruckter Form - also Ent
scheidungssammlungen und Indices. Bei al
len anderen wird man auf eine gedruckte 
Fassung (eventuell neben einer elektroni
schen zum besseren Suchen) nicht verzich
ten können. 

Die Suchstrategie -
"Ariadnes Faden.ll 

Neben den Kenntnissen über den Daten
bankinhalt spielt vor allem die Wahl der 
richtigen Suchstrategie für den Erfolg einer 
Abfrage eine ganz entscheidende Rolle. Wer 
sich an den Computer setzt und eine schnel
les Ergebnis "Marke Knopfdruck" erwartet, 
wird bald ernüchtert sein und den Daten
banken den Rücken kehren. Deshalb soll im 
folgenden die Erarbeitung einer Suchstrate
gie, die gleichsam "Ariadnes Faden" im La
byrin th der Information bildet, dargestellt 
werden. Eine weitere Illustrierung durch 
Abfragebeispiele muß einem gesonderten 
Beitrag vorbehalten bleiben. 

Die Suche in einer Datenbank kann in 
drei Hauptteile unterteilt werden: 

1. Die Vorbereitung 
2. Die Durchführung 
3. Die Auswertung des Suchergebnisses 

1. Vorbereitung 

Einer der wesentlichen Aufgaben der Vorbe
reitung auf eine juristische Recherche ist es, 
die Hauptaspekte der konkreten Problem
stellung herauszuschälen. Zu den einzelnen 
Hauptaspekten können dann bei Bedarf 
weitere Stichworte und Rechtsnormen no
tiert werden. 

Dies soll kurz an einem einfachen Anfra
gebeispiel anschaulich gemacht werden. 
Nehmen wir folgende Problemstellung an: 
"Ist es möglich, daß durch eine Karikatur der 
Tatbestand der Ehrenbeleidigung erfüllt 
wird?" 

Diese Problemstellung beinhaltet zu
nächst offensichtlich die Hauptaspekte: 

• Karikatur und Beleidigung (strafrechtlich 
und zivilrechtlich). 

• Der Jurist erkennt aber noch einen weite
ren Hauptaspekt, nämlich: Kunstfreiheit; 
und hinter diesen drei Hauptaspektl!n 
die einschlägigen Rechtsnormen §* 11 t 
bzw. 115 StGB, § 1330 ABGB und Art 
17a StGG. 

• Der dritte Hauptaspekt und die dnHthlU" 
gigen Rechtsnormen können nu!' bei elll, 
sprechender juristische!' Bildung erkllllill 
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werden. Ohne sie besteht aber die Ge
fahr, daß die Abfrage unvollständig oder 
wenig zielführend ausfällt. 

Die Anzahl der österreichischen Rechts
datenbanken ist noch recht überschaubar. 
Ohne einen Überblick und ohne eingehen
de Kenntnisse über Inhalt und Aufbau der 
einzelnen Datenbanken ist es aber unmög
lich, die für den konkreten Anwendungsfall 
passende(n) Datenbank(en) auszuwählen. 

Die einzelnen Hauptaspekte der Anfrage 
müssen häufig mit logischen Operatoren ver
knüpft werden. Die am meisten verwende
ten Operatoren sind und und oder. 

Zunächst kann nach den Hauptaspekten 
einer Abfrage alleine gesucht werden. Bei ei
ner zu großer Anzahl von FundsteIlen ist es 
sinnvoll, die;: Hauptaspekte mit und zu ver
knüpfen, weil sie ja im Idealfall gemeinsam 
im Dokument vorkommen müssen. Das Pro
blem der Synonyme, Endungen, etc kann 
durch eine Verknüpfung mit oder bzw durch 
sog "Maskierung" gelöst werden. Im Allge
meinen wird man zunächst mit einermög
lichst einfachen Suchlogik arbeiten. Wirklich 
komplizierte Verknüpfungen sind nur bei 
ganz wenigen Abfragen notwendig. 

Für die Verknüpfung mit und gilt als 
Faustregel, daß sie das Gesamtergebnis auf 
1/10 des kleinsten Teilergebnisses drückt: 
(Aspekt A liefert 1000 Dokumente, Aspekt 
B liefert 100 Dokumente, Verknüpfung A 
und B liefert etwa 10 Dokumente). 

Ein verwertbares Endergebnis wird - von 
Datenbank zu Datenbank etwas verschieden 
- bei maximal 50 (bei Index- bzw Verweis
datenbanken ca 100) Fundstellen liegen. 

2. Durchführung der Suche 

Bei der Durchführung der Suche ist vor al
lem zu bedenken, daß es fast immer mehre
re Möglichkeiten gibt, ein Rechtsproblem in 
wenigen Suchbegriffen "abzubilden". Von 
der gewählten Variante hängt natürlich auch 
das Suchergebnis ab. 

Es empfiehlt sich in der Praxis, eher mit 
spezielleren Begriffen zu beginnen und erst 
im Laufe einer Abfrage auf allgemeinere Be
griffe auszudehnen, um nicht im Ergebnis 
der Suche zu "ertrinken". Für Juristen gilt 
weiters, daß die Verwendung von juristi
schen Fachbegriffen oder von Rechtsnor
men eine gezieltere Suche ermöglicht. Er
hält man nicht auf Anhieb ein zufriedensteI
lendes Ergebnis so gilt die Devise: Nicht 
vorschnell aufgeben und die Datenbank ver
fluchen! In solchen Fällen empfiehlt es sich, 
andere Möglichkeiten zu überlegen, wie die 
Abfrage formuliert werden kann. Auch be
reits gefundene Dokumente können Anre
gungen für mögliche Suchbegriffe geben. 

Schließlich ist noch zu sagen: auch ein 
(durch mehrere Suchvarianten abgesicher
tes) "Nullergebnis" ist ein Ergebnis. Es sagt 
nämlich aus, daß zum vorliegenden Suchpro-

blem in den Publikationen, die in der jewei
ligen Datenbank gespeicherten sind, eben 
kein passendes Dokument vorhanden ist. 

3. Auswertung des 
Suchergebnisses 

Die Auswertung des Suchergebnisses um
faßt vor allem: Das Sichten des Suchergeb
nisse durch Durchsicht des Ausdrucks oder 
mit Mitteln der Textverarbeitung; bei Ver
weisdatenbanken die Volltextbeschaffung; 
das Bewerten der Information, um daraus 
Schlüsse zu ziehen. 

Gerade der Auswertung einer Recherche 
kommt eine entscheidende Rolle im Ablauf 
einer Datenbanksuche zu, die häufig unter
schätzt wird. Man sollte dafür genügend Zeit 
einplanen. Letztlich kann eine Datenbank 
nur Informationsmaterial zur Verfügung stei
len. Was davon im konkreten Fall von Be
deutung ist, kann nur der Benutzer mit sei
nem Fachwissen entscheiden. Er sollte aber 
bereits vor Beginn einer Abfrage bedenken, 
daß ihm diese (oft recht mühsame) Auswer
tung des Suchergebnisse keinesfalls vom 
Computer abgenommen werden kann! 

Denken müssen wir - Gott sei Dank -
nach wie vor selber! 

Dr. Dietmar Jahnel ist Universitötsassistent am Insti
tut für Verwaltungs- und Verfassungs recht der Uni
versitöt Salzburg und Leiter des Hochschulkurses für 
Rechtsinformatik. 
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(DES-)INTEGRATION 

Uberprüfung eines Begriffs 

Martin Michael Roß 

Zwischen Ein-, Ent- und 
Ausgrenzung den Prozes
sen von Integration und 
Desintegration nach
spüren, ohne diese als Zu
stand zu postulieren - das 
könnte als Proiekt einer 
"Transversalen Vernunft" 
zu einer politischen Praxis 
der DiHerenz werden. 
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" ... ein ganz etfaßtes Ding verliert mit einem 
Male seinen Umfang und schmilzt zu einem Be
griff ein ... " 

Robert Musil 

Vorbemerkung 

Desintegration ist die Auflösung, die Spaltung ei
tleS vollständigen Ganzen in zerstreute Teile. Die
se vorläufige Bestimmung betont zunächst 
ein Geschehen. Mit dem Begriff kann aber 
auch ein Zustand, in dem sich etwas nach 
der Auflösung befindet, gemeint sein. Und 
in diesem - negativen - Begriff ist auch die 
Frage nach dessen positivem Pendant - In
tegration - enthalten. Anders gesagt, ist in 
die Frage nach der Bestimmung von "Desin-
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tegration" jene nach der Bestimmung von 
"Integration" sozusagen integriert. 

Nun ist diese Begriffsstruktur nicht vor
aussetzungslos. Wenn "Integration", ihrem 
Gegensatz entsprechend, vorläufig bestimmt 
wird, dann bedeutet dieser Begriff die Einbe
ziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes -
die (Wieder-)Herstellung einer Einheit aus Diffe
renziertem - bzw. den Zustand, in dem sich 
etwas nach der Einbeziehung befindet. So
wohl der Auflösung als auch der Einbezie
hung muß eine treibende Kraft zugrunde 
liegen. 

Die Frage nach "Desintegration" bzw. 
"Integration" ist zugleich eine nach dieser 
Kraft, ist die Frage: Wer (rles)it/!fgrio1 wild) 
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Desintegration __________________________________________________________________________ __ 

Wenden wir uns dem positiven Begriff 
zu, und akzentuieren wir das künstliche Mo
ment der Bestimmung: (Wieder-)Herstel
lung eiller Einheit aus Differenziertem. 

Um ein vielleicht geläufiges Beispiel zu 
nehmen: Jeder Trainer einer Fußballmann
schaft steht vor der Aufgabe, aus elf Indivi
dualisten ein Team herzustellen. Die Fähig
keiten der einzelnen Spieler sind so diffe
renziert, daß es darauf ankommen wird, ih
nen in der Einheit der Mannschaft jenen 
Platz zuzuweisen, an dem sie am "mann
schaftsdienlichs-ten" agieren können. Dabei 
wird er idealerweise so vorgehen, daß die 
Spieler ihre individuellen Fähigkeiten dort 
am besten entfalten können. Das inte
grierende Geschehen bekommt dadurch ei
ne simultane Struktur: Es geht darum, ein ef
fizientes Team zu formen, indem zugleich 
jeder einzelne Spieler so eingesetzt wird, 
daß er das, was er am besten kann, auch am 
effizientesten zur Wirkung bringt. 

Selbstverständlich ist damit ein Ideal formu
liert, und die Praxis zeigt, daß es nur selten 
erreicht wird. (Von der Nennung gewisser 
Mannschaften soll hier abgesehen werden, 
da fußballerische Leistungen derart diver
gierend beurteilt werden und solche Urteile 
deshalb schon zu den Glaubenssachen 
gehören.) Schließlich handelt es sich um ein 
sportliches Spiel, das viele Faktoren auf
weist, die oft genug nicht beeinflußt werden 
können: Kurzschlußhandlungen, Müdigkeit, 
körperliche Unterlegenheit, mangelnde In
terpretationsfähigkeit des Spielleiters, Wet-

Worauf es nun ankommt, ist, daß der 
Trainer diesem Ideal umso näher rückt, je 
weniger er die Individualität des einzelnen 
Spielers unterdrückt. Denn es gibt während 
des Spiels immer wieder Situationen, in de
nen die Taktik kurzfristig verändert werden 
muß, und dies hat der Spieler zu entschei
den. Das heißt, er muß bis zu einem gewis
sen Grad autonom handeln können, indem er 
beispielsweise solo einen Vorstoß in Rich
tung gegnerisches Tor unternimmt, sich also 
zeitweilig desintegriert. Diese Selbst-Desinte
gration ist aber nie eine vollständige - selbst 
wenn der Spieler das wollte; denn die ande
ren spielen mit, werden für diese kurze Zeit 
sich so bewegen und postieren, daß sie bei 
einern eventuellen Fehler eingreifen, also in
If:l!.l'fIliv wirken können. Weil sich dieser Fall, 
in mannigfachen Varianten, während des 
IJ:llllzen Spiels ereignet, kann er mit Fug und 
Recht als Normalfall bezeichnet werden. Es 
fil\tk:t also ein situationsabhängiger Aus
gleich stlltt. 

So zeige sich, daß Integration und Desin
It'lJ,!'ution scHlldig ineinander übergehen. 
I }lInillN folgt auch, daß eine zustandshaft-

f I J S. ,Ilm/Mnl IFt/IIII. I\()III/IIIII/(/h~'(fhlnd// {kr 11/1.1'
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substanzialistische Bestimmung beider Be
griffe solchen Übergang planiert. Sowohl 
Auflösung als auch Einbeziehung wohnt das 
künstliche Moment der Herstellung inne. 
Diese ist aber nie abgeschlossen, Integration 
und Desintegration sind nie vollständig. Eine 
derartige Fassung der beiden Begriffe hebt 
durch ihren Übergangscharakter das Ereig
nishafte hervor. Es fragt sich nun, wie die 
Begriffsstruktur beschaffen ist, wenn sie im 
Gegensatz dazu vom Zustandshaften domi
niert wird. 

. Zustände 

In den letzten Jahren wurde wiederholt die 
Frage gestellt, ob in Österreich lebende Per
sonen ohne österreichische Staatsbürger
schaft das Wahlrecht erhalten sollen. Ohne 
in extenso auf die Debatte einzugehen, sol
len nun die beiden gegenläufigen Argumen
tationsstränge zusammenfassend besprochen 
werden: Die BefürworterInnen argumentie
ren hauptsächlich so, daß sie meinen, wer in 
Österreich lebt und arbeitet, somit Steuern, 
Abgaben, Sozial- und Arbeitslosenversiche
rungsbeiträge zahlt, auch wählen bzw. ge
wählt werden dürfen soll. Die GegnerInnen 
binden das Recht auf politische Mitbestim
mung strikt an die Staatsbürgerschaft. Wer 
sie nicht hat, soll auch nicht wählen dürfen. 

Diese beiden Auffassungen stehen einan
der diametral gegenüber, wobei anzumerken 
ist, daß viele der pro-Stimmen dieses Wahl
recht nur auf kommunaler Ebene verwirk
licht sehen wollen. Beiden Aufassungen 
wohnen nun integrative bzw. desintegrative 
Momente inne: 

Pro - Hier ist zustandshafte Integration 
insoferne angezielt, als das AusländerInnen
Wahlrecht verfassungsmäßig zujixieren ist. 
Es gibt ganz offensichtlich die Einsicht in 
die bei dieser Problematik evidente Unaus
gewogenheit zwischen vorhandenen Pflich
ten (Steuern zahlen etc.) und verweigerten 
(politischen) Rechten, wobei das Wahlrecht 
als Menschenrecht aufgefaßt wird. Dieses 
Postulat ist insoferne relevant, als die Men
schenrechte von ihrem Grundgedanken her 
als angeboren gelten, jeder Mensch also von 
Geburt an in den Zustand versetzt ist, sie zu 
besitzen. 

Eine zustandshafte Desintegration ist 
hier weniger stark ausgebildet und von öster
reiehiseher Warte aus gesehen deshalb nicht 
von Bedeutung, weil sich das desintegrative 
Moment auf die Herkunftsstaaten der 
Nicht-ÖsterreicherInnen beschränkt. 

Contra - Die Gegnerinnen des Auslän
derInnen-Wahlrechts argumentieren auf 
nationalstaatlicher Grundlage und mit einem 
oft sehr unklar gefaßten Heimat-Begriff. Aus 
nationalökonomischen Gründen wurde zwar 
eine Integration etwa von Gastarbeiterinnen 

der Gntlldsatz. der Gleichheit vor dem Gesetz ein 1I1e1l
sdl/!/Irecht. 11/1sschlif(/Jlich Staatsbürger sind allsdrücklieh 
,g/I!id/ vordetll Gesl!tz.' (11,t. 7 B-VG, 11rt. 2 StGG)." 
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stillschweigend geduldet. Doch dieser Be
griff von Integration ist mit der eingangs an
geführten Definition nur marginal verwandt. 
Es ist nämlich nicht klar, wie weit das für die 
Bestimmung notwendige "größere Ganze" 
gefaßt ist, und es entsteht dabei der Ein
druck, daß ein Interesse daran besteht, diese 
Vagheit aufrechtzuerhalten. Die Beziehung 
zwischen "Heimat" und "Staat" ist emo
tional besetzt und wird vordergründig oft in
different behandelt. 

Zugleich ist das desintegrative Moment 
relativ stark ausgeprägt. Dies schon allein 
deshalb, weil man sich hier auf die Verfas
sung festlegt, die das Wahlrecht an die 
Staatsbürgerschaft knüpft und in der der 
Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz 
kein Menschenrecht ist.!') Das ergibt, daß 
die AusländerInnen zwar mit Einschrän
kungen geduldet, aber vom vollständigen 
politischen Ganzen abgespalten - eben des
integriert - werden. 

Es zeigt sich, daß bei aller Untersehied
liehkeit beide Auffassungen in einem we
sentlichen Punkt gewisse Ähnlichkeit ha
ben: in dem der gesellschaftspolitischen Ver
bindlichkeit der Verfassung. In ihr drückt sich 
- wenigstens formal - aus, wie offen eine 
Gesellschaft ist, es ist ein Zustand fixiert. So
mit bleibt als Zwischenergebnis, daß es die 
Verfassung ist, die gewisse Richtlinien für 
das Ausmaß von Desintegration bzw. Inte
gration vorgibt. Dabei ist deutlich, daß das 
dem zugrunde liegende Denken starr duali
stisch/polar geprägt ist: - innen/außen, 
Freund/Feind ... : "Die Integrationsleistung 
einer offenen Gesellschaft drückt sich dem
gegenüber in ihrer (bzw. ihrer VertreterIn
nen) Fähigkeit aus, Arenen, Mythen und 
Symbole zur Austragung politischer Konflik
te so zu definieren, daß Konfrontation (und 
Entwicklung) ohne absolute Polarisierung 
möglich bleibt." (2) 

DiHerenzen 

Um beim Wahlrechtsbeispiel zu bleiben: 
Das Feststellen von Gleichheiten zwischen 
verschiedenen Individuen und ihren 
Lebensformen hat mit Integration noch 
nichts zu tun. Vor allem deshalb nicht, weil 
es von oben, von außen sieht und in seinem 
formal zusammenfassenden Habitus die Dif
ferenzen planiert. Die Pluralität der Lebens
formen - und AusländerInnen in Österreich 
leben anders - ist heute eine gesellschaftli
che Grundsituation, die ernst genommen 
werden muß. Dazu bedarf es einer Offenheit 
der Gesellschaft - ob das eine Verfassung ga
rantieren kann, ist eine andere Frage. Fest 
steht, daß Differenz in solcher Offenheit 
wahrnehmbar und das als different Erkannte 
zu meinem Gegenüber wird. Doch wie be
ziehen sich differente Lebensformen aufein
ander bzw. auf die ihnen de facto übergeord-

(2) 1I1an/red Leitgeb, Zlim Integrations problem bürger
lichen Rechts. In: JURIDIKU1I1- Zeitschrift im Rechts
staat 2/ J 994, S. 27. 
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nete Instanz des Staates? - Das rührt an die 
alte platonische Frage nach den Weisen der 
möglichen Beziehung von Einem und Vie
IemY) 

Es gibt deren vier: Die durchdringende -
Eines geht durch vieles Unterschiedliche 
hindurch; die umfassende - Vieles wird von 
Einem umfaßt; die zusammentreffende - Eines 
kommt durch die Verknüpfung von Vielem 
zustande; schließlich die absondernde Weise
Vieles besteht ohne jegliche Einheit. 

Die erste Weise eröffnet die Frage nach 
dem möglichen gemeinsamen Wesen ver
schiedener Lebensformen. Egal, was es ist 
(etwa das Faktum des Mensch-Seins, woran 
sich die Allgemeingültigkeit der Menschen
rechte anschließt) - wenn die einzelnen 
Lebensformen so betrachtet werden, ist die
ses eine, gemeinsame Wesen apriori gesetzt, 
es ist integriert - zustandshaft. Die Pluralität 
kann so auf ein jedem Einzelelement in
härentes Grundgesetz zurückgeführt wer
den. 

Ein solches Gemeinsames, das dem Dif
ferenten immanent ist, kann auch extrapo
liert und hierarchisch als äußeres, übergeord
netes, umfassendes Prinzip behauptet wer
den. Dazu muß der betreffende Gegen
standsbereich genau abgesteckt werden -
was sich nicht unterordnen läßt, wird ausge
schlossen, desintegriert, um den einen Zu
stand der von oben geregelten Lebensfor
men unberührt zu lassen. 

Prozesse 

Demgegenüber zeichnen sich die beiden an
deren Weisen des Verhältnisses von Einem 
zu Vielem durch ihren prozessualen Charak
ter aus. Die absondernde Weise beschreibt 
zunächst eine Pluralität einzelner Lebensfor
men, die noch nicht miteinander in Verbin
dung getreten sind, aber durchaus konfronta
tiv angelegt sind. Eine solche separative, ja 
desintegrative Betrachtungsweise wäre dann 
affirmativ und letztendlich die Beliebigkeit 
fördernd, wenn sie wie oben prinzipialistisch 
vorginge und die Möglichkeiten je eigener 
und selbstorganisierter Übergänge außer 
acht ließe. So würde ein Zustand erreicht, 
der Veränderung - wenn überhaupt - nur in
nerhalb eines eng gesteckten Rahmens zu
ließe. Schon das konfrontative Moment 
zeigt, daß die absondernde Betrachtungswei
se einer spezifischen Vernunftstruktur be
darf, die auf zumindest drei Ebenen wirk
sam ist: Es wird über die Verfaßtheit diffe
renter Lebensformen reflektiert, die die 
Möglichkeit von Übergängen zwischen ih
nen miteinkalkulieren muß; es wird die Pra
xis solcher Übergänge beschrieben; und auf 
diesen beiden Ebenen zeigt sich, daß eine 
solche Vernunft zugleich auch das Medium 
abgibt für den Widerstreit heterogener Mo
mente. 

(3) Vgl. Platon, Sophistes 253 d--e. 
(4) So Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne. 
Weinheim 1991 (1. Auf!. 1987), S. 242, in einem Ab-
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Damit ist der Boden bereitet für das Zu
sammentreffen von Heterogenem. Dadurch 
daß Übergänge möglich sind und auch prak
tiziert werden, ist ein Schritt auf eine wie 
auch immer geartete Einheit vollzogen. Die 
gegenseitige Integration der einzelnen Le
bensformen legt die Bedingungen, unter de
nen sie passiert, stets neu fest. Hier werden 
die Prozesse nicht verdinglicht, sondern in 
ihrer Beweglichkeit belassen. 

Das befördert die einzelnen Lebensfor
men in ihrer Entwicklung und legt sie nicht 
auf Positionen fest, von wo aus es dann 
schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, 
etwa eine Konfrontation (die der Versuch ei
nes Übergangs ist) ohne vollständige, un
überbrückbare Polarisierung zu führen. Es 
geht somit um das Zusammentreffen unter 
Beibehaltung des je Besonderen und zugleich 
um das Sich-Absondern, ohne auf die Mög
lichkeit von wie auch immer gestalteten 
Gemeinsamkeiten zu verzichten. 

"Wo immer es um das Zusammenleben 
der Menschen geht, ist Politisches im 
Spiel. "(4) Zunächst klingt das wie eine Bin
senweisheit, die herrschende politische Pra
xis lehrt aber, daß gerade angesichts der Plu
ralität der Lebensformen und der mit ihnen 
verbundenen partikularen Interessen das 
vermeintlich selbstverständliche Politische 
neu zu bestimmen ist. Insbesondere das der
zeit exekutierte Konzept der Inneren Sicher
heit Österreichs, dessen Abschottungsideolo
gie dem Postulat der Öffnung nach Europa 
widerspricht, zeigt nolens volens die Not
wendigkeit einer solchen Neuorientierung 
auf. 

Anhand dieses Beispiels ist aber offen
sichtlich geworden, daß eine politische Praxis 
der Differenz nötig ist. Alleinvertretungsan
sprüche zu erheben und durchzusetzen be
reitet zunehmend Schwierigkeiten. Das 
kommt daher, daß man sich allzu sehr auf ei
nen Standpunkt festlegt. Selbstverständlich 
wird hier nicht die Forderung erhoben, op
portunistisch (um nicht zu sagen, politically 
correet) sein Fähnchen in den gerade günsti
gen Wind zu hängen; es geht auch nicht dar
um, einer Werte-Beliebigkeit das Wort zu 
reden. 

Es geht darum, Widerstreits-Politik zu 
treiben: ,,[Der Widerstreits-Politiker] er
kennt, daß jeder Zug andere legitime Mög
lichkeiten tilgt, daß inkommensurable Rech
te aneinander scheitern und daß die politi
sche Aufgabe und Lösung nicht darin liegen 
kann, dem ,einen richtigen' Standpunkt zum 
Sieg zu verhelfen, sondern daß es jenseits 
solcher Durchsetzung mit dem unaufhebba
ren Konflikt der vielen legitimen Ansprüche 
anders und noch einmal im Sinn von Ge
rechtigkeit umzugehen gilt. "(5) Die dafür 
nötige Erkenntnis und Haltung beruht auf 
der Einsicht in die Heterogenität und die 
Grundsituation des Widerstreits: "Wer diese 

schnitt, wo Lyotards Idee einerphilosophischeIl Politik 
erörtert wird. - Viele der hier unter " DijferrmzeJ1 " vor
getrage1lell Überlegungetl verdankm sich diesem BliCh. 
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Sicht gewonnen hat und deren Konsequen
zen sich nicht verstellt, der wird mit Konflik
ten, die er als Folge dieser grundsätzlichen 
Widerstreitsituation erkennt, anders umge
hen als derjenige, der noch dem Irrtum des 
einzig richtigen Weges nachjagt. "(6) Die 
(Des-)Integrationsproblematik ist ein Bei
spiel dafür. Jede/r Einzelne schließt andere 
zugleich aus und ein. Das ist so alltäglich ge
worden, daß es nicht mehr auffällt. Und weil 
es nicht mehr a~ffällt, wird nicht darüber 
nachgedacht. 

Die kulturell bedingte grundsätzliche 
Andersheit der Lebensform von in Öster
reich ansässigen Ausländerinnen ist jedoch 
so auffällig, daß ein solches Nachdenken 
notwendig geworden ist. Doch muß vorher 
noch die (eigentlich gar nicht so) neue Situa
tion wahrgenommen werden, und zwar hin
sichtlich der erwähnten Übergänge. Ein ab
solut(istisch)es Beharren auf der eigenen Po
sition verhindert das, wirkt desintegrativ und 
selbst-desintegrativ zugleich. 

Es ist aber auch wertend, etwa dann, 
wenn die auffällige Andersheit als störend 
bezeichnet wird. Aber auch Integration kann 
absolutistisch daherkommen, nämlich dann, 
wenn ungeklärt bleibt, zu wessen und wei
chen Bedingungen integriert werden soll. 
Die Zwangs beglückung ist dann nicht mehr 
weit entfernt. 

Transversale Vernunft 

Integration und Desintegration wären also 
zwei Gesichter einer transversalen Vernunft 
(Welsch), die in ihrem Grundvermögen we
der dem abgrenzenden, noch dem entgren
zenden Denken die Macht einräumt. Sie hat 
Vermittlung und Verbindlichkeit auf ihre 
Fahnen geschrieben, Pluralität und Diffe
renz gälten ihr als höchste Werte, wäre sie 
hierarchisch strukturiert. Sie baut auf Wahr
nehmung und Urteilskraft. Ihre Maxime 
könnte sein: Erst schauen, dann denken, 
dann handeln. Dazu sind Kriterien sicherlich 
unabdingbar. Sie sind aber stets neu zu erar
beiten und nicht von einer einmal fixierten 
Position aus herzuleiten. Ihre Anwendung 
würde dann nicht nur allzu mechanisch von
statten gehen, sie würde auch dem Bereich 
der Übergänge das Transitorische nehmen. 

Beide, die Herstellung einer Einheit aus 
Differenziertem und die Auflösung eines 
vollständigen Ganzen in zerstreute Teile, 
geschehen unter der Bedingung von Ein
heitlichkeit und negieren letztlich Differenz 
- aber nur dann, wenn sie nicht als zusam
mengehörig und nicht als prozessual erkannt 
werden. 

Dr. Martin Michael Roß ist Philosoph und Kunstwis
senschaftier, lebt in Wien und lehrt Ästhetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft am Institut für Kunst
geschichte der Universität Innsbruck. 

(5) Ebda. 

(6) Welsin 1991, S. 244. 
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POLITISCH KONKRET: 

Die Pathogenese 
einer Methodologie 

"Sobald BegriHe wie ,Treu 
und Glauben', ,gute SiHen' 
usw. nicht auf die individu
alistische bürgerliche Ver
kehrsgesellschaft, sondern 
auf das Interesse des 
Volksganzen bezogen wer
den, ändert sich in der Tat 
das gesamte Recht, ohne 
daß ein einziges ,positives' 
Gesetz geändert zu werden 
brauchte./I (earl SchmiH) 

"Meine WÜ'nsche sind dunkel und blutrotl kh 
muß handeln. "(I) 

Garl Schmitt ist seit zehn Jahren totil.l. An
läßlich seines Todes erschienen derartig vie
le divergierende Nekrologe, daß darüber ein 
eigenes Buch geschrieben wurde.!') 

(1) Ingeborg Bachmatl1l am 10. akt. 1945, ill: eadcm, 
Briefe an Feliciatl (Miinchet!IZlilich 1991), S. 35. 
(2) Er starb am 7. April 1985 ill Plettenberg. Vgl. zu 
seinem Lebet! Paul Noack, Carl Sdlmitt. Eille BilJgm· 
phie(BerlitI1993). 
(3) Günter Maschke, Der Tod des Ca1'l Sdl1l1itt (Wi/!// 
1987), 

(4) Carl Schmitt, Gesetz und Urteil. Einl! UlIlU:Wdlllllg 
zum Problem der Rechtspraxis (Berlin /912). Im.J(JI· 
genden: GuU. Zitiert wird nach dererstCli Aufltlf;e. 
(5) Ca1'l Schmitt, Über die drei ArteIl des rcchtswis.\·f,IJ· 
schaftlichm Dmkms (Hamburg 1934). Imfolgl!1lde//: 
ÜdA. 
(6) Währmd staats- und völkerrechtstheoretischc Aspekte 
der Arbeit Carl Schmitts literarisch gut erschlosse/l sind, 
ist das Interesse an methodologischm Fragen im Zusam· 
mmhang mit diesem Autor bisher eher gering geweset!. 
Symptomatisch zB Helmut Rumpf, Carl Schmitt und 
Thomas Hobbes.ltIeelle Beziehungen und aktuelle Be
deutung mit eitler Abhandlung über: Die F riihschriftC1l 
Carl Schmitts (Berlin 1972), hier: S. 12, der, entgegen 
dem Titel, Gu U als" rein juristische Arbeit" unberück
sichtigt läßt. Vgl. allerdings - aus der neueren Literatur 
- zu GuU zB Heiner Bielefeldt, Kampf und Entschei
dung. Politischer Existenzialismus bei Carl Schmitt, 
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Er hat 1912 im Alter von 24 Jahren ein 
Blich - seine Dissertation - geschrieben, das 
den T'iccl "Gesetz und Urteil" (4) trägt. Es 
handelt sich dabei um eine juristische Me
thodologie, die 1969 neu aufgelegt wurde 
und in der Literatur relativ wenig Beachtung 
findet. Hier sollen daher eine kurze Diskus
sion dieser Arbeit und, im weiteren Verlauf, 
der "spezifisch juristischen" Methodologie 
Garl Schmitts geleistet werden. 

Dabei wird v.a. auch auf "Die drei Arten 
des rechtswissenschaftlichen Denkens" (5) 

einzugehen sein. Auf diese beiden Schriften 
konzentriert sich dieser Aufsatz.I!» 

Gesetz und Urteil 

,,[ M J an datf die Frage: wann ist richtig entschie
den? nicht mit der Frage: wann ist richtig inter
pn:tiert? identifizieren. "(7) 

Thema des Buches ist das richtige Recht. 
GuU stellt sich die Aufgabe zu klären, wann 
eine richterliche Entscheidung juristisch 
"richtig" sei. Was "richtig" in diesem Zu
sammenhang heißen soll, bleibt vorerst im 
Dunkeln, gemeint ist wohl eine Praktolo-

Hdlllllth Plcssner und Karl Jaspers (Wiirzburg 1994), 
-;,Iücr: S. 20-23; Lorenz Kiefer, Begründung, Dezision 
IIl1d Politische Theologie. Zu drei frühen Schriften von 
(:ar! Sdml;tt, in: ARSP 1990, S. 479-499, hier v.a.: 
480-483. 
(7) GIIU, S. 11. 
(8) Sdlmitt betontmehrlIlaIs (zB.: GuU S. 81), daß sich 
seitlI! Ulltl!/'Silchung mit ihren methodischen Richtlinien 
111/1' (llifdie Praxis - und nicht auf die wissenschaftliche 
(11IId fll.w dogmatische) Bearbeitung des Rechts - beziehe. 
Dil!s ist allerdings angesichts der sogleich darzustellen
dl!fl tIIl!thodisdlcJI Prinzipien, die Schmitt entwickelt, eine 
al.\' SdllltzbehrJllptllngflt1lgierende Banalität. 
(9) VKI. a/le/Ylings noch Horst Bartholomeyczik,Die 
KIIIISI der Gr!sctzesauslegung (3. Auf/. FrankfurtlMain 
/965), hier: eS'. 36: "Die Wortinterpretation ist der Be
Killll dcr Geser;:,csatlwendung und gleichzeitig die Vorbe
reitung der Auslegung, nicht aber Endputlkt der 
RedJtsjiJ/rlIIJlK. (Hervorhebung von mir, im Original 
vorhcl/}dcne Hnvorhebung getilgt.) Vgl. auch § 3 StGB 
der DDR VOtll 18. 1. 1968 (hier zitiert nach HeitlZ 
Zipf, Klimilltllpolitik [2. Auflage HeidelberglKarlsruhe 
1980), S. 120 f): Eine Straftat liegt nicht vor, wenn 
die Handlung zwar dem Wortlaut eines gesetzli
chen Tatbestands entspricht,jedoch die Auswirklt1l-
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gie l8>, die den von Schmitt entwickelten me
thodischen Richtlinien folgt. 

Bevor er jedoch diese entwickelt, widmet 
er sich der Kritik. Nach Übernahme der von 
der Freirechtsschule entwickelten Argumen
te gegen die - heute wohl von niemandem 
mehr explizit vertretene (9) - Vorstellung, ei
ne "richtige Entscheidung" sei das Resultat 
eines logischen Schlusses nach dem Schema 
eines Syllogismus, formuliert Schmitt Argu
mente gegen Interpretationsversuche nach 
dem "Willen des Gesetzes" und nach dem 
"Willen des Gesetzgebers" (GuU, S. 22 
ff.)IIO), wobei er auch auf die Willkürlichkeit 
der Entscheidung zwischen Analogie und ar
gumentum e contrario hinweist (GuU, 
S. 27f.). Die subjektiv-historische Methode 
konstruiere e'inen Willen des Gesetzgebers 
und sei sich nicht bewußt, es mit einer Fik
tion zu tun zu haben, die objektive Methode 
auf der Suche nach dem Willen des Gesetzes 
jage einem Phantom nach, das "das schlim
mere Gespenst" (GuU, S. 30) und also ein 
ebenfalls ungeeignetes Kriterium zur Bewer
tung der Richtigkeit einer Entscheidung 
(GuU, S. 36) sei. "Den Richter, der wissen 
will, warum er ein Jahr Gefängnis und nicht 
ein Jahr und einen Tag als Strafe festsetzt, 
auf die Grundsätze der General- und Spe
zialprävention verweisen, heißt einfach, ihn 
zum besten halten. 11 I) " (GuU, S. 109) 

Während sich diese ablehnende Haltung 
gegenüber "klassischer Auslegung" noch im 
Rahmen einer reflektierten, jedoch auf dem 
Boden einer grundsätzlichen Anerkennung 
der richterlichen Gesetzesbindung operie
renden Methodenkritik bewegen könnte, tut 
Schmitt noch einen weiteren, viel radikale
ren Schritt, indem er sich der Bürde des Ge
setzes völlig entledigt. Die Gesetzmäßigkeit 
einer richterlichen Entscheidung sei nämlich 
nicht Kriterium für deren Richtigkeit. Viel
mehr formuliert Schmitt folgendes Prinzip: 

gen der Tat auf die Rechte und Interessen der Bürger 
oder der Gesellschaft und die Schuld des Täters unbedeu
tend sind. (Hervorhebungvotl mir) 
(10) Vgl. für eine modernere Version dieser Differenzie
rung Ralf Dreier, Zur Problematik und Situation der 
Verjassungsinterpretation, in: idern, Recht - Moral
ltIeologie (FrankfurtlMain 1981), S. 106-145, hier: 
S. 114 At/m. 43 lind ihm folgend Delf Buchwald, Die 
canones der Auslegung und rationale juristische Be
gründung, itl: ARSP 1993, S. 16-47, hier: S. 23. Die 
beiden Autoren gelangen, da sie zwischen einerseits sub
jektiv-objektiver und andererseits historisch-geltungszeit
lieher Betrachtungsweise differenzieren, zu einer Tetra
Jlomie der theoretisch möglichen Auslegungsziele. Dabei 
spielett jedoch, wie auch beide richtigfeststellen, der "ob
jektiv-historische" und der "subjektiv-geltutlgszeitliche" 
(der überdies ohnehin nur eine hypothetische Kotlstruk
tion darstelletl kb'nnte ulld dem Richter ein noch weiteres 
Feld an "Auslegungsmöglichkeiten" gewährte) Gesichts
punkt in der Diskussion eine unbedeutende Rolle. 
(11) Mit dem sich anschlidJenden Hinweis, daß sich eille 
zur Festsetzung des konkretetl Strafmaßes bettutzte Pra
xis herausbilde, hat Schmitt recht. So bestehetl in Öster
reich bekanntlich deutliche regionale Untet'Schiede, was 
die mit einer Verurteilullg eillhergehetlde Straf/ast be-
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"Eine gesetzmäßige Entscheidung ist heute 
[nur mehr, N.F.] dann richtig, wenn anzu
nehmen ist, daß ein anderer Richter ebenso 
entschieden hätte. ,Ein anderer Richter, be
deutet hier den empirischen Typus des mo
dernen rechtsgelehrten Juristen." (Gu U, 
S. 71)112) ,,[D]er andere Richter ist eben der 
normale juristisch gebildete Richter; wobei 
das Wort ,normal' im quantitativ-durch
schnittlichen Sinne gebraucht ist; nicht als 
Bezeichnung eines Idealtypus, nicht qualita
tiv-teleologisch." (GuU, S. 79) 

Als positives Argument für seine Auffas
sung macht Schmitt zunächst die 
Tatsache geltend, daß es Kollegial
gerichte gäbe, deren Funktion es sei, 
Besonderheiten in der rechtlichen 
Auffassung der einzelnen Richter 
auszugleichen, weil dadurch die 
Wahrscheinlichkeit erhöht werde, 
daß die Entscheidung voraussehbar 
und berechenbar werde. Dadurch 
werde dem Postulat der Einheitlich
keit der Rechtssprechung, welchem 
Ziel auch die Einrichtung des In
stanzenzuges diene, eher entspro
chen werden können. Wenn eine 
Mehrheit von Richtern an der Ent
scheidung beteiligt sei, sei es eher 
plausibel anzunehmen, daß andere 
Richter ebenso entschieden hätten. 
Weiters argumentiert Schmitt, daß 
die Funktion der Begründung ge
richtlicher Entscheidungen nicht in 
einer Selbstkontrolle oder in einem 
Erklärungsversuch an die Parteien, 
sondern ebenfalls darin zu finden 
sei, andere Richter oder den "Typus 
[, .. ] einers] gelehrten Juristen, der selbstver
ständlich auch Verständnis für die Fragen 
des praktischen Lebens hat" (GuU, S. 85), 
zu überzeugen, die Entscheidung also vor
aussehbar bzw. - im Nachhinein betrachtet
"im Sinne der juristischen Praxis erklärlich" 
(GuU S. 86) zu machen. 

Wenn ein Richter von der herrschenden 
Meinung abgehe, so habe er dies mit derar
tig einleuchtenden Argumenten zu tun, daß 
seine Abweichung vorhersehbar und bere
chenbar bleibe. Präjudizien dienten also der 
Vorhersehbarkeit der Entscheidung, bei 
aleatorischen Entscheidungen - als deren 
Beispiel Schmitt ein wechselrechtliches Pro
blem anführt (GuU S. 104-106) - sei wichtig, 
daß überhaupt entschieden werde, die Frage 
der inhaltlichen Richtigkeit trete hinter die 
durch das Präjudiz geschaffene Rechtsbe
stimmtheit zurück. Vertreten wird hier also 
ein antiindividualistischer Dezisionismus. 

trifft. Vgl. dazu Arno Pi/gram, Die erste iisterreichische 
Rückfallsstatistik - ein Mittel zur Evalttation regiona
ler Strafenpolitik, in: Ö1Z 1991, S. 577 ff; Manfred 
Burgstaller/Franz Gsaszar, Zur regionalen StrafeIlpra
xis in Österreich, in.' Ö1Z 1985, S. 1 f/ und S. 43 ff.; 
Mml/red Burgstaller/Franz Gsaszar, Ergänzll1lgSlttl
tersltchungen zur regionalm Strafellpraxis, in: Ö1Z 
1985, S. 417 ff; Manfred Burgstaller/Franz Gsaszar, 
Ergänzltngsuntersuchungm Zttr regionalen Strafettpra-
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Statt also eine reflektiertere Methodik 
zum Zwecke einer rationaleren Interpreta
tion normativer Texte, als dies mit Hilfe der 
überkommenen Interpretationsmethoden 
möglich ist, zu entwickeln, macht Schmitt 
das Gesetz überhaupt entbehrlich. 

Dabei beirrt ihn § 1 GVG ("Die richterli
che Gewalt wird durch unabhängige, nur 
dem Gesetze unterworfene Gerichte aus
geübt. ") nicht. IJ3) Indem Schmitt nämlich 
dartut, daß Fälle, in denen eine glatte Sub
sumption unter den Gesetzestext möglich 
wäre, kaum denkbar seien und er an-

schließend - statt eine entwickeltere Metho
dik zur Arbeit mit Texten zu erarbeiten -
die Suche nach dem Willen des Gesetzes 
oder des Gesetzgebers (zu Recht) als will
kürlich diskreditiert, glaubt er, das Gesetzes
bindungspostulat als inhaltsleere petitio 
principii ignorieren zu können, weshalb man 
von diesem "keine Antwort auf die grundle
gende Frage [nach der Richtigkeit einer 
Entscheidung, N.F.] erwarten [wird] kön
nen." (GuU, S. 11). 

Diese Argumentation hat jedoch natür
lich ihrerseits eine petitio principii zur Vor
aussetzung. Denn aus dem Scheitern einer 
bedeutungsidealistischen, normativen Tex
ten nicht gerecht werdenden Methodik mit 
Hilfe einer ihrerseits wiederum bedeutungs
idealistischen, an gängigen Vorstellungen 
von der "Bedeutung des Wortlauts" orien
tierten Argumentation den Schluß auf die 
Belanglosigkeit eben jener normativen Tex-

xis, in: Strafrechtliche Pmblt:tttf! di/r Gegellwat11985, S. 
129-187; Frallz Gsdszar, Kriminalitiit IInr! Strafver
folgung seit dem StGB 1975, in.' Ö./Z /992, S.434-442, 
hier illsbesondere.· S. 439. Vgl. Zll ii/mlichi/Il lokalen Dif
ferenzen itl der delltschen aktuelleIl Stra!zlImessllllgspra
xis Ghristian Pfeiffer, GlaStlost ill der Stl"ljl/stiz - Em
pirische Forschung auf der SI/che l/ach Strafzllmes
sllllgsgerechtigkeit, in.' DRiZ 1990, S. 441-445. 
(12) Im Original eingerückt. 
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te zu schließen, um nach dem undcl't~1l Hkh, 
ter rufen zu können, setzt voraus, was (~1i Ilt', 
weisen soll: daß Erkenntnis über' I \:xte Jen, 
seits einer alltagstheoretischen Vorstdlurq,\ 
ihrer Bedeutung nicht möglich ist. 

Was nach diesem rhetorischen Kunstgriff 
bleibt, ist die Suche nach einer über ~dlgc, 
meine, schriftsprachlich verfaßte Normen 
nicht mehr vermittelbaren Einheit. Das Po, 
stulat, es komme darauf an, so zu entschei
den, wie ein anderer Richter entschieden ha
ben würde, eliminiert nach Beseitigung der 
Gesetzesbindung in weiterer Folge aueh 
noch die Zulässigkeit von Differenz unter 
Richtern. 

Daß eine juristische Entscheidung richtig 
sei, wenn ein anderer - muß also heißen: po
tentiell jeder andere - Richter ebenso ent
schieden haben würde, setzt in letzter Kon
sequenz ein verdinglichtes Corpus 
(rechts)politisch gleichgeschalteter Richter 
voraus, die statt einer gesetzlichen nur mehr 
ihrer eigenen Kontrolle, die fremdgesteuert 
werden kann, unterliegen. Wer anders ent
scheidet, entscheidet falsch. Es ist nicht 
weit, bis er endlich zum zersetzenden Feind 
wird. "Ohne den Grundsatz der Artgleich
heit könnte der nationalsozialistische Staat 
nicht bestehen und wäre sein Rechtsleben 
nicht denkbar; er wäre mit all seinen Ein
richtungen seinen - bald überlegen kritisie
renden, bald unterwürfig sich assimilieren
den -liberalen oder marxistischen Feinden 
ausgeliefertli.) [ ... ] Bis in die tiefsten, unbe
wußtesten Regungen des Gemüts, aber auch 
bis in die kleinste Gehirnfaser hinein, steht 
der Mensch in der Wirklichkeit dieser Volks
und Rassenzugehörigkeit. Objektiv ist nicht 
jeder, der es sein möchte und der mit sub
jektiv gutem Gewissen glaubt, er habe sich 
genug angestrengt, um objektiv zu sein. 

Ein Artfremder mag sich noch so kritisch 
gebären und noch so scharfsinnig bemühen, 
mag Bücher lesen und Bücher schreiben, er 
denkt und versteht anders, weil er anders ge
artet ist, und bleibt in jedem entscheiden
den Gedankengang in den existenziellen 
Bedingungen seiner eigenen Art. Das ist die 
objektive Wirklichkeit der ,Objektivität'." (15) 

Die drei Arten des rechts· 
wissenschaftlichen Denkens 

"Es kann bei plötzlich eintretenden Änderungen 
des Rechtslebens, bei einer ,stürmi;chen Entwick
Izmg des Rechtsbewußtsein,{. . .] die Bestimmung 
darüber, wie ein anderer Richter entscheiden wür
de, sehr schnell sich ändern. "(16) 

(13) Vgl. zur Problematik des § 1 GVG im Nationalso
zialismus auch Dieter Simotl, Waren die NS-Richter 
"unabhängige Richter" im Silllle des § 1 GVG, i1l.· RJ 4 
(I985), S. 103-116; Niklas LlIhma1lt1, Das Recht der 
Gesellschaft (FrankfIlt1/i1!1ain 1993), S. 82/ 
(14) Garl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk (Hambl/rg 
1933), S. 45. 
(15) ebd. S. 48. 
(16) GlIU, s. 117. 
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Der Text beginnt mit einer Dreiteilung des 
möglichen Verständnisses von Recht. Dieses 
könne entweder als eine Regel, als eine Ent
scheidung oder als eine konkrete Ordnung 
aufgefaßt werden. Daraus resultieren die von 
Schmitt behaupteten drei Arten des rechts
wissenschaftlichen Denkens: Das Regel
und Gesetzesdenken, das Entscheidungs
denken sowie das konkrete Ordnungs- und 
Gestaltungsdenken. Das germanische Recht 
des Mittelalters sei durch konkretes Ord
nungsdenken geprägt gewesen, doch sei die
ses durch die Rezeption des römischen 
Rechts verdrängt worden und habe einem 
abstrakten Normativismus Platz machen 

Die rein normativistische Methode isolie
re und verabsolutiere die Norm. Das Gesetz 
wäre der Herrscher über die Menschen, die 
lex der rex, womit erreicht werden könne, 
daß die Norm die konkrete Königs- oder 
Führerordnung zerstören könne. Ein norma
tivistischer Rechtsbegriff sei aber verfehlt, 
weil nur von einem konkreten Ordnungs
denken her beispielsweise der Begriff des 
Verbrechers gedacht werden könne. In ei
nem streng normativistischen Verständnis 
erfülle ein Verbrecher nur einen Tatbestand, 
sei nicht mehr der Inbegrifffür Unordnung. 
Man könne nicht mehr zwischen Ordnung 
und Unordnung, zwischen der juristisch ge
botenen Behandlung eines Verlöbnisses, das 
fälschlicherweise als bloßer Vertrag begriffen 
werde, und eines Raubmordes unterschei
den, weil beide ja bloß Anlässe einer Geset
zesanwendung wären. Zwar könne man sich 
das Funktionieren menschlicher Beziehun
gen als eine bloße Funktion genereller, be-

rechenbarer Normen vorstellen, dies wäre 
aber nur in inhaltlich nicht "aufgeladenen" 
Bereichen wie der Erstellung eines Fahr
plans sinnvoll. Die allgemeine juristische 
13egrifflichkeit setze hingegen einen Rekurs 
auf die konkrete Ordnung voraus, ein Ter
lninus erhalte erst dadurch seine Bedeutung, 
derer sich der Normativismus bedienen 
mUsse. "Eine gesetzliche Regelung setzt 
Normalbegriffe voraus, die so wenig aus der 
gesetzlichen Regelung entstehen, daß viel
mehr gerade die Normierung ohne sie ganz 
unverständlich wird und man nicht einmal 
mehr von einer ,Norm' sprechen kannn. Ei
ne generelle Regel soll zwar von der konkre
ren Einzellage unabhängig sein und sich 
tlber den Einzelfall erheben, weil sie viele 
Flille und nicht nur einen einzelnen Fall re
geln soll; aber sie erhebt sich nur in einem 
sehr beschränkten Maße, nur in einem ganz 
bestimmten Rahmen, und nur bis zu einer 
bescheidenen Höhe über die konkrete Lage. 
Überschreitet sie dieses Maß, so trifft und 
betrifft sie nicht mehr den Fall, den sie re
geln soll. Sie wird sinn- und beziehungslos. " 
(OdA, S. 23). Die Rechtsordnung sei also an 
"konkrete Normalbegriffe" gebunden, die 
nicht aus allgemeinen Normen abgeleitet 
seien, sondern solche aus ihrer eigenen Ord
nung heraus und für ihre eigene Ordnung 
hervorbrächte. 

Der zweite "ewige Typus" (ÜdA, S. 25) 
des Umgangs mit dem Recht sei der Dezi
sionismus, als dessen typischer Vertreter 
Thomas Hobbes anzusehen sei. Der Dezi
sionist entscheide um des Entscheidens wil
len. Die Entscheidung .entstehe aus einem 
normativen Nichts und in einer konkreten 

JURIDIKUM 

Unordnung, die in Ordnung gebracht werde, 
indem entschieden würde, egal wie. Die 
Entscheidung mache den Entscheidenden 
zum Souverän und erzeuge Ordnung. 

Aus Normativismus und Dezisionismus 
entstehe als uneigenständige Mischform 
zwischen Entscheidungs- und Gesetzesden
ken der Positivismus, das Rechtsdenken sei 
hier zum bloßen am Konfliktfall orientierten 
Legalitätsdenken degeneriert. Nur der zwei
fellose Inhalt der Norm sei für den Positivi
sten Maßstab der Entscheidung, dieser klare 
Inhalt könne aber nicht aufgefunden wer
den, weil die Suche nach dem Zweck oder 
dem Willen des Gesetzes sinnlos, die Sicher
heit der Entscheidung nicht daraus, sondern 
nur aus der relativ stabilen Situation des 
Staats im 19. Jahrhunderts deduzierbar sei. 
"Schon die einfachsten Probleme der Ausle
gung und der Beweiswürdigung [!) mußten 
einen darüber belehren, daß die Festigkeit 
und Sicherheit auch der ganz sorgfältig und 
umständlich geschriebenen Gesetzestexte in 
sich selbst überaus fraglich blieb. Wortlaut 
und Wortsinn, Entstehungsgeschichte, 
Rechtsgefühl und Verkehrsbedürfnisse wir
ken bei der Entstehung des ,zweifellosen' 
Inhalts des Gesetzestextes [ ... ) in der ver
schiedenartigsten Weise durcheinander." 
(ÜdA, S. 34) Daher müsse sich der Positivist 
dezisionistisch einer nicht letztbegründbaren 
Entscheidung unterwerfen, wodurch die Su
che nach dem Geltungsgrund der Norm ab
gebrochen und stattdessen der Wille der ge
rade herrschenden Macht anerkannt werden 
müsse, ohne daß diese Macht als konkrete 
Ordnung verstanden werden könne. 

Wie in GuU negiert Schmitt also wieder
um die Möglichkeit, rational begründbare 
Erkenntnisse aus normativen Texten zu ge
winnen. 

Den Ausweg aus den Dilemmata von 
Normativismus, Dezisionismus und der 
Mischform des Positivismus bietet für 
Schmitt daher nun nur mehr die (Rück-)Be
sinnung auf konkrete Ordnungen, als deren 
Vordenker Hegel reklamiert wird, im Volke. 
Als EinbruchsteIlen dieses neuen Denkens 
dienten Generalklauseln und unbestimmte 
Begriffen neuer Art, wie gute Sitten, Treu 
und Glauben, deren Auftreten sich im neuen 
Staat häufe und derer weder Gesetzgebung 
noch Rechtsprechung mehr entbehren 
könnten. Wohin seine methodische Konzep
tion führt, erkennt Schmitt selbst in beste
chender Klarheit: "Sobald Begriffe wie 
,Treu und Glauben', ,gute Sitten' usw. nicht 
auf die individualistische bürgerliche Ver
kehrsgesellschaft, sondern auf das Interesse 
des Volksganzen bezogen werden, ändert 
sich in der Tat das gesamte Recht, ohne daß 
ein einziges ,positives' Gesetz geändert zu 
werden brauchte. Ich bin deshalb der Über-

(17) Vgl. zu vergleichbaren antiromanistischen Reflexen 

in der juristischen Diskussion Richard Gamauf, Die 

Kritik am Rtimischm Recht im 19. und 20. Jahrhundert, 

erscheint voraussichtlich in: Wiener Humanistische 

Blätter 1995. 
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zeugung, daß sich in diesen Generalklauseln 
eine neue juristische Denkweise durchset
zen kann. Dorch dürfen sie dann nicht als 
bloßes Korrektiv des bisherigen Positivis
mus, sondern müssen als das spezifische 
Mittel eines neuen rechtswissenschaftlichen 
Denktypus gehandhabt werden." (OdA, 
S.59) 

Schmitt nimmt also das bereits in GuU 
begonnene Unternehmen der Entwertung 
des Gesetzes wieder auf, die Konsequenz ist 
die Auflösung des Gesetzesbegriffs.(lH) Nur 
der Focus auf die Bewertung der Richtigkeit 
einer Entscheidung hat sich ein wenig ver
schoben. Nicht mehr der - scheinbar unpoli
tische - andere Richter, sondern die konkre
te nationalsozialistische Volksordnung wird 
zum Kriterium. Der Richter wird durch das 
Kollektiv des Volks ersetzt. Richtig ist nun, 
was der konkreten Volksordnung gerecht 
wird, womit die konkrete Maßnahme auch 
schon legitimiert ist. Das Individuum des 
einzelnen Richters wird in die Ordnung in
korporiert und dadurch "mit Bedeutung und 
einer übersteigerten Realität aufgeladen. 
Umgekehrt wird das Kollektiv dabei verein
heitlicht." (19) 

Die Idee der Volksordnung bedarf, um 
endgültig wirksam werden zu können, nun 
noch eines Symbols in Form ihres Repräsen
tanten. Das ist Hitler, der Führer(Z<'" der an 
die Stelle des empirischen Typus des ande
ren Richters tritt(2l) und der folgerichtig "im 
Augenblick der Gefahr kraft seines Führer
tums als oberster Gerichtsherr unmittelbar 
Recht schafft." (22) ,,[Die Tat des Führers] 
untersteht nicht der Justiz, sondern war 
selbst höchste Justiz. Es [die Röhm-Morde, 
N.F.] war nicht die Aktion eines republika
nischen Diktators, der in einem rechtsleeren 
Raum, während das Gesetz für einen Augen
blick die Augen schließt, vollendete Tatsa
chen schafft, damit dann, auf dem so ge
schaffenen Boden der neuen Tatsachen, die 
Fiktionen der lückenlosen Legalität wieder 
Platz greifen können. Das Richtertum des 
Führers entspringt derselben Rechtsquelle, 
der alles Recht jedes Volkes entspringt [ ... ] 
Alles Recht stammt aus dem Lebensrecht 
des Volkes. Jedes staatliche Gesetz, jedes 
richterliche Urteil enthält nur so viel Recht, 
als ihm aus dieser Quelle zufließt. Das übri-

(18) Ingeborg Maus, Zur "Zäsur" VOll 1933 in der 
Theorie Gar! Schmitts, in: eadem, Rechtstheorie und 
Politische Theorie im Industriekapitalismtls ( M iillchell 
1986), S. 93-110, hier: S 101. 

(19) Martill Michael Roß, "Die staat gründende Tat"
Alfred Baeumler und die Politisierzmg der Ästhetik, ill: 
lIse Korotin (Hrsg.), "Die besten Geister der Nation". 
Phifosophie und Nationalsozialismus (Wien 1994), S. 
66-86, hier: S. 69. 

(20) Roß, aaO (Anm. 19), hier: S 69. 

(21) So formttliert Reichsmillister Ha1ls Frank im Jahr 
1940, in: idem, Die Technik des Staates (Ber!ill 1942), 

S. 15/: "Der kategorische Imperativ des Handel1ls im 
Drittm Reich lautet: Ha1ldle so, daß der Führer, wenn 
er V01l deinem Handeln Kmntnis hätte, dieses H tlIldeln 
billigen würde. Wenn dieser Grundsatz bis i1l die let1lttll 
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ge ist kein Recht, sondern ein ,positives 
Zwangsnormengeflecht', dessen ein ge
schickter Verbrecher spottet. "(231 

Ein derart entfesselter Rechtsbegriff(2.1 
macht natürlich auch vor dem Strafrecht 
nicht mehr halt, denn: "Heute wird jeder 
den Satz ,Kein Verbrechen ohne Strafe', 
nullum crimen sine poena, gegenüber dem 
Satz ,Keine Strafe ohne Gesetz', nulla poena 
sine lege, als die höhere und stärkere 
Rechtswahrheit empfinden und den Geset
zesbegriff in ,Keine Strafe ohne Gesetz' ent
sprechend auslegen" (251, zumal" [a]uch der 
Sinn bisher bestimmter Worte sich dadurch 
ändern [kann], daß die Grundlage eines 
Rechtssystems sich im ganzen erneuert 
hat." (26), weshalb die Straflosigkeit wegen 
Fehlens eines Straf tatbestands eine "juristi
sche Unmöglichkeit" (27) istY" Schmitt er
kennt die Problemtik des Gesetzesbin
dungspostulats im Strafrecht sehr genau, 

Ausstrahlullgell unseres staatlichen Wirkms befolgt wird, 
dann ist die weltanschauliche Einheitlichkeit der Betreu
ung unseres staatlichen Gemeinschaftslebens verwirk
licht, " 
(22) Garl Schmitt, Der Fiihrerschiitztdas Recht. Zur 
Reichstagsrede Adolf Hit/ers vom ]3, Juli 1934, in: 
idem, Positionen /md Begriffe. Im Kampf mit Weimar 
- Genf- Versailles 1923-1939 (Hamburg 1939), S. 
199-203, hier: S. 200. 

(23) ebd., S. 200/ 

(24) Vgl auch Helmut Nicolai, Die rassegesetdiche 
Recht.rlehre ( Niinchen 1932), S. 38/: "Das Gesef'1l ist 
bestimmt, dem Richer die Aufgabe der Rechtsfindung zu 
erleichten! [!}. " 
(25) Garl Slhmitt, Der Weg des deut.rlhel/ Juristen, in: 
Deutsche Jllristtll-Zeitltng 1934, S. 692-698, hier: 
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wenn er schreibt.: "Denn wenn es gelingt, 
die Herrschaft eines ausschließlich auf dem 
einen vergangenen Gesetzeswillen gerichte
ten Gesetzespositivismus im Strafrecht zu 
brechen, ist der Weg für eine lebendigere 
Rechtspraxis auch auf allen anderen Gebie
ten freigelegt." (29) Daß dies gel ungen ist, ist 
bekannt. 

Ulrich Huber will in seiner Rezension der 
Neuauflage von GuU unter anderem folgen
de Einsicht der Untersuchung Carl Schmitts 
aus dem Jahre 1912 feshalten: ,,[D]ie kriti
sche Feststellung, daß Interpretation und 
Subsumption keine Gewähr für die Richtig
keit einer Entscheidung bieten. "(30) 

Carl Schmitt ist seit zehn Jahren tot. 

Mag. Nikolaus Forgo arbeitet als Universitätsassi
stent am Institut für Römisches Recht und Antike 
Rechtsgeschichte der Universität Wien. 

S93, 

(26) ebd., S 694. 

(27) ebd., S. 694. 

(28) Daß die Vorstellllng Schmitts vom "Konkreten 
Ordnllngs- und Gestaltungsdenkm" von einem tlIzde
ren prominentet/ Rechtstheoretiker, nämlüh Kar! La
renz, explizit iibertlOmmeti wurde, um lInter anderem 
zu begründen, daß die Billdung des Richters a1l das 
Gesetz dann aufzuheben sei, wenn sie "zu einem vom 
Standpunkt der vOikischen Gesamtordnung aus 
schlechthin unerträglichen Ergebnis jiillrt", sei hier lIur 
erwähnt. Vgl. dazu Kar! Larmz, Über Gegellstand 
tmd Nethode des VOikischen Rechtsdenkens (Berlill 
1938), hier: S 25. 

(29) Schmitt, Der Weg, aaO (A1I111. 25), hier: S. 694. 

(30) NJW 1969, S. 2188/, hin:' S. 2189, 
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ZUR INSZENIERUNG GROßKOALITIONÄRER FREMDENPOLITIK 

In bester 
Gesellschaft 

Mehr noch als die 
konkreten Aktivitäten 
staatlicher Organe hat das 
Zusammenspiel von 
vorbereitender Präsen
tation, nachvollziehender 
Tat und beschwichtigender 
Kommentierung groß
koalitionärer Fremden
politik das politische 
Klima dieser Republik 
auf Dauer verändert. 

Unter den abgefeimten Praktikern von heute hat 
die Lüge längst ihre ehrliche Funktion verloren, 
fiber Reales zu täuschen. Keiner glaubt keinem, al
le wissen Bescheid. Gelogen wird nur, um dem {m
dern zu verstehen zu geben, daß einem nichts (It/ 
ihm liegt, daß man seiner nicht bedatf, daß einem 
gleichgültig ist, was er über einen denkt. Die Li/ge, 
einmal ein liberales Mittel der Kommtmikatioft, 
ist heute zu einer der Techniken der Unvn:\"chämt
heit geworden, mit deren Hilfe jeder Einzelne die 
Kälte um sich verbreitet, in deren Schurz ergerlei
hen kann.'/) 

Nach einem bekannten Bonmot waren die 
Menschen, die durch die Lücken der Berli
ner Mauer strömten, die Kinder des Fernse
hens. Mittlerweile sollte klar geworden sein, 
daß die Auswirkungen eben dieser sich per
manent intensivierenden technologischcn 
und soziokulturellen Revolution auch west
europäische (Wohlfahrts)Staaten vor weitrei
chende Entscheidungen stellen wird. 

Ein (hypothetisches) Ganzes ist mögli
cherweise nur in seinen Teilen zu begreifen: 
globale Probleme werden regional erfahrbar, 
komplexe soziale Muster lassen sich exem
plarisch an lokalen politischen Reaktionen 
festmachen. 

Intensiver Wandel wird über eine Viel
zahl von "Freisetzungen" erlebt, auf die 
Menschen und Institutionen immer dann, 
wenn sie nicht (nur) als Chancen zu inter
pretieren sind, mit Verunsicherung und 
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Angst reagieren (müssen). Typischerweise 
geht der Verlust an "fraglosen", "naturge
setzlichen " Sicherheiten Hand in Hand mit 
dem an identitätsstiftender, kultureller Ori
entierung. 

Die politisch bislang überzeugendste 
Spiegelung dessen, was ich als zweite indu
strielle Revolution bezeichnen möchte, ist 
die strategische Neuausrichtung der (damali
gen) FPÖ hin zu einer kompromißlos rechts
populistischen und systemkritischen Par
tei/Bewegung. Sie ist zugleich die (bisher) 
kompromißloseste politische Wette auf die 
Sprengkraft jener möglicherweise säkularen 
Entwicklung. 

Eine Entscheidung, die schon bisher 
nicht ohne Wirkung blieb: Die Entpuppung 
der F hat wesentlich zur Gründung und Eta
blierung einer fünften (und möglicherweise 
bald einer sechsten) Parlaments partei und zu 
cinem breiten Kaleideskop strategischer 
Neuorientierungen im Umfeld der vormali
gen Großparteien beigetragen. Von ihrem 
Einfluß etwa auf die Asyl-, Fremden- und 
Sicherheitspolitik wissen die Vertreter aller 
verbliebenen Parteien in bewegten Worten 
zu berichten. 

Dennoch scheint mir, was hier in und 
mittlerweise auch zur Bewegung geriet, in 
~Cinen organisatorischen und politischen 
Spielräumen bis heute nur wenig ausge
leuchtet. Sowenig es den VertreterInnen 
diescr Bewegung zu verdenken ist, daß sie 
von den Rahmenbedinungen ihrer Wette 
nicht mehr als notwendig bzw. tunlich pu
blik machen, so sehr verwundert die Sprach
losigkeit ihrer politischen Gegner. 

Nicht, daß es an Ansätzen dazu mangelte 
(gerade das nicht), vielmehr verflachen Bil
der, Symbole und Sprachregelungen mit ein
drücklicher Regelmäßigkeit zu Stereotypen 
oder gleichsam rituell vorgebrachten For
meln. Stellvertretend sei hier nur an das 
großkoalitionäre Unternehmen "Abgren
zung", das längst zur (offenbar auch noch 
vergeblichen) "Ausgrenzung" mutierte, erin
nert. 

Eine Ursache ist wohl in dem Umstand 
zu suchen, daß die Dynamik des zugrunde
liegenden soziokulturellen Wandels häufig 
unterschätzt, Stabilität und Innovationskraft 
der bestehenden politischen Ordnung und 
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ihrer Institutionen dagegen tendentiell über
schätzt werden. Gerade die offensichtlich 
schwindende Integrations- und Innovations
fähigkeit etablierter Institutionen schafft je
ne Spielräume, in denen sich Kritik zu 
glaubwürdigen Gegenentwürfen verfestigen 
kann. 

Die wachsenden strukturellen Probleme 
der bestehenden Ordnung manifestieren 
sich nicht zuletzt in einer hohen Abnüt
zungsrate ihrer RepräsentantInnen. Auch 
hier spielt der Verlust an Kommunikations
und Integrationsfähigkeit eine entscheiden
de Rolle. Es wäre allerdings zu fragen, wie
weit der dramatische Verlust an Glaubwür
digkeit, mit dem sich RepräsentantInnen 
der nunmehr "alten" Ordnung konfrontiert 
sehen, über jenes Maß hinausgeht, das sich 
als notwendige Begleiterscheinung dynami
schen Wandels erklären läßt. 

Mit anderen Worten: welchen aktiven Bei
trag liefern die Repräsentantlnnen der zweiten 
Republik zu ihrer Demontage/!' Es bietet sich 
an, diese Frage im Kontext der Asyl- und 
Fremdenpolitik der letzten Jahre nachzuge
hen. Dies sei in drei Schritten versucht: 
• einige Bemerkungen zum Phänomenen 

sozialen und politischen Wandels. 
• einige persönliche Thesen zu Intention 

und Wirkung der großkoalitionären 
Asysl- und Fremdenpolitik. 

• Skizzen zu den langfristigen (Neben)Wir
kungen dieses Unternehmens. 

1. Sozialer und 
politischer Wandel 

Willst du den Weg des Himmels ergründen, so be
trachte die Wiederkehr der Jahreszeiten. Willst du 
den Weg der Erde ergründen, so finde heraus, 
welche Bäume auf ihr wachsen. Willst du den Weg 
der Menschen ergriinden, so laß sie haben, was sie 
wollen. Huainanzi (21 

Die sozialen Systemen immanente Dynamik 
ist ein unerschöpfliches Thema. Da es mir 
im folgenden um poltische Aspekte sozialen 
Wandels geht, kann ich mich auf drei in die
sem Kontext zentrale Aspekte beschränken 
(auch hier stellvertretend für eine Vielzahl 
möglicher Näherungen). 

1.1 Mobilisierung 

Der Begriff Mobilisierung ist deshalb von 
Interesse, weil er eine Brücke zwischen der 
Beschreibung des zugrundeliegenden sozia
len Phänomens und seinen politischen Im
plikationen schlägt. Unter Mobilisierung sei 
hier ein Prozeß verstanden, durch den "die 
alten sozialen, psychologischen und' politi-

(1) Theodor W. Adortlo, Minima Moralia, 21.Aufl. 
1993, S. 28. 
(2) Zitate aus: Thomas Cleary (Hrsg.), Das Tao der Po
litik (Hauinanzi), Boston 1991. 
(3) Kar! Deutsch, Sozial Mobilization and PoliticalDe
ve!opment, In: American Politcal Seiet/ce Revie'7Ji) 55 
(161), S. 493-514. 
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_______________________________________________________________________________ Desintegration 

sehen Loyalitäten und Bindungen aufgebro
chen werden", wodurch die Menschen "an
sprechbar für die Akzeptanz neuer Verhal
tensmuster werden" (3). 

In diesem Sinn ist "soziale Mobilisie
rung" ein elementares Muster sozialen 
Wandels. Andererseits kann der Begriff" 
auch das in Phasen raschen sozialen Wandels 
wichtigste strategische Ziel politscher Bewe
gungen und Parteien bezeichnen. 

Zunächst eine kurze Rekonstruktion je
nes Zyklus, der mir als (sozialwissenschaftli
cher) Zugang am zweckmäßigsten erscheint. 
Ausgangspunkt ist ein Zustand relativer In
tegration, charakterisiert durch ein hohes 
Maß an wechselseitiger Übereinstimmung 
• zwischen (Sub)Systemen von 

Normen, Rollen und statusre
levanten Determinanten von 
Gruppen und Individuen. 
(normative Dimension von In
tegration) 

• zwischen den jeweils internali
sierten Rollen, Erwartungen 
und Einstellungen bzw. diesen 
und dem normativen Rahmen 
andererseits. (psychosoziale 
Dimension von Integration) 

• zwischen dominanten Hypo
thesen und Erwartungen und 
Reaktionen der Umwelt. (ma
terielle Dimension von Inte
gration) 

Markante und dauerhafte 
Brüche und Verschiebungen in 
einer oder mehreren Dimensio
nen können als Hinweis auf ei
nen (2) Prozeß sozialer Desinte
gration interpretiert werden. Die 
Folge wird (3) eine (partielle) 
Entwurzelung und Freisetzung 
von Individuen und sozialen 
Gruppen sein. Die Reaktion auf 
diese Ent-Bindung ist vorerst (4) eine Form 
psychologische Mobilisierung (Rückzug, 
Auflösen von Bindungen) und in weiterer 
Folge möglicherweise die Besinnung auf (5) 
Formen "aktiver" Mobilisierung (dh. nach
haltigen Änderungen von Verhaltensmu
stern). 

1.2. Reintegration 

Der Zyklus schließt mit unterschiedlichen 
Formen der (6) (Re)Integration, die zugleich 
die politische Dimension des Begriffs an
schaulich werden lassen: Assimilation Hiurt 
über kleine Adaptionen im Gesamtsystem 
und weitreichende Anpassungen der mobili
sierten Gruppen. Reintegration über struk
turellen Wandel geht mit weitreichenden 
Veränderungen innerhalb gesellschaftlicher 
Strukturen einher, Reintegration durch De
mobilisierung geschieht über Repression. 

Damit sind grundlegende Integrations-

(4) Letlelis Kruse, Soziale Repräsemation des Mall lies 
in deralltäglichetl Rede, In: Uwe Flick (Hrsg.), Psyd/O-
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mechanismen moderner Gesellschaften an
gesprochen: Öffnung und reformatorische 
Dynamik, das Abfedern in der bestehenden 
institutionellen Ordnung oder Vergemein
schaftung über Repression sind jene drei 
Komponenten, die den policy mix politscher 
Strategien in Zeiten dynamischen gesell
schaftlichen Wandels prägen (müssen). 

1.3. Soziale Repräsentation 

Die politische Auseinandersetzung ist nicht 
zuletzt eine um ideologische Hegemonie, 
um die Plausibilität von Begriffen, Interpre
tationsmustern und -last but not least - um 
die Glaubwürdigkeit von Personen. In radi
kaler Verkürzung könnte man vielleicht von 

einer Auseinandersetzung um die (Re)For
mulierung und Etablierung "sozialer Reprä
sentationen" sprechen, jener "Wissens
form", über die "innerhalb einer Gesell
schaft oder Sprachgemeinschaft allgemeine 
Vorstellungen, Wissensbestände, Alltags
theorien (und) Interpretationssysteme zu be
stimmten Sachverhalten"(;) transportiert und 
konserviert werden. 

Weil "Selbsterfahrung nur in den von so
zialen Repräsentationen zur Verfügung ge
stellten Begriffen möglich" ist und wir daher 
"uns selbst und andere (nur) durch auf uns 
wirkende soziale Repräsentationen kennen
lernen"''', setzen (gemeinsame) soziale Re
priisentationen auch den mentalen Fähigkei
tell einer Gruppe bestimmte Grenzen. 

Formen und Folgen der Reformulierung 
der Asyl- und Fremdenpolitik durch die 
grof.le Koalition können in den Kategorien 
einer Auseinandersetzung um Formen der 

lo.~;,' rI",I" Soziall'll, S. 2,1/. 

(.1) f). OI',I"i!nl/ill/ & H.f? Ma('CIIs, Das Selbst als soziale 
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(De)Mobilisierung, (Re)Integration und die 
Verankerung sozialer Repräsentationen be
trachtet werden. Zuvor ist jedoch in einigen 
Stich worten die dieser Arbeit zugrundelie
gende Interpretation von Intention und Wir
kungsmechanismen der großkoalitionären 
Asyl- und Fremdenpolitik zu erläutern. 

2. Eine Strategie ••• 

Spirituelle Füherschaft ist die vortrefflichste Füh
rerschaft. Die nächstbeste besteht darin, es dm 
JI!J enschert zmmö"glich zu machm, Fehler zu bege
hert. An dritter Stelle kommt jme Führerschaft, 
die das Würdige belohnt und das Zerstärerische 
bestraft· 

Wohl auch in Hinblick auf die Erfahrungen 
mit dem Wiener Wahlkampf der (damaligen) 
FPÖ entschieden sich die RepräsentantIn
nen der (damals) großen Koalition offenbar 
für eine Option, die die Begrenzung rechts
staatlieher Prinzipien und Praktiken zugun
sten der Stabilisierung des (gesellschaftli
chen, aber auch politischen) status quo be
wußt in Kauf nahm. 

Schon die Ankündigungen und halbher
zigen Beschwichtigungen der stolzen Strate
gen kündigten ungeschminkt vom Kippen 
der bisherigen Ordnungsmuster. Die Ziel
setzung war erklärtermaßen eine doppelte: 
• Zuwanderung und Aufenthaltsbedingun

gen von BürgerInnen fremder Staaten zu 
reglementieren. 

• die Abwanderung von BürgerInnen zur 
(damaligen) FPÖ zu begrenzen. 

Die Drohung mit einem Erfolg der FPÖ 
fungierte als sprichwörtliche Rute im Fen
ster. Die Rechtfertigungsstrategien "Vorbeu
gung gegen Rechtsrutsch " und "Schutz für 
strukturell benachteiligte ÖsterreicherInn
nen" erlaubten das Abwälzen von Verant
wortung auf 
• den politischen Gegner, dessen Verhal

ten "es" erst notwendig machte, 
• MitbürgerInnen, deren vorweg- und 

weitgehend kritiklos hingenommene Re
aktion "es" vertretbar machte, 

• schließlich die Betroffenen selbst (deren 
bloße Existenz ja offenbar bereits desta
bilisierend wirkte). 

Die konkrete Umsetzung bedurfte, inso
weit sie über rein legistische Maßnahmen 
hinausging, einer ambivalenten medialen 
Choreographie. Im Zentrum stand das auf
dringlich inszenierte Rollenspiel zwischen 
einem beschwichtigenden "staatstragenden" 
Bundeskanzler, einem Innenminister als 
gemütlich-effizientem Biedermann und -
freiwillig oder nicht - einem Sektionschef 
"fürs Grobe". 

Dabei mußte (und sollte) das Rollenspiel 
zwischen Bundeskanzler, Innenminister, 
Sektionschef und Komparsen zum Prototyp 
für individuelle Verdrängungsstrategien wer
den. Die Möglichkeit, Befriedigung über 

RepräseJltatioll, lt!: Uwe Flick (Hrsg.), Psyd/Ologie des 
SozialelI, S. 160. 
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den harten Vollzug und persönliche Entla
stung entlang der Selbstinszenierung der 
verantwortlichen Politiker zu verbinden er
wies sich als vielleicht effizienteste Entla
stungsstrategie. 

Doch damit nicht genug: Im Lauf der 
Zeit schuf der mitleidlose, vielfach offenbar 
systematisch mißbräuchliche Vollzug((,) ein 
Umfeld, in dem sich buchstäblich niemand 
dem Wissen um die immanente Gewalt ent
ziehen konnte. Jenseits aller Inszenierungen 
gewöhnten sich Österreicherinnen und 
Österreicher an die aus eigener (mittelbarer) 
Erfahrung bekannten drastischen "Neben
wirkungen" der neuen, eben nicht nur er
klärtermaßen gewaltbereiteren Politik. 

Dies mag mit einem zweiten Effekt der 
differenzierten Inszenierung von Gewaltbe
reitschaft zusammenhängen: Das Zusam
menspiel von vorbereitender Präsentation, 
nachvollziehender Tat und beschwichtigen
der Kommentierung wurde auch als direkte 
Demonstration einer neuen Macht des 
Staatsapparats erlebt. Wie jede Manifestati
on repressiver politischer Macht lud auch 
diese zu persönlicher Regression, etwa in 
Form von Resignation und Apathie ein. 

Zur ursprünglich breiten Akzeptanz der 
Asyl- und Fremdenpolitik mag auch beige
tragen haben, daß 
• die dauernde Berufung auf krisenhafte 

Entwicklungen (sei es an der Grenze 
nach Ungarn, sei es im 15. Bezirk) und 
deren "Überwindung" ein systematisch 
überzeichnetes Bild von den Risken der 
Migration zeichnete, 

• die öffentliche politische Rücken
deckung auch für Übergriffe und 
Mißbrauch im Sicherheitsapparat ein Ge
fühl persönlicher Ohnmacht erzeugen 
mußte (und sollte), 

• die akzentuierte Verknüpfung einer Viel
zahl von Verunsicherungen (Arbeit, Woh
nen, Sicherheit) mit dem Thema Zuwan
derung zur "Einsicht in die Notwendig
keit" beitrug oder zumindest zum Fata
lismus verführte. 

Die Nationalratswahl ist geschlagen, über 
das Zwischenergebnis in der politischen und 
ideologischen Auseinandersetzung sind we
nig Worte zu verlieren. An Darstellungen 
der Folgen dieser Politik für direkt betroffe
ne Menschen mangelt es ebensowenig wie 
an Bemühungen, die schlimmsten Härten 
des Systems zu mildern. Selbst die Hoff
nung auf die Wiederherstellung rechtstaatli
cher Zustände ist noch nicht notwendiger
weise verloren zu geben. 

'13 . ... und die Folgen 

Gerade in Hinblick auf die weiteren Statio
nen der politschen Auseinandersetzung um 
Form, Gehalt und Ziel der aktuellen und zu 
erwartenden Mobilisierungen wären aller
dings einige Anmerkungen zu den längerfri
stigen Wirkungen des eingeschlagenen 
Weges anzubringen. Ich möchte mich dabei 
an den skizzierten Rahmen von Mobilisie
rung, Integration und soziale Repräsentatio
nen halten und muß aus Platzgründen auf 
eine systematischere Auseinandersetzung 
verzichten. 

3.1. Soziale Repräsentationen 

Wenn Menschen überhaupt von Regierenden beein
flußt werden, dann folgen sie dem, was die Regie
renden tun, nicht dem, was die Regierenden sagen. 

Die Reformulierung sozialer Repräsentatio
nen vollzog sich auf zwei Ebenen: bewußt 
neu (und negativ) interpretiert wurden Be-
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griffe wie Fremde, AusländerInnen usw. 
Hier muß ein Hinweis auf die damit in Kauf 
genommene und vielfach dokumentierte de
struktive Dynamik genügen. 

Die zweite Verschiebung betraf - teils 
gewollt, teils ungewollt - die sozialen Reprä
sentationen der VertreterInnen der neuen 
Politik sowie der Institutionen, die sie voll
zogen bzw. mittrugen. Es kann nicht ver
wundern, daß mit der Zeit vor allem die un
erwartete Skrupellosigkeit in Inszenierung, 
Umsetzung und Verteidigung der neuen Po
litik die Wahrnehmungen der AkteurInnen 
zu prägen begann - und dies durchaus in 
beide Richtungen. Ich kann hier nur drei für 
mich besonders interessante Punkte heraus
greifen: 

3.1.1. Demoralisierung: Verweigerte Solida
rität und verdrängte Menschlichkeit ge
genüber den Betroffenen sind eine be
wußte (wenn auch subjektiv vielleicht 
nur temporäre) Entscheidung gegen hu
manistische Traditionen. Die gegen alle 
Appelle durchgehaltene Entsolidarisie
rung führt zur dauerhaften Enttäuschung 
über den Stellenwert von Toleranz und 
Humanität in dieser Gesellschaft. 

3.1.2. Desintegration: Der drastisch vorge
lebte taktisch motivierte Verzicht auf mo
ralische Prinzipien nimmt den Repräsen
tanten der (ehemaligen) Volksparteien 
das wichtigste Integrationsinstrumentari
um innerhalb des jeweiligen politischen 
Spektrums. Warum aber sollen einzelne 
Interessensgruppen bzw. Personen bei 
taktischem Bedarf nicht nach denselben 
menschenverachtenden Prinzipien han
deln? 

3.1.3. Enthumanisierung: Der andauernde 
Mißbrauch von Begriffen, Wendungen 
und Argumentationen, die mit humanisti
schen Positionen verknüpft sind, bewirkt 
ihre schleichende Um- und damit Ent
wertung. Gerade die gewollte Hohlheit 
großkoalitionärer Beschwichtigungen 
gerät unversehens zur Hohlheit jeglicher 
humanistisch inspirierter Argumentation. 

Typischerweise wird die Diskussion in 
Randbereiche und Positionen abgedrängt, 
die bereits eine vorweggenommene Aner
kennung des status quo oder auch eine stille 
Komplizenschaft zu suggerieren scheinen. In 
diesem Klima kann in einer Erregung über 
bewußte Manipulationen auch die stille Ein
sicht in deren Notwendigkeit vermutet wer
den. In der mahnenden Erinnerung kann et
was hilflos Nostalgisches, in der Auseinan
dersetzung mit konkreten Mißständen etwas 
Naives, in der Einforderung elementarer 
(Menschen)Rechte etwas Resignatives un
hintergeh bar mitschwingen. 

Die Akzentverschiebungen in den sozia
len Repräsentationen zentraler Personen 
und Institutionen müssen in vielfacher Form 
deren Integrations- und (im Falle konstruk
tiver Intentionen) Kommunikationsfahigkeit 

(6) vgl. etwa die aktuelle Studie des UNHCR. 
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beeinträchtigen. Der Weg zu weiteren Pola
risierungen scheint vorgezeichnet. 

3.2. Reintegration 

Strenge Gesetze und harte Strafen sind nicht das 
Werk wahrhaft herrschender Könige. 

Implementation und Stabilisierung des skiz
zierten Systems verlangten (und verlangen) 
drastische Interventionen in das demokrati
sche Gefüge der nunmehr alten (noch: zwei
ten) Republik. Bei aller partieller Transpa
renz erfordert schon die Aufrechterhaltung 
des Systems den systematischen Rückgriff 
auf Mittel der Täuschung, Verleugnung und 
- wo möglich - der Repression. 

Für viele Menschen ist damit im poli
tisch-administrativen System die beängsti
gende Konfrontation mit Instrumenten und 
Mechanismen einer derartigen Kampagne 
verbunden. Eine nicht zu unterschätzende 
Zahl wird in persönliche moralische Konflik
te getrieben, andere müssen zumindest mit 
dem Wissen um das Vorgehen von Behörden 
und PolitkerInnen leben. ' 

Die Verarbeitung dieser individuell nicht 
lösbaren Konflikte kann z.B. über persönli
che Regression (Unterwerfung unter und 
Anlehnung an die Obrigkeit), Verdrängung 
oder Leugnung (mit intensiver Anlehnung 
an die herrschende Ideologie) erfolgen. Es 
ist allerdings schwer vorstellbar, auch bei 
weitgehender" Reparatur" des Anlaßfalles 
wieder zum status quo ante zurückzukehren. 

Damit geht eine Akzentverschiebung 
staatlicher Integrationsmechanismen einher: 
offene, reformorientierte Mechanismen wer
den zunehmend durch strukturkonservieren
de und zumindest partiell durch klar an Re
pression orientierte Verhaltensmuster ab
gelöst. Hier muß der Verweis etwa auf das 
Verhalten des Innenminister(ium)s gegen
über Parlament, Regierung und Partei oder 
die veränderte Rolle von Polizei und Gerich
ten im Vollzug des Asyl- und Fremdenrechts 
genügen. 

Das Verblassen des Kontexts, innerhalb 
dessen humanistische Positionen überhaupt 
formulierbar sind, schwächt dabei schon vor
ab die Position demokratischer, pluralisti
schen Werten verpflichteter Politikerlnnen 
und Institutionen. 

3.3. Mobilisierung 

... Dies heißt sich in der Formlosigkeit verbergen. 
Wer kiinnte M eisterschajt über die Form erlangen, 
der sich nicht in der Formlosigkeit zu verbergen 
wüßte/' 

Die vermutlich interessantesten Auswirkun
gen werden Design und Vollzug des Asyl
und Fremdenrechts allerdings auf die Mög
lichkeiten und Instrumente der politischen 
Mobilisierung in dieser Gesellschaft haben. 
Die unhintergehbare Neuerung liegt nicht 
so sehr in der Repression an sich (es gibt ver
mutlich in turbulenten politischen Zeiten 
keine Königswege), sondern in Stil und Ge
halt der sorgsam inszenierten Präsentation. 
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_______________ Desintegration 

Der bewußte ({iiel,!,.!'iIT auf Formen der 
Vergemeinschaftllll,l'" dl'l Illtegration über 
Freund-Feind SchclIlala 1IIId welln nötig
Repression, der Appell :111 cill nationales 
,,\Vir" in AbgrenzlIlll', 111 .11'11 "allderen", all 
das ist nicht etwa Polilik dt'r F lind anderer 
Bewegungen im lillkl'll IllId rechten politi
schen Spektrum (das lIal i!dich auch), son
dern Teil der medialeIl l'I:lS('lltatioll von In
nenminister und Blllllksk:lll/kr dieser Re
publik. Dabei wird CiIH' I',all/l' (;esellsehaft 
als Geisel genomllll'll: NIl'llialid kann und 
darf sich der Veranlll'olll'lll: J'ilr das elltzie
hen, was in enrw:ilTIII'II<!v1 :\ul'ril'lltigkeit zu
gleich angekiindii!,1 1111.1 1,<'\"lti"lIigt wurde 
und wird. Der VerSII"1t ('iIH'r Vl'I'gemein
schaftung über das 1':11('111'."11 I()II kollektiver 
Schuld mag glll 1~1'llll'illl 1111.1 I'ill Zcichen 
allgemeiner CrI)(')I', >I ,l<-I ()I'I', 111 "illell1 be
stimmten I\IOIIICIII "'111,.11<' 1'1111',"11 hleihen 
jedoch davon 11111)('1111111 

Denn die s()kl"'I,1I1 1,,,11, kill 1('11(' Ver
antwortung 11il'>I SI,II /\\<11<11 .... 1111'111 allfdie 
damit direkl 1'('lklllll>l111l 1'''1111<'11 sla:lrli
ehen Ilandclll" 1)("'( 11I,lId" 11, ',I(' .. l'itlid\t 
wohl auch h(')('II', 111.11111, ',I, 1111.1 \ 111 :tIlcm 
auch zukiinl'lil',(' 1'''"11'" (!lI 11I',)Lldikalcr 
politseher ;\kli\II;II"1I 1111 I IlIkld .11'1 I:rcill
denpolitik lIIil CIII 
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Der rasche Alterungsprozeß einer ganzen 
Politikergeneration kann ebensowenig ver
wundern wie ihre (moralische und prakti
sche) Hilflosigkeit gegenüber etwa dem 
hemmungslosen Nepotismus ihrer Funk
tionäre. Bedenklicher stimmt vielleicht die 
Frage, wieweit die nun einmal erprobten In
strumente auch direkt zum Erhalt politischer 
Macht eingesetzt werden. 

Unberührt von moralischen Skrupeln 
und Rücksichtnahmen auf die Bedingungen 
der Möglichkeit demokratischer Ordnungen 
wären zweifellos auch populistische Bewe
gungen. Ihre RepräsentantInnen könnten 
sich sowohl über die quasi offizielle Sanktio
nierung ihrer ureigenen Instrumente zur 
Mobilisierung und Integration wie auch über 
einen von außen vielleicht überraschenden 
Zuwachs an Glaubwürdigkeit freuen. 

Schon ist es denkbar, daß die Stabilisie
rung der Reste einer demokratischen Ord
nung bald nur mehr unter Rückgriff auf das 
Instrumentarium latent autoritärer Bewe
gungen auf beiden Seiten des politischen 
Spektrums vorstellbar erscheinen wird ... 

Manfred Leitgeb studiert Sozialwissenschaften an der 
Universität Wien. 
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16.990,-
5.998,-
14.198,-
31.499,-

2.790,-
3.898,-
2.598,-
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3.999,-
3.998,-
6.980,-
7.980,-

12.990,-

Grafikkarten & Controllerkarten auf Anfrage 
486-66 OX2/66, 4 MB, 200 MB HO, VGA Monochrom 
486-66 OX2/66, 4 MB, 340 MB HO, 3,5" LW, Color Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Auf pe 1 Jahr Garantie. 

433 Seiten, br. ÖS 478,-
433 Seiten, geb. öS 558,-

404 S~iten, br. öS 348,-
404 Seiten, geb. öS 528,-
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Modellversuch Ill .. E 
Tiiter·Opfer·Ausgleich 

Mit dem seit 1.1.1992 durchgeführten Mo
dellversuch des Außergerichtlichen Tataus
gleichs im Erwachsenenstrafrecht (ATA-E)(I) 
- im Jugendgerichtsgesetz (JGG) seit 1989 
geregelt (ATA-J) - wurden Wege eines Tä
ter-Opfer-Ausgleichs, einer Konfliktregelung 
gefunden. Schon 1987 wurde der § 42 StGB, 
wonach Straftaten, die mit nicht mehr als ei
nem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind, nicht 
strafbar sind, wenn die Schuld des Täters 
gering ist, die Tat nur unbedeutende Folgen 
nach sich gezogen hat und die Bestrafung 
weder spezial- noch general präventiv gebo
ten ist, dahingehend novelliert, daß er als In
strument verwendet werden kann, Strafe 
durch Wiedergutmachung zu ersetzen. § 42 
StGB kann nun für ATA-E angewendet wer
den, wenn die Straftaten mit nicht mehr als 
3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind und die 
Tat vor allem " (. . .}zmbedeutsame Folgen nach 
sith gezogen hat ode7~ sofem sich der Täter zumin
dest emstlith darum bemiiht hat, die Folgen der 
Tat im wesentlichen beseitigt, gutgematht oder 
sonst ausgeglichen W07y!m sind (. .. )". Mit Hilfe 
dieser gesetzlichen" Krücke" wurde dann 
1992 in Zusammenarbeit von Justizminister, 
SozialarbeiterInnen der Bewährungshilfe, 
RichterInnen und StaatsanwältInnen das 
Projekt gestartet: Liegt eine konfliktrege
lungstaugliche Tat vor, weist sie also gemäß 
§ 42 StGB mangelnde Strafwürdigkeit auf, 
wird (ähnlich den betreffenden Bestimmun
gen des JGG) von der Staatsanwaltschaft ein 
Tatausgleich initiiert und zwischen Schädi
gerIn und Geschädigtem/r (AnwältInnen) in 
Zusammenarbeit mit SozialarbeiterInnen ein 
Ausgleich gesucht. Wird ein solcher gefun
den, wird das Strafverfahren eingestellt. 

In der Publikation des Instituts für 
Rechts- und Kriminalsoziologie wird vor al
lem über den Modellversuch ATA-E, seine 
Anwendbarkeit und Tauglichkeit resumiert, 
es werden aber auch auf konstruktive Weise 
Möglichkeiten für eine Erweiterung des 
ATA-E dargestellt, Entwicklungen des poli
tischen Hintergrunds und des (vor allem ma
teriellen) Strafrechts analysiert und das - was 
dieses Buch so interessant macht - sowohl 
von PraktikerInnen, also RichterInnen, An-
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wältInnen und Soziologlnnen, als auch von 
Theoretiker Innen. 

"Das Strafrecht beansprucht - nur auf detl er
sten Blick - Sthtttzfunktiollen gegmiiber,je nach 
Sprachgebrauch, "elementaren Werten des Ge
meinsthaftslebetls" oder " Rechtsgiitem ". Der 
Schutz greift bei der realm Verlet-;wng solcher 
Werte oder Gilter ein, meint aber in Wirklichkeit 
die dahinterstehende Normverletzzmg, während 
die Giiterverlet-zung selbst Ilur deretl Materialisie
rung ist. Auch die etwa beabsichtigte Prävention 
gilt oft nicht der Vermeidung von Giiter-, sondem 
von Normverletzzmgen (Jakobs 1983, S7), wo
von die Güterdanll profitieren (könnetl)." (Klaus 
Sessar) 

(1) "Kollflikte rege/li statt strafm", A. Pawlo·wski 11. B. 

Glaeset; JURID1KUJI;f 2/94, S10/ 

Barbora Steiner 

Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie '94, Aus
weg aus dem Strafrecht - der Außergerichtliche Tat
ausgleich, Nomos VerlagsGmbH, Baden-Baden 1994 

Neue Rechtsdatenbank 

Seit Februar 1995 ist die Arge Daten -
Österreichische Gesellschaft für Daten
schutz über das Internet erreichbar. Auf dem 
Server der Arge Daten sind Informationen 
zu Datenschutz, Datensicherheit, Telekom
munikation und vergleichbaren Themen
kreisen verfügbar. 

Neben der Zeitschrift dcr Arge Daten 
("Datenschutz und Informationsrecht"), der 
Bibliothek der Arge Daten und allen Stel
lungnahmen der Arge Daten zu Gesetzes
entwürfen im Rahmen des Begutachtungs
verfahrens wird auch eine Rcchtsdatenbank 
angeboten. Derzeit sind in der Rechtsdaten
bank das österreichische Datenschutzgesetz 
in allen Versionen und der gemeinsame 
Standpunkt der EU-Richtlinie zum Daten
schutz enthalten. An der Erfassung weiterer 
Rechtsvorschriften, etwa des Fernmeldege
setzes, des Auskunftspflichtgesetzes und der 
Datenschutzbestimmungen des Sicherheits
polizeigesetzes, wird gearbeitet. 

Die Gesetze werden paragraphenweise 
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abgespeichert. Ist in einer Bestimmung ein 
anderer Paragraph erwähnt, der ebenfalls in 
der Datenbank gespeichert ist, so gelangt 
man zu diesem Paragraphen, indem man 
einfach die Stelle anklickt, an der er erwähnt 
wird. Ebenso leicht kann man von einem Pa
ragraphen aus zum nächsten oder vorigen 
Paragraphen gelangen. Existieren von einer 
Bestimmung verschiedene Versionen, so 
sind auch diese abrufbar. Am Fuß jedes Pa
ragraphen wird angezeigt, welche Novelle 
welche Teile des Paragraphen geändert hat. 
Klickt man an diese Stelle, so erhält man In
formationen über diese Novelle (etwa Über
gangsbestimmungen, Inkrafttreten und die 
Nummern der "Materialien "). Außerdem 
kann man in allen Datenbanken auch um
fangreiche Suchen durchführen und sich so 
z. B. alle Paragraphen anzeigen lassen, die 
ein bestimmtes WOrt enthalten. 

Die Internet-Adressen der Arge Daten lauten 
http://www.ad.or.at(WorldWideWeb)bzw.pri
vacy@email.ad.or.at (Email). Wer keinen Internet
Zugang hat, kann sich an die Arge Daten, Sautergas
se 20, 1170 Wien, Tel. 0222/4897893-0 bzw. Fax: 
0222/4897893-10 wenden. 

Menschenrecht 
auf ROM 

Programmiertes Lernen und pädagogisches 
Spielen: Amnesty Interactive, entwickelt 
von "ehrenamtlichen" Künstlern und Pro
grammierern, will in die US-amerikanischen 
Schulen bringen, was die Entwickler dieser 
Software als "one of the most important issu
es facing humankind" bezeichnen. Das heh
re Produkt versucht, der UNO-Menschen
rechtsdeklaration (Universal declaration of 
human rights) und den Aktivitäten von Am
nesty International den Weg zu ebnen in die 
Herzen und Hirne US-amerikanischer Kids. 

Um das zu erreichen verwendet man alle 
Mittel, die uns von CD-ROMs bekannt sind: 
farbenfrohe Bilder chinesischer Schulkinder 
und thailändischer Reisbauern, unterlegt mit 
Trommelmusik und Maschinengewehrsal
ven, animierte Clips und Video-Interviews 
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usw. Um dem didaktischen Anspruch genü
ge zu tun, gibt es zusätzlich Lebensläufe 
ausgesuchter Häftlinge und statistische Da
ten aus den sogenannten Entwicklungslän
dern (Gambia - Lebenserwartung: 47 Jahre). 

So wie jedes Lehrmittel sollte Amnesty 
Interactive unter fachkundiger Anleitung 
seinen Zielen wenigstens nahe kommen 
können, hoffen Kritiker in den Staaten. 
Möglicherweise kann es engagierten Erzie
hern gelingen, mit Hilfe der satten optischen 
und akkustischen Effekte das zu transportie
ren, was mit Begriffen wie "human family" 
und "barbarous acts" auf dem intellektuel
len und geschmacklichen Niveau vorweih
nachtlicher Charity-Veranstaltungen abge
handelt wird. Das Produkt paßt mit seinen 
"rich visuals" und dem "great soundtrack" in 
die mittlerweile lange Reihe von mit Kunst
worten wie "Infomercial" oder "Edutain
ment" bezeichneten Artgenossen und fügt 
sich unauffällig ins CD-Regal zwischen Sega 
Joypolis und PC-Karaoke Classic Oldies. 

Klaus Richter 

Amnesty Interactive, zurzeit nur erhältlich in den USA 
bei The Voyager Company, Tel. +1 (212) 431 5199, 
Preis ca. US$ 10,-

Das Asylgesetz 1991 

Das Buch "Das Asylgesetz 1991" soll ein 
Beitrag zum österreichischen Asylrecht aus 
rechtswissenschaftlicher Sicht sein. Es wird 
speziell auf verfassungsrechtliche, verfah
rensrechtliche und völkerrechtliche Aspekte 
des Asylrechts eingegangen. Der erste Teil 
des Buches behandelt die Grundlagen des 
Asylrechts, insbesondere auch die histori
sche Entwicklung. Der zweite Teil beschäf
tigt sich mit den wichtigsten Aspekten des 
materiellen Asylrechts, also dem Flücht
lingsbegriff, dem Asylbegriff und den Aus
schluß- und Verlusttatbeständen. Der dritte 
Teil schließlich hat das Asylverfahrensrecht 
zum Inhalt. 

Die historische Entwicklung des Asyl
rechts wird im Buch eher stidiwortartig ab
gehandelt. Es werden sozusagen nur die 
Meilensteine herausgegriffen. Der/die histo-
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risch interessierte LeserIn kann sich über 
die Literaturangaben zu einem !listorisehen 
Gesamtbild des Asylrechts hinüberhanteln. 
Dennoch soll nicht unerwähnt bleiben, daß 
teilweise die Historie so lapidar abgehandelt 
wird, daß der/dem geneigten LeserIn offene 
Fragen nicht erspart bleiben. Die Rechts
grundlagen des geltenden Asylrechts hinge
gen werden sehr genau dargelegt und lassen 
keine Wünsche offen. Bemerkenswert ist 
die Feststellung Rohrböcks, daß das AsylG 
1991 als Querschnittsmaterie keine eindeuti
ge kompetenzrechtliche Grundlage hat. 

Zum zweiten Teil, also der Beschäfti
gung mit dem materiellen Asylrecht, ist 
gleich zu Beginn die abweichende Meinung 
zur herrschenden Lehre bezüglich des mate
riellen Flüchtlingsbegriffs auffällig. Der Au
tor geht von einer wohltuend anderen Sicht 
des Tatbestandmerkmals "begründete 
Furcht" aus, nämlich von einer objektiven, 
und begründet dies mit dem Schutzzweck 
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), 
die auch Personen schützen will, die aus 
welchem Grunde auch immer nicht fähig 
sind, so etwas wie Furcht zu entwickeln. 

Bezüglich des Tatbestandsmerkmals Ver
folgungsgefahr ist die Ansicht Rohrböcks be
merkenswert, daß er den Verfolgerstaat mit 
einem Maß-Staat vergleicht. Fällt die Analy
se negativ aus, liegt ein Indiz für eine Verfol
gungsgefahr vor. Der Autor ist auch der 
wohlbegründeten Meinung, daß ein Verfol
gerstaat nicht selbst Verfolgungshandlungen 
gesetzt haben muß, sondern schon die Un
terlassung von Schutzpflichten, die sich wie
derum aus einem Vergleich mit einem Maß
Staat ergeben, für die Qualifikation als Ver
folgerstaat ausreicht. Auch plädiert Rohr
böck für eine liberale Ansicht bezüglich der 
betreffenden Schutzgüter. Nicht nur Leben 
und Freiheit sollen dies sein, sondern das 
Schutzgütersystem muß generell offen sein. 
Ein beschränktes Schutzgütersystem könnte 
sehr leicht den Schutzzwecken der GFK wi
dersprechen. 
:~i; 

Bezüglich des Verfolgerstaates sei noch 
angemerkt, daß gewisse Eingriffe in die 
Sphäre der vermeintlichen Verfolgten zuläs
sig sind. Ob diese Eingfiffe zulässig sind, 
wird wiederum mit einem Vergleich mit ei
nem Maß-Staat eruiert. 

Interessant ist auch die Behandlung der 
Frage, wann der Tatbestand der Verfolgung 
vorliegen muß. Rohrböcks Ansicht, dies solle 
der Zeitpunkt der Bescheiderlassung sein, 
scheint mir die begründetste. Weiters ist auf 
die Feststellung hinzuweisen, daß das Tat
bestandselement "Furcht vor Verfolgung" 
nicht in Konnex mit der Ausreise bzw. der 
Flucht gebracht werden darf, sondern nur 
mit dem "Außeriandesbefinden". Ob der 
Flüchtling bei seiner Ausreise aus dem Ver
folgerstaat Furcht vor Verfolgung gehabt hat, 
ist also irrelevant. 

Betont werden muß außerdem, daß es für 
die Flüchtlingseigenschaft egal ist, ob sich 
die betreffende Person im Feststellungszeit
punkt legal oder illegal im In- oder Ausland 
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befindet, oder ob sie legal oder illegal einge
reist ist. 

Bezüglich der Auffassung, das Asylgesetz 
gewähre ein subjektives Recht auf Bezug 
von Integrationshilfe, ist zu bemerken, daß 
die Beweisführung hiezu plausibel erscheint. 

Der dritte Teil des Buches, nämlich das 
Aslyverfahren, ist vor allem für die in der 
Praxis Tätigen eine wertvolle Hilfe, zumal 
bis dato dieser Bereich publizistisch unter
belichtet war. Matthias Blume 

Josef Rohrböck, Das Asylgesetz 1991, Völkerrechtli
che, verfassungsrechtliche und verfahrensrechtliche 
Probleme, Orac Verlag, Wien 1994. 

Feministische 
Wissenschaft 

In der vom Wissenschaftsministerium her
ausgegebenen Reihe "Materialien zur För
derung von Frauen in der Wissenschaft" ist 
nun der dritte Band "Von den Bemühungen 
der Frauen in der Wissenschaft Fuß zu fas
sen" erschienen. Die Aufsätze, von Wissen
schafterinnen aus den verschiedesten Berei
chen verfaßt, beschäftigen sich mit den 
Maßnahmen zur Förderung von Frauen in 
der Wissenschaft sowie mit Initiativen von 
Frauen an den österreichischen Universitä
ten - inter- als auch inneruniversitär: femini
stische Philosophie, Frauengruppen an Insti
tuten, Frauenforschung an den Universitä
ten, für und durch das Wissenschaftsministe
rium etc. Die teilwiese etwas bunte Zusam
menstellung gibt einen umfassenden 
Überblick über die Schwierigkeiten, Ausein
andersetzungen und Aktivitäten jener öster
reichischen Wissenschafterinnen, die in den 
vom Staat vorgegebenen Ausbildungs- und 
Forschungsstätten tätig sind - als Studentin
nen, Professorinnen oder Forscherinnen. 

Barbara Steiner 

Von den Bemühungen der Frauen in der Wissenschaft 
Fuß zu fassen, aus der Reihe "Materialien zur Förde
rung von Frauen in der Wissenschaft", Gertrud Sei
ser jEva Knollmayer (Hg.), Bundesministeriumfürc 
Wissenschaft und Forschung, Wien 1994. 
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Verein Tiroler Juristinnen 
Leopoldstraße 31 a 

6020 Innsbruck 

gericht als "Mentorin
nengruppe" tätig war, 
um Frauen Unterstüt
zung bei der SteIlen
suche, im Fortkom
men und in der Fort
bildung zu bieten. 

Die Ziele des Ver
eins Tiroler J uristin-
nen sind jedoch darü

ber hinausgehend. Einerseits 
geht es sehr wohl darum, ein be
rufsspezifisches Netzwerk für 
Frauen zu schaffen, da Frauen 
in dieser männlich dominierten 
Berufssparte unterrepräsentiert 
sind und nicht auf sie unterstüt
zende Organisationen und Be
ziehungen zurückgreifen kön
nen. Durch das vermehrte Vor-

Wide,den 
status ,uo 
D er Verein setzt sich aus Ju

ristinnen, die in den ver
schiedensten Bereichen tätig 
sind oder noch studieren, zusam
men und hat derzeit 60 Mitglie
der. Entwickelt hat sich der Ver
ein aus einer Frauengruppe, die 
am Tiroler Landes- und Bezirks-

dringen von Frauen soll ein Ein
fluß auf Lehre, Gesetzgebung 
und Rechtsprechung erzielt wer
den. Die patriarchalen und frau
enfeindlichen Anwendungen 
und Inhalte von Recht sollen so 
zurückgedrängt werden. 

Andererseits bietet der Ver-

ein auch Seminare zu frauenspe
zifischen Rechtsfragen an, wie 
zum Beispiel "Straf- und zivil
rechtliche Möglichkeiten bei 
Gewaltanwendung", "Die Frau 
im Arbeitsrecht", "Ehe, Schei
dung, Unterhalt", "Bürg
schaftsübernahme durch (Ehe-) 
Frauen" usw. 

Aber auch theoretische The
men werden in Seminaren be
handelt, zum Beispiel die gesell
schaftspolitischen Auswirkun
gen von Gleichstellungspolitik 
unter dem Blickwinkel eines 
feministisch-theoretischen An
satzes, oder Aspekte zu einem 
feministischen Frauenrecht un
ter Einbeziehung der Frauen
rechtsgeschichte und verschie
dener rechtsphilosphischer 
Theorien. 

Die herrschende Rechtsord
nung orientiert sich an männli
chen Lebensmustern und Be
dürfnissen. Daher übergeht bei
spielsweise auch die Gleichstel
lungspolitik die unterschiedli
chen Lebenssituationen von 
Frauen und Männern, wodurch 
der Status quo bestehender Ge
schlechter- bzw. Herrschaftsver
hältnisse zementiert und fortge
setzt wird. Durch die spezifische 
Form der Abstraktion, dem Ab
sehen von sozialen Bedingun
gen, Abhängigkeitsverhältnis
sen, Gewalt gegen Frauen usw. 
wird die materielle Ungleichheit 
und die Diskriminierung der 
Frauen legalisiert. Es müßte ein 

Jährlich neu im Mai 

Studium & Beruf 

neues (öffentliches und privates) 
Recht begründet werden, das 
fähig ist, die Geschlechterdiffe
renz aufzunehmen. Eine Errich
tung von Institutionen, die sich 
mit Frauen betreffenden Proble
men beschäftigt, könnte dazu 
beitragen, daß Unterschiede 
wahrgenommen werden, so daß 
die Gesellschaft von ihnen 
Kenntnis nimmt und sich an ih
nen orientiert. Dies würde deut
lich aufzeigen, daß die Interes
sen der beiden Geschlechter 
partiell verschieden sind, womit 
die Geschlechterdifferenz von 
einem verschleierten ungleichen 
Konflikt zu einem sichtbaren 
übergehen könnte. Eine femini
stische Gesellschaftsanalyse und 
damit einhergehend eine femi
nistische Analyse des Rechtssy
stems sind notwendige Voraus
setzungen zum Erkennen ge
sellschaftlicher und rechtlicher 
Strukturen. Hilfreich wäre hier 
die Einrichtung eines Frauen
Rechtsarchives, was auch ein 
"F ernziel " des Vereins darstellt. 
Außerdem soll zu diesem Zweck 
ein Lesekreis eingerichtet wer
den, in dem verschiedene theo
retische Ansätze behandelt wer
den. Das sind sehr hoch gesteck
te Ziele, aber es ist unser Anlie
gen, uns in größerem Ausmaß an 
Rechtsbildung und Rechtsan
wendung zu beteiligen, insbe
sondere bei Maßnahmen, die 
vorrangig Frauen betreffen. 

Alexandra Weiss 

Das Buch zum Studium 

• Immatrikulation/Inskription 
• alle Studienmöglichkeiten 
• Berufsinformation 
• Ausländerzulassung 
• Stipendien 

erhältlich im Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Abteilung I/B/14, Postfach 104 
1014 Wien 

Eine Information des Wissenschaftsministeriums 
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BESTANDSAUFNAHME ZU EINEM EXOTISCHEN PHÄNOMEN (1) 

Frauenforschung 
am Juridicum 

Frauenforschung wird am 
Wiener Juridicum erst seit 
ca. zwei Jahren betrieben. 
Wie könnte an diesem 
Hort des Traditionalismus 
der "Fremdkörper" Frau
enforschung institutionali
siert werden? 

Die Frauenforschung an der Juridischen Fa
kultät der Universität Wien hat eine sehr 
junge Geschichte, die in engem Zusammen
hang mit den Möglichkeiten steht, die der 
sogenannte "Frauentopf" bietet. Da nämlich 
jede verfügbare Lehrveranstaltungsstunde 
aus dem Fakultätskontingent dazu benötigt 
wird, um die Studierenden für ihre Prüfun
gen vorzubereiten, können unhabilitierte As
sistentInnen an der Juridischen Fakultät fak
tisch nur vorlesungsbegleitende Lehrveran
staltungen (Repetitorien, Übungen) abhal
ten. Wollen diese Aktivitäten auch im Be
reich frauenspezifischer Lehre setzen, sind 
sie gänzlich auf das Kontingent für Frauen
forschung angewiesen. 

, Zwei Spezifika lassen sich bislang fest
stellen: Seit Ilse Zatloukat-Reiter mit ihren 
Kollegen Nikolaus Benke und Markus 
Grassl die erste einschlägige Lehrveranstal
tung im Sommersemester 1993 über die 
"Frau in der europäischen Rechtsgeschich
te" abgehalten hat, war Frauenforschung -
wiewohl von einzelnen Frauen initiiert - am 
Juridicum niemals nur "Frauensache". Dies 
zum einen auf der Ebene des Lehrpersonals, 
wobei sich die Kooperation mit den ange
sprochenen Kollegen, die Frauenforschung 
zu ihrem echten Anliegen gemacht haben, 
als sehr fruchtbar erwiesen hat. Zudem gibt 
es nur wenige Frauen am Juridicum, die sich 

(1) Ich danke insbesondere IIse Zatfoukat-Reiter für 
ihre Diskussionsbereitschaft und Mithilfe bei der Er
stellung dieses Textes. Eine e1Weitnte und er@as anders 
akzClltuierte Fassung dieses Aufsatzes erscheint in: Ing
vild Birlchan (Herausgeberin), Feministische Kontexte. 
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mit derart einschlägigen Themen befassen. 
Zum anderen ist das Publikum weitgehend 
gemischt, wiewohl freilich tendentiell die 
Studentinnen in der (großen) Überzahl sind. 
Das zweite Charakteristikum betrifft den In
halt der angebotenen Lehrveranstaltungen. 
Bislang werden sie vor allem von Vertre
terInnen der sogenannten "Grundlagen
fächer", also Rechtsgeschichte, Römisches 
Recht und Rechtstheorie veranstaltet. In 
diesem Rahmen sind die angebotenen Ver
anstaltungen zumeist interdisziplinär. 

Frauenforschungsgruppe 
Juridicum 

Das Angebot an frauenspezifischen Lehrver
anstaltungen expandierte in den darauffol
genden Semestern. So entstand das Anlie
gen, ein hausinternes Netzwerk zu schaffen, 
um der Frauenforschung eine Art Heimat zu 
bieten, die sie an dieser Fakultät noch nicht 
hat. Die Gruppe soll eine Plattform zur Ver
mittlung von Informationen (2), zum Erfah
rungsaustausch und für grundsätzliche Über
legungen bieten. Ein weiterer Anlaß für de
ren von Ilse Zatloukal-Reiter und Elisabeth 
I-Iolzleithner initiierte Gründung war der 
Entwurf eines Frauenförderungsplans für 
das Wissenschaftsressort. Eine der ersten 
Aktivitäten der Gruppe war es, eine 
Stellungnahme dazu zu verfassen.I.l) 

Mittlerweile hat die Frauenforschungs
gruppe einen monatlicher Jour Fixe einge
richtet. Jeden ersten Mittwoch im Monat 
treffen sich interessierte Fachvertreterinnen 
und Studentinnen zum Informationsaus
tausch. Ein wichtiges Anliegen ist dabei, die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zu för
dern, also etwa Forschung und Lehre in gel
tendrechtlichen Fächern mit jenen aus 
Grundlagenfächern zu kombinieren. Gerade 
aus feministischer Sicht scheint es wichtig, 
aus rechtshistorischer und rechtsphilosophi
scher Pcrspektive heraus einen rechtspoliti
schen Anspruch zu erheben. So könnte der 
Anstoß gegeben werden, noch zu schildern-

fIlstit/ltionen, Projekte, Debatten und der Frallenfo·r
denlllgspltl1l, Zeitschrift für Hochschuldidaktik 
2/1995. 
(2) Viele KollegInnen wußten etwa gar nicht, daß es den 
"Frauentopf' gibt. 
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de Kontinuitäten zugunsten von Perspekti
ven zu überwinden. 

Denn juridische Fakultäten fungierten 
bislang vielfach als Beschützer und Bewah
rer patriarchaler Systeme. Tradition wird 
hochgehalten, gerade in gesellschaftspoliti
schen Belangen. Traditionalismus kann ge
radezu als "Berufskrankheit" des Juristen 
bezeichnet werden. (4

) Denn das traditionali
stische Element stellt, wie Nikolaus Benke 
formuliert, nicht allein einen "Faktor objek
tivierter Rechtsfindung" dar. Benke identifi
ziert den juristischen Traditionalismus als 
"Systemelement". Daß die Rechtsstruktur 
vor allem zwei Qualitäten - Kohärenz und 
Kontinuität - aufzuweisen hat, sei mit massi
ven Konsequenzen verbunden: "U m 
kohärent zu sein, wird [die Rechtsordnung] 
ein hohes Maß von Schlüssigkeit in Begriff 
und System anstreben - ein Ziel, für das sie 
bereit ist, Verkürzungen ihrer Weitsicht und 
ihrer Rechtsanschauungen vorzunehmen." 
Damit lassen sich freilich rasche Adaptierun
gen an geänderte Verhältnisse schlecht ver
einbaren, was einen "Traditionalismus im 
Denken und Handeln der Juristinnen und 
Juristen" begünstige. 

Juridische Fakultäten 
und Juristinnen 

So ist es auch kein Wunder, daß Frauenfor
schung an der Wiener Rechtswissenschaftli
chen Fakultät keinerlei Tradition hat, weder 
in der Lehre noch in der Wissenschaft. Ganz 
im Gegenteil wird die Option, sich auf die
sem Gebiet publizistisch oder in der Lehre 
zu betätigen, von vielen Frauen eher als kar
riereschädigend und wenig profilierungs
trächtig eingestuft. Als fatal erweist sich in 
dieser Hinsicht, daß es zur Zeit keine einzi
ge ordentliche Professorin, lediglich vier 
außerordentliche Professorinnen und nur ei
ne Dozentin gibt. Es fehlen also "Gallionsfi
guren" mit entsprechender Vorbildwirkung, 
die es Assistentinnen ermöglichen könnten, 
sich an ihnen zu orientieren und die auch je
ne aktive Unterstützung auf diesem Gebiet 
geben könnten. So überwiegt die Angst vor 
Ghettoisierung, denn die überwiegende, 
wenn auch nicht ausnahmslose Haltung, die 
seitens der Professoren eingenommen wird, 
pendelt zwischen offener und versteckter, 
aber merkbarer Ablehnung und "Gewähren
lassen". 

Nicht zuletzt ist für viele die Möglich
keit, Recht aus feministischer, also einer 
"parteilichen" Perspektive zu betrachten, 
neu und ungewohnt. Darüber hinaus ist das 
Interesse an Rechtsfragen, die vorrangig 
Frauen betreffen, kaum vorhanden. Das ist 
umso erstaunlicher, als die Situation von 
Frauen seit Jahren immer wieder Thema 

(3) Dieser Frauenfördertl1lgsplan wurde als BGBI.Nr. 
229/1995 mit 1. April 1995 erlassen. 
(4) Vgl. dazu Nikolaus Benke, Juristl1ltlCllatlsbildung
ein femimstischer Ir1Weg? Manuskript, erscheint im 
Österreichischen loumal für Rechtspolitik 1/95. 
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von Gesetzen bzw. Gesetzesänderungen (5) 

sowie von teilweise - gelinde gesagt - er
staunlichen Erkenntnissen des VfGH ist. 
Der VfGH geht in seinem Erk über das Pen
sionsalter etwa als" unbestritten" davon aus, 
daß "Frauen bisher die Hauptlast der Haus
haltsführung und Kindererziehung trugen 
und noch immer tragen, sodaß verheiratete 
Frauen ebenso wie Frauen, die in einer Le
bensgemeinschaft mit einem Mann leben, 
vor allem aber Frauen, denen die Obsorge 
für Kinder oder sonstige Angehörige obliegt 
und die überdies berufstätig sind, in der Re
gel einer doppelten Belastung ausgesetzt 
waren und noch sind." (VfSlg 8871, 27.) Das 
niedrigere Pensionsalter von Frauen aus die
sem Grund beizubehalten hält der VfGH al
lerdings nicht für sachlich gerechtfertigt. Im 
Nachtarbeitsverbotserkenntnis argumentiert er 
folgendermaßen: "Ein möglichst weitrei
chendes Verbot der Nachtarbeit für Frauen 
wird [ ... ] nach wie vor für notwendig gehal
ten. Daß das Ziel - Hintanhaltung der kon
kreten Gefahr einer Mehrbelastung durch 
Nachtarbeit - gerechtfertigt ist, steht außer 
Zweifel". Es sei Aufgabe des Gesetzgebers, 
ob der den (noch) für erforderlich gehalte
nen Schutz gewährt und damit indirekt "die 
überkommene Rollenverteilung zwischen 
den Geschlechtern verfestigt, oder die An
gleichung der Lebensverhältnisse von Frau
en und Männern auf Kosten eines verläßli
chen Schutzes der gegenwärtig Betroffenen 
für die Zukunft vorantreibt". (VfGH 1992) 
Bezeichnend ist auch das Magistraerkenntnis, 
dessen Essenz darin besteht, "daß der ge
schlechtsneutrale Gebrauch der männlichen 
Sprachform durch den Gesetzgeber zulässig 
ist". (VfGH 1993) 

Recht als Instrument ••• 

Bei allen Bestrebungen, Recht und (konven
tionelle) Moral zu trennen, sind doch viele 
Normen und rechtliche Institutionen sowie 
deren Auslegung Ausdruck einer patriarcha
lischen Gesellschaftsordnung. Die rechtswis
senschaftliche Betrachtung wiedcrum hatte 
und hat bestärkende Wirkung bzw., wenn 
der Gesetzgeber allzu forsch die Gleichbe
rechtigung voranzutreiben scheint, dämpfen
de Wirkung, was die Beförderung der 
Gleichbehandlung von Frauen anbelangt. 
Als kleines Beispiel Koziol- WeIser, Grund
riß des bürgerlichen Rechts Bd. 2, über das 
eheliche Kind: "Die Eltern sollen [ ... ] in der 
Ausübung der Recht und Pflichten einver
nehmlich vorgehen (§ 144 ABGB)" Dazu fol
gender erhellender Kommentar der beiden 
Autoren: "Das Gesetz ist in seinem Bestre
ben, die Gleichstellung beider Elternteile 

(5) Vgl. nurbeispie/sweise Reformen in Privatrecht (Fa
milimreclltsrefonn), Strafrecht (Vergewaltigung in der 
Ehe) und Arbeitsrecht (Geser:G über die Gleichbehand
Itmgvoll Frau und Mann bei der Festsetzung des Ent
gelts (Gleichbehandlungsgesetz) BGBI 1979/108) 
(6) So ist etwa im noch ausfiihrlicher vorzustellenden B
GBG, BGBI.Nr. 100/1993, zwar eine FralIenquote für 
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herbeizuführen, über den vernünftig verstan
denen Gleichheitsgrundsatz hinausgegan
gen. Dadurch blieb offen, welcher Ehegatte 
die einzelnen Rechte und Pflichten gegenü
ber den Kindern wahrzunehmen hat, wenn 
kein Einvernehmen erzielt wird .... Mit dem 
Gleichheitsgrundsatz wäre es durchaus ver
einbar gewesen, im Falle mangelnden Ein
verständnisses die Pflege und Erziehung 
primär der Frau, die Unterhaltsleistung hin
gegen primär dem Mann zuzuweisen, ein 
Gedanke, dem das Gesetz ohnehin beim un
ehelichen Kind gefolgt ist (vgl. § 166 
ABGB)." - Vereinbar wohl eher mit den 
herrschenden gesellschaftlichen Strukturen 
als mit dem Gleichheitsgrundsatz. 

Von manchen feministischen Kritikerin
nen wird Recht aus diesen Gründen einer ra
dikalen und fundamentalen Kritik als patri
archalisches Herrschaftsinstrument unter
worfen und mit größter Skepsis betrachtet. 
Mir scheint es allerdings nicht angebracht, 
das Kind solcher Art mit dem Bade auszu
schütten. Recht ist das gesellschaftlich wirk
samste Instrument, soweit es überhaupt ein 
wirksames Instrumentarium zur Steuerung 
einer Gesellschaft gibt. Gesetzliche Refor
men haben oft Vorreiterfunktion, sollen ein 
Zeichen dafür geben, daß sich eine Gesell
schaft in einer bestimmten Richtung verän
dern sollte. Gerade die Gesetzgebung kann 
entscheidende und vor allem durchsetzbare 
Impulse kurz- und mittelfristiger Art setzen. 
Zwar stellt sich gerade bei progressiven Ge
setzeswerken das Problem, daß der reforme
rische Wille nicht durch ein entsprechendes 
Sanktionensystem flankiert wird, was die 
Durchsetzung der in den Normen verkörper
ten Ideen faktisch hochgradig in Frage 
stellt.(6) Dennoch muß die Forderung nach 
rechtlichen Reformen immer wieder an 
oberster Stelle stehen. Die durch Rechtsnor
men eingerichteten Strukturen und Verfah
ren haben Schurzmantelfunktion und noch 
jede programmatische Norm hat gesell
schaftliche Signalwirkung. 

••• das Bundes
Gleichbehandlungsgesetz 

Einen Meilenstein in der Rechtsentwick
lung - nicht nur inhaltlich, sondern auch 
sprachlich (in welchem Gesetz ist sonst von 
"B LI ndeskanzlerin oder Bundeskanzler" (7) die 
Rede?) - stellt das Bundes-Gleichbehand
lungsgesetz (B-GBG) dar, auf dessen Grund
lage der vieldiskutierre Frauenförderungs
plan für das Wissenschaftsressort erlassen 
wurde. Heide Normensysteme illustrieren 
den vom österreichischen Gesetzgeber er
kannten Handlungsbedarf und sind ein 

den öffeJltlich/!ll Di/!llst vorp:esdlliebeJl, bei deren Nichter
reic/uillg a//erd;Jlp:.\' kdll/: SflllktirJJleJlllormiert sind. Es 
ist lediglith ein Be,irhts.l:ystelll fes/p:e/egt (§ 53). 
(7) § 53 Abs. 3 Hlilldes-G/dlhbehfllldllltlgsG 
(8) AusseJldllllg Zl/r Begtttachtllllg des Entwurfs eilles 
BUlldesgesetzes iibel' Gleichbehaliri/ltIlg IIlId FördeTltng 
VOll Frauen im BlI1ldesdietist Itlld übel' ÄlIderullgm des 
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Studium & Beruf 

deutliches Signal für dessen Erkenntnis, daß 
die fortdauernde Diskriminierung von Frau
en durch formale Gleichbehandlung offen
sichtlich nicht zu beheben ist. Als Ziel des 
B-GBG wird die "Verankerung des Grund
satzes des Gleichbehandlungsgebotes sowie 
besonderer Förderungsmaßnahmen für 
Frauen im Bereich des öffentlichen Dien
stes"(H) angegeben. Für den Fall einer beste
henden Unterrepräsentation von Frauen 
werden besondere Fördermaßnahmen für 
Frauen angeordnet. § 42 schreibt etwa die 
bevorzugte Aufnahme von Frauen, die 
gleich qualifiziert sind (wie der beste männli
che Bewerber) und § 43 die Bevorzugung 
von Frauen beim beruflichen Aufstieg vor, 
wobei jeweils eine Quote von 40% als Ziel 
angegeben wird. 

Quoten setzen an dem Punkt an, an dem 
Diskriminierung sichtbar wird, das heißt, an 
der signifikanten Unterrepräsentanz von 
Frauen: "Wenn in einer Gesellschaft, in der 
formale Chancengleichheit verwirklicht ist, 
eine auffällige Korrelation besteht zwischen 
den Inhabern gut und besser dotierter Stel
len, Ämter und Funktionen auf der einen 
Seite und einer für diese Stellen, Ämter und 
Funktionen irrelevanten Eigenschaft, näm
lich der des Geschlechts [ ... J, auf der ande
ren Seite, dann muß man annehmen, daß die 
Strukturen dieser Gesellschaft die Diskrimi
nierung einer [ ... ] gesellsehaftliche[n] Grup
pen fördern und unterstützen." (91 Da die Si
tuation der Unterrepräsentation von Frauen 
schwerpunktmäßig auf den Führungsebe
nen in Wirtschaft und politischer Elite, be
steht, muß sich eine Politik der Frauenför
derung auf diese Bereiche besonders kon
zentrieren. Ob diese Politik nach Ansicht der 
Betrachterin oder des Betrachters des Ein
satzes von Quoten bedarf, wird davon abhän
gen, wie gravierend die strukturelle Diskri
minierung eingeschätzt wird. Ein Plädoyer 
für Quoten geht von zwei Prämissen aus: Er
stens wird der Wert der Gleichberechtigung 
hoch angesetzt und zweitens wird davon 
ausgegangen, daß sich ohne Quoten im Blick 
auf gesellschaftliche Gleichberechtigung so 
bald nichts ändern wirdyol 

Da das B-GBG Frauenquoten für den öf
fentlichen Dienst vorschreibt, ist die Schluß
folgerung zulässig, daß diese vom Gesetzge
ber als rechtliches Instrumentarium aner
kannt sind. Es besteht die Hoffnung, daß 
sich auch die VertreterInnen der Rechtswis
senschaftlichen Fakultät dieser Anerken
nung anschließen. Bislang gibt es allerdings 
kein Signal hinsichtlich der Notwendigkeit 
oder auch nur Wünschbarkeit von Quotenre
gelungen. Man kommt nicht umhin festzu
stellen, daß der Gesetzgeber zumindest in 

AusschreibungsgeserMs und Verwaltungsakademiegeset
zes, GZ 141.210/1-//11/92,29. 
(9) Beate Rässler, Quotierung utld Gerechtigkeit: Eitl 
Überblick über die Debatte, in: Rossler(Hrsg.), Quotie
rung und Gerechtigkeit. Eitle moralphilosophische Kon
troverse, Frankfmt/Maitl - New York 1993, 7-28, 8. 

(10) Rössler, 1993, 10. 

Seite 43 



Studium & Beruf 

dieser Hinsicht wesentlich progressiver ist 
als jene, die in der Wissenschaft eine Vor
denkerrolle einnehmen könnten. Bedenkt 
man allerdings, daß gerade an der Wiener Ju
ridischen Fakultät in den öffentlich-rechtli
chen Fächern das Kelsensche Dogma ge
lehrt wird, die Aufgabe der Rechtswissen
schaft sei lediglich, das Recht zu beschrei
ben, so nimmt dieses Phänomen schon weni
ger wunder. 

Wahlfach Frauenforschung? 
Erfreulich, daß trotz allem die Frauenfor
schung am Juridicum floriert. Bemerkens
wert ist das große Interesse und hohe Enga
gement von Seiten der Studierenden für die 
am Juridicum angebotenen Lehrveranstal
tungen, was umso erstaunlicher ist, als diese 
mit ihrer Teilnahme rein für den Studien
fortgang - außer einem weiteren Horizont -
nichts gewinnen. Dort erworbene Zeugnisse 
sind nirgendwo anrechenbar. So entstand 
das Anliegen, Forschung und Lehre zu den 
Geschlechterdifferenz zu institutionalisie
ren. Eine Untergruppe der Frauenfor
schungsgruppe Juridicum überlegt nun, in
wieweit diese Lehrveranstaltungen im Rah
men eines Wahlfachs in den Studienplan in
tegriert werden könnten. Wie bei den Pla
nungen für eine Ringvorlesung sind auch 
hier Grundsatzüberlegungen von großer Be
deutung. Es wird der Frage nachgegangen, 
was sich Assistentinnen und Studentinnen 
von Forschungen im Bereich Recht - Ge
schlechterdifferenz erwarten. Dabei werden 
Problemfelder aufgesucht, nach Disziplinen 
kategorisiert und interdisziplinäre Überle
gungen angestellt. Zu erwähnen ist, daß ins
besondere von Seiten der Studierenden bei 
den letzten beiden vorgestellten Projekten 
großes Engagement gezeigt wird. Diese sind 
dazu aufgerufen, ihre Wünsche und Interes
sen zu artikulieren und Anregungen für For
schung und Lehre zu geben. 

Das große Problem, das sich hier stellt, ist 
freilich rechtlicher Natur. Zur Installierung 
eines derartigen Wahlfachs wäre es notwen
dig, den Studienplan zu ändern - und das 
bedingt eine Gesetzesänderung. Es besteht 
aber durchaus die Hoffnung, im Rahmen ei
ner generellen Erweiterung des Wahlfachan
gebots auch die Frauenforschung "unterzu
bringen". Abschließend ist zu hoffen, daß 
die Anstrengungen einzelner Personen auf 
dem Gebiet dessen, was mit einem Überbe
griff als "Feministische Jurisprudenz" be
zeichnet werden könnte, eine ähnliche För
derung und Anerkennung erlangen werden, 
wie dies in den USA schon seit mehr als ei
nem Jahrzehnt selbstverständlich ist. An
hand der angeführten Beispiele aus Judika
tur und Lehre sollte jedenfalls deutlich ge
worden sein, daß die verschiedenen Rechts
disziplinen auf allen Ebenen dringend einer 
feministischen Durchdringung harren. 

Mag', Elisabeth Holzleithner ist Vertragsassistentin 
am Institut für Rechtsphilosophie und Rechtstheorie 
an der Universität Wien. 
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Wozu VERHILFT EIN KONSTRUKTIONISTISCHES WIRKLICHKEITSMODELL? (1) 

Feststellung und 
Interpretation 

Die Feststellung iuristisch 
relevanter Tatsachen ist die 
Voraussetzung iuristischer 
Entscheidungen und daher 
von größter Wichtigkeit. 
Sich der dem Wirklich
keitsverstehen voraus
gehenden Mechanismen 
bewußt zu werden, bringt 
Licht ins Dunkel iuristischer 
Entscheidungsfindung. 

Wie stellen RichterInnen Tatsachen fest? 
Fragen Sie danach, und Sie bekommen häu
fig als Antwort zu hören, wie schwierig die 
Tatsachenfeststellung ist; fragen Sie Lehr
bücher, so stoßen Sie irgendwann vermutlich 
auf die mittlerweile klassische Auffassung 
von Engisch (2), wonach" Tatsachenfeststel
lung und (rechtliche) Subsumtion begrifflich 
streng geschieden (sind)". Jene habe es mit 
der Existenz von "wirklichkeitsartigen " Ge
genständen zu tun, deren Vorhandensein 
letztlich aufgrund von Wahrnehmungen fest
gestellt werde; die Subsumtion drehe sich 
hingegen um die Gleichsetzung des konkre
ten Falles mit den vom gesetzlichen Tatbe
stand gemeinten Fällen aufgrund von Wer
tung oder Erfahrung.('» Offen bleibt die Fra
ge, wie herausgefunden wird, ob jene be
stimmten Momente im konkreten Fall vor
liegen, die der gesetzliche Tatbestand be-

(1) Der 7. Familie/lrichtertag am 6. u1ld 7. Mai 1994 

in Salzburg, zu welchem der Autor als Referent ei1les 
Arbeitskreises geladm wurde, stand unter dem Gene
ralthema der richterlichen Wahrheitsfindung und ihrer 
Grenzen. Zusammenfassung aus: Wallner, Feststellung 
und Interpretation. Ein Beitrag zum Begriff des Bewei
sms im Rechtsprozeß; iur. Diss., WietJ 1993 

(2) Kar! Engisch, Logische Studien zur Gesetzesanwm
dung, Heidelberg 1960 

(3) Engisch 1960, 113 
(4) Engisch, ebmda 
(5) nach Robert AleX'y, Theorie der juristischen Argu-
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schreibt: Dies sei nach Engisch "durch die 
üblichen Beweismethoden aufzuklären".(4) 

Zwar war es gerade Engisch, der mit sei
nem "berühmtesten Nebensatz" (5) betont 
hat, daß Tatsachenfeststellung und rechtli
che Beurteilung nicht in einem zeitlichen 
Nacheinander ablaufen können, sondern es 
eines ständigen "Hin- und Herwandern des 
Blickes" zwischen Lebenssachverhalt und 
Rechtsbegriffen bedarf: (6) Nicht alles, was 
geschehen ist, ist für die rechtliche Beurtei
lung wesentlich. Auf der anderen Seite sind 
nur jene Normen für den einzelnen Fall be
deutsam, die auf das tatsächlich Geschehene 
zumindest abstrakt anwendbar sind. Zwar 
hat also Engisch die Position vertreten, daß 
keine allgemeingültige Methode im Sinne 
einer "Betriebsanleitung" angegeben wer
den könne, wie Urteilsbildung in den Köp
fen der RichterInnen vor sich zu gehen hat, 
sondern er sieht die Beweiswürdigungsarbeit 
in allen ihren Facetten eher, wie es der 
OGH ausdrückt, als einen "kritisch-psycho
logischen Vorgang",(7) der zu "voller Ge
wißheit"(8) oder doch zu "hochwahrscheinli
cher Gewißheit" (9), nach anderer Meinung 
auch zu "persönlicher Gewißheit, wenn auch 
nicht zu von allen Zweifeln freier Überzeu
gung" (i 0) führen soll. Dem ist zunächst voll
auf zuzustimmen, weil sich alle Versuche, 
richterliche Beweiswürdigungsarbeit - wie 
menschliches Urteilen im allgemeinen - de
terministisch zu beschreiben, als zu ober
flächliche Annäherungen an das Phänomen 
der menschlichen Urteilskraft erwiesen ha
ben. 

Engisch bleibt aber eine Erklärung für den 
Vorgang des Beweisens schuldig, die versucht, 
den Vorgang richterlicher Tatsachenfeststel
lung zu beschreiben .. 

mentation, F rankfurt/Maitl 1991, 281, wurde die gleich 
zu besprechende Wendung vom "Hin- und Herwa1ldem 
des Blicks" eher beiläufig i1l die Methode1ldiskussio1l ei1l
geführt. 
(6) Engisch 1960,15 

(7) SSt 39/41 

(8) SSt 45/23 

(9) SSt 45/23 

(10) deutsche BGHZ 53/245, 255 f 
(11) Siegfried J. Schmidt, Über die Rolle V01l Selbstor
ga1lisatio1l beim Sprachverstehm, i1l: Woljga1lg Krohn, 
Gü1lter Küppers (Hg): Ermergmz. Die E1Itstehungv01l 
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Richterliche Tatsachenfeststellung könn
te als allgemeiner Verstehensprozeß be
schrieben werden: Die Kognitionstheorie hat 
nach Schmidt(ll) zuletzt Verstehenstheorien 
entwickelt, womit zwei Standard-Hypothe
sen verworfen werden, die zumindest die 
Alltagshermeneutik, aber auch diejenige vie
ler WissenschaftlerInnen und vermutlich 
auch diejenige vieler Richterinnen (bzw 
RechtsanwenderInnen) immer noch bestim
men: 

a) Verstehen sei "Bedeutungsentnahme" aus 
einem Text (Schriftsatz, Schilderung ei
nes zusammenhängenden Geschehnisab
laufes durch Zeugen) und 

b) der bedeutungstragende Text (Sachver
halt) determiniere den Verstehensvor
gang. 

Stattdessen entstehen zwei neue Hypo
thesen: 

al) Verstehen resultiert vielmehr aus der In
teraktion von Sprecherwissen und Text
information, ist also ein Austarieren von 
schemageleiteten und textgeleiteten 
Operationen und 

bl) Verstehen ist ein subjektzentrierter, stra
tegiegeleiteter, intentionaler und effizi
enzorientierter, flexibler Prozeß.(l21 

Auch das richterliche Verstehen von 
Sachverhalten wäre demnach ein ziel gerichte
ter Vorgang, darauf gerichtet, die den Rezipi
enten/Richter umgebende Welt durchsich
tig, intelligibel zu machen. Dieser Befund 
harmoniert mit den Erkenntnissen der Sys
tembiologie ebenso wie mit konstruktivisti
schen Ansätzen der Erkenntnistheorie: Wir 
machen im Allgemeinen die uns begegnen
de Welt sinnvoll, indem wir Zusammenhän
ge konstruieren. Verstehen ist ein Konstruk
tionsvorgang, zu welchem die einzelnen 
Wörter des Satzes (= die einzelnen Elemen
te des Sachverhaltes) das beitragen, was hier 
für den Zusammenhang gebraucht wird, 
nicht aber alles, was potentiell in ihnen 
steckt. Demnach ist etwa die verstehende 
Verarbeitung einer Äußerung erst dann zu 
Ende, wenn das Ergebnis den Hörer/Rezipi
enten/Richter hier und jetzt befriedigt. Es 
befriedigt ihn, wenn es sinnvoll ist.<"1 

Das erinnert an Fuciks Definition, wann 
die Richterinnen im Beweisverfahren auf
hören können und dürfen, weiterhin an den 
bisherigen Sachverhaltsergebnissen zu zwei
feln: Wenn sie durch den "Quantensprung" 
der Beweiswürdigung, durch den "in proce
dendo interessierende Quantität (Wahr
scheinlichkeit) in iudicando in Qualität 
(Überzeugung) umschlägt", mithin von einer 
der angebotenen Sachverhaltsversionen 
überzeugt sind ("I. 

Ordnung, Organisation und Bedeutung, Frankfurt/ 
Main1992 
(12) nach Schmidt 1992, 294 ff 
(13) nach H. Hörma1l11, Der Vorgang des Verstehetls, in: 
W. Kühlwein, K. Raasch (Hg), Sprache und Verstehetl, 
Band 1, Tübingen1980 
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Die Verstehens-Konzeption sagt darüber
hinaus, wann und unter welchen Bedingun
gen es zu diesem "Quantensprung" kommt: 
Ziel eines Verstehensvorganges ist die Ein
ordnung der zu verstehenden Neuigkeiten 
in ein keineswegs leeres, sondern fast voll
ständig mit Prägungen, Erwartungen, Nei
gungen, Erfahrungen und Vorverständnis 
vollgeräumtes "Informationslager". Der 
Quantensprung wird dann eintreten, wenn 
die Einordnung zur Zufriedenheit des "La
gerhalters" erfolgt und abgeschlossen ist. 

Zum Unterschied zu einem, an der soge
nannten "Objektivität" orientierten Tatsa
chenfeststellungs-Konzept sind RichterIn
nen hier zugleich aktiver wie passiver Teil 
eines ganzheitlichen, mentalen Konstrukti
onsaktes. 

Dabei könnte das Verstehen entweder ei
ne über die Sachverhaltselemente angeleite
te Aktivierung von Konzepten im Kopf des 
Rezipienten/Richters mit der Absicht sein, 
diese zu modifizieren und in neue Relatio
nen einzubinden,(l51 oder es könnten Dispo
sitionsfaktoren im Verstehensprozeß eine 
dominante Rolle spielen und Verstehen also 
letztlich von Kosten-Nutzen-Erwägungen 
abhängen, da ja jede/r RezipientIn nur soviel 
Zeit und Energie in den Verstehensprozeß 
investiert, wie ihr/rn die Aussage wert ist. 
Der wesentliche Gegensatz zwischen diesen 
beiden Auffassungen liegt in der Rolle des 
verstehenden Subjektes, die einmal aktiv 
und einmal passiv ausfällt: Ist das Verste
henssubjekt "Herr seines Verstehens"? Dies 
kann mit Früh(l61 bezweifelt werden. Dem
nach hängt Verstehen nämlich ab vom 
• kognitiven Potential der RezipientInnen, 

so von der Differenziertheit 
• ihres Wirklichkeitsmodells, 
• ihrer Vorinformationen und 
• der ihnen verfUgbaren Denkstrate
gien (Potential subjektiver Informati
onsverarbeitung); 

• von der Toleranzspanne in Bezug auf dis
krepante Informationen oder Informati
onsü berseh uß; 

• vom momentanen affektiven Zustand 
(Streß, Angst, Depression, Erwartungs
haltungen, etc.) 

• vom Interesse arn 'rhema 

Hier scheint sich die Auffassung zu be
stätigen, daß man - auch sich selbst! - nur 
das beweisen kann, was man beweisen will 
und die Dispositionen, welche letztlich den 
Ausschlag hinsichtlich des Beweises in die 
eine oder andere Richtung geben, offenbar 
bereits in einem Vorfeld der Letztentschei
dung zu treffen sind, in dem sich entschei
det, was man beweisen möchte. 

Einer der zentralen Begriffe der Verste-

(14) Rober! Fucil:, Das Ikweislf/aß illl Zivilprozeß, RZ 
1988, 122 fI: (kr aber eil/e /';d:liirtlllg sthllidig bleibt, 
walm wir mit diesem Q//al/tellSjJrtlllK zu rethllell hätte!l. 
(15) Schmirlt 1992, 296, rlersith allf Ballstearlt 1990 
beruft 
(16) Früh 1980, zitiert bei Schmirlt 1992,296 
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hensforschung ist Kommunikation. Kommu
nikation ist nach Schmidt(171 keineswegs, wie 
Informationstheoretiker behaupten, ein Pro
zeß nach dem üblichen Schema: <Sender S 
sendet eine Botschaft B an Empfänger E>, 
sondern eine Interaktion zwischen gleicher
maßen aktiven Kommunikanten. Kommuni
kation scheint Interaktanden in die Lage zu 
versetzen, gegenseitig koordinierte Verhal
tensweisen auszulösen. Als soziales Phäno
men ist sie ein zentrales Instrument sozialer 
Wirklichkeitskonstruktion im und durch das 
Individuum.<"1 

Kommunikation im so verstandenen Sin
ne ist eigentlich, mit Luhmann, etwas ziem
lich unwahrscheinliches, auch wenn sie je
den Tag erlebt und praktiziert wird. Dies 
deswegen, weil die Kommunikationspartner 
voneinander getrennte und individualisierte 
Bewußtseine und Gedächtnisse haben; weil 
Aufmerksamkeit ein begrenztes Gut ist; weil 
schließlich nie vorausgesehen werden kann, 
ob eine "verstandene" Kommunikation auch 
denk- und handlungsbestimmend wirkt.<'91 

Kriterien erfolgreicher Kommunikation, die 
also eine Voraussetzungslast zu bewältigen 
hat, womit verglichen die Beherrschung der 
benutzten Sprache geradezu nebensächlich 
ist, können angegeben werden; dabei soll im 
folgenden gleichzeitig der Versuch gemacht 
werden, jedem Kriterium die jeweilige Ent
sprechung in der Zivilprozeßordnung zuzu
ordnen: 

Kommunikationspartner müßten (201 unter 
anderem: 
• sich gegenseitig Kommunikationsbereit

schaft und Aufrichtigkeit zubilligen 
• (in den Prozeßordnungen grundsätzlich 

verankert durch Wahrh[aftigkleits
pflicht); 

• zur Kommunikation disponiert, fähig und 
motiviert sein (entspricht Anwaltspflicht 
bzw. richterlicher Anleitungspflicht im 
Prozeß); 

• Erkennen, in welchem Diskurs die Kom
munikation stattfindet und welche the
matischen Beiträge in einer bestimmten 
Situation von bestimmten Partnern er
wartet werden (Beweiserörterung, 
Rechtsgespräch); 

• Gattungen, Rede- und Stilformen beherr
schen (anwaltliehe Vertretung); 

• die Sozialstruktur einer Kommunikati
onssituation erkennen und angemessen 
berücksichtigen, um Verteilungen von 
Kommunikationsanteilen erfolgreich ein
schätzen und gesellschaftlich wichtige 
Sprachregister wie etwa Höflichkeitsfor
meln richtig handhaben zu können (wie
derum anwaltliche Vertretung); 

• sich ein erfolgreiches Bild vom Kommu
nikationspartner machen, um seine Ab-

(17)aaO 
(18) Schmidt 1992,305 
(19) vgl Nik/as Luhmallll, Die Ullwahrscheilllichkeit 
der Kommunikatioll, ill: Soziologische Aufklärullg, 
Balld3, Op/adeIl1981, 26 
(20) nach Schmidt 1992,304 
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sichten, sein Wissen, seine Interessen, 
seine Gefühlslage, seine Annahme- und 
Abwehrbereitschaften einschätzen zu 
können (anwaltliehe Vertretung, insbe
sondere Intervention). 

Kommunikation bedeutet nicht bloß et
was mitteilen, sondern auch den Anspruch 
auf die Aufmerksamkeit und die - als höchst 
aktiv vorgestellte! - Verstehenstätigkeit ei
nes anderen zu erheben: Ohne die anderen, 
ohne die Kommunikationspartner, ist nicht 
nur Kommunikation unmöglich bzw sinnlos; 
unmöglich wird dann jegliche subjektgebun
dene Wirklichkeitskonstruktion (" Tatsa
che"), weil alle Wirklichkeitsmodelle sich in 
der Interaktion bestätigen müssen, um als 
gemeinsame Wirklichkeit zum Bezugspunkt 
von Erleben und Handeln werden zu kön
nen. lw 

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß der Bereich des Bewußtseins und der 
Bereich der Kommunikation vollständig au
tonom sind und sie sich nicht überlappen 
können. Was letztlich beim Vorgang zB der 
richterlichen Beweiswürdigung im Rezipien
ten passiert, entzieht sich jeglicher determi
nistischer Beschreibung. Ein noch so mächti
ger Gedanke, schreibt Baecker (2

2), eine noch 
so mitreißende Mitteilung, eine noch so be
deutungsschwere Information sind keine 
Gedanken. Alles was die Kommunikation 
vermag, ist das Auslösen bestimmter Be
wußtseinsinhalte im Adressaten, und dies 
nur unter bestimmten - wenn auch üblicher
weise gegebenen Voraussetzungen. 
Gleichzeitig ist Verstehen auch ein sozialer 
Prozeß in situativen und sozialen Kontexten. 
So etwas wie ein "objektives Verstehen" 
gibt es nicht und - als eine Unterform des 
Verstehens - demnach auch kein objektives 
Feststellen. 

Für gewöhnlich herrscht nun Einigkeit 
darüber, daß "die Wirklichkeit nicht voll
ständig erkennbar" ist und man sich ihr im
mer nur annähern könne. Das Diktum von 
der nicht bis ins Letzte feststell baren, aber 
doch prinzipiell vorhandenen, außenliegen
den Wirklichkeit fungiert allerdings auch 
vielfach als Imm~nisierungsstrategie: Also 
begnügen wir uns mit dem, was einfach zu 
erkennen ist. 

Die Auffassung von Wirklichkeit als Kon
strukt bedeutet jedoch, daß zwar keine inva
riante, außenliegende Objektivität, grund
sätzlich aber sehr wohl und gerade deswegen 
Erkennbarkeit vorliegt, nämlich innerhalb 
der Grenzen dessen, was intersubjektiv für 
Wirklichkeit gehalten wird: eine auf Kom
munikation beruhende, soziale Übereinstim
mung. Innerhalb dieses Rahmens (a) findet 

(21) Schmidt 1992, 305 
(22) Dirk Baccker, Die Unterscheidungzwische1l Kom
tfllttlikatioll ulld BewußtseilI, in Krohn, Kiippers (Hg) 
1992,235 
(23) Utlter anderem desweget/ katln es fiir unseretl Be
reich immerlltlf"jllristisdle Tatsachett geben: Das Feld 
der spezifisch rechtlichm Bedetttu11g VOti Lebettssachver-
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Verstehen und Beweisen statt, (b) ist es sehr 
wohl sinnvoll, von "Tatsachen" zu sprechen 
und (c) hat man sich aber .auch um die ge
naue Feststellung von Tatsachen zu 
bemühen.12J) 

Jeder einzelne Akt der Beweiswürdigung, 
der zu einer Urteilsbildung über den Sach
verhalt führt, muß als emergentes Phäno
men beschrieben werden (Emergenz be
zeichnet das plötzliche Auftreten einer neu
en Qualität, die sich jeweils nicht durch die 
Eigenschaften oder Reaktionen der beteilig
ten Elemente erklären läßt, sondern nur 
durch eine jeweils besondere, selbstorgani
sierende Prozeßdynamik 12.). Die oft für ab
solut gehaltenen Gesetzmäßigkeiten der Na
turwissenschaften sind ebenfalls bloß An
schauungsformen. Nach Prigogine!Stengers 
handelt es sich bei einem "Naturgesetz" 
eher um eine Wette. (25

) Auch in den Natur
wissenschaften treffen wir keineswegs auf 
ein unvoreingenommenes Beobachten 
natürlicher Vorgänge, welches sodann in 
physikalischer, biologischer, chemischer etc. 
Weise "gewürdigt" würde.12") Wie bei aller 
menschlicheren Erkenntnis, finden wir auch 
dort eine Art von Engischs Hin- und Herwan
dem des Blicks zwischen dem Bild, das wir 
feststellen möchten oder feststellen zu kön
nen glauben und dem zu interpretierenden 
"Material", dem Phänomen, dem Sachver
halt: "Das untersuchte Phänomen muß 
präpariert und isoliert werden, bis es einer 
idealen Situation nahekommt, die zwar phy
sikalisch unerreichbar sein mag, aber dem 
angenommenen begrifflichen Schema ent
spricht." (27) Gadamer zur weitverbreiteten 
Wissenschaftsgläubigkeit: "Seibst eine Welt
gleichung, die alles Seiende zur Abbildung 
brächte, sodaß auch noch der Beobachter des 
Systems in den Gleichungen des Systems 
aufträte, setzte noch immer den Physiker 
voraus, der als der Rechnende nicht der Be
rechnete ist. [ ... ] Als Wissenschaft hat die 
(Physik) den Gegenstandsbereich vorent
worfen, dessen Erkenntnis seine Beherr
~chung bedeutet. "(28) 

Wenn Engisch das rechtliche Urteil auf 
den für hinreichend sicher gehaltenen, na
turwissenschaftlichen Methoden der Sach
verhaltsfeststellung aufbauen wollte, diese 
selbst sich aber für unzuständig erklären, 
weil auch sie schemageleitete Feststellun
gen treffen und keineswegs imstande sind, 
"bloß" zu beschreiben, was sie sehen, geht 
uns das Fundament für die Begründung des 
rechtlichen Urteils verloren. 

Manchmal wird der "festgestellte Sach
verhalt" als in der Rechtssprache eigenstän
dig definiert verstanden und ihm eine ande
re Bedeutung beigemessen als in der Alltags-

haltett bezeichnet den RahmetI, itltlerhalb dessetl Phä
nomenett auf bestimmte Art und Weise Bedeutung zuge
wiesen wird. 
(24) Krohtl/Kiippers, 1992, Glossar 
(25) lIya Prigogine/Isabelle Stengers, Dialog mit der 
Natur, dt. Miinchetl1990, 304 
(26) tlach Stephetl Hawking, Eine kurze Geschichte der 
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sprache. Das wird zum Teil gemacht, wenn 
von dem "als feststehend angenommenen" 
Sachverhalt die Rede ist. Aber abgesehen 
davon, daß nicht recht ersichtlich ist, worauf 
wir denn stattdessen zurückgreifen wollen, 
wenn nicht auf Entitäten, die auch außer
halb der Rechtssprache einen wohIverstan
denen Sinn ergeben, fehlte dann auch jegli
che Einflußnahme rechtlicher Regel~ auf 
reale Lebenssachverhalte; die beiden Wei
ten hätten nichts mehr miteinander zu tun. 
Der Begriff vom festgestellten Sachverhalt 
muß daher immer in einer Weise verstanden 
werden, die auch in der Alltagssprache einen 
hinreichend definierten Sinn ergibt. 

Aus diesem Grunde stimmt es nicht, daß 
es in der richterlichen Beweiswürdigungsar
beit ja nur darum gehe, einen Sachverhalt als 
festgestellt angenommen zu bezeichnen. Viel
mehr ist auf der seit Aristoteles unter anderem 
auch von Engisch vertretenen Forderung zu 
beharren, daß das rechtliche Urteil einen 
Anspruch auf Wahrheit oder Richtigkeit er
hebt, welchem Anspruch nicht dadurch 
genüge getan wird, daß wir etwas als Wahr
heit annehmen oder ausgeben, sondern nur 
dadurch, daß wir diese Wahrheit ermitteln. 
Der jeweilige Fall wäre dann allerdings nicht 
mehr an einer, als unveränderbar und sub
jektunabhängig vorgestellten Wahrheit aus
zurichten, welche für sich genommen, ohne 
jede Interpretation, ein sinnloser Begriff ist, 
sondern wäre umgekehrt die Wahrheit pro 
Fall auszurichten und also jeweils zu kon
struieren. Dabei dürfen nie die bisherigen 
Überzeugungen und Vormeinungen außer 
acht gelassen werden, welche bislang den 
Rahmen der Wahrheit abgeben. Erst die 
Einbeziehung aller bekannten und noch zu 
entwickelnder Parameter, die beim juristi
schen Schließen eine Rolle spielen, kann zu 
der Einsicht führen, daß es das schließende 
Erkenntnissubjekt ist, welches einen Sach
verhalt aus der Vergangenheit neu konstru
iert, daß es dabei höchst aktiv kreiert und 
daß, sollen Urteile nicht im luftleeren Raum 
schweben, es dabei schließlich auf Überein
stimmung und Akzeptanz zur sozialen Wirk
lichkeit mit all ihren grundsätzlich veränder
baren Vormeinungen zu achten hat. 

Das wäre wohl der kompliziertere, im Ef
fekt aber doch elegantere, weil wider
spruchsfreie Weg, nicht etwas in falsch ver
standener Bescheidenheit "für wahr zu hal
ten, weil die volle Wahrheit doch nicht er
kennbar ist", sondern vielmehr auszuloten, 
was wir unter Wahrheit ohnehin verstehen 
und sinnvoll erweise nur verstehen können ... 

Dr. Benedikt Wallner ist Rechtsanwalt in Wien. 

Zeit, Reit/bek 1988, 29 
(27) Prigogine/Stetlgers 1990, 47 
(28) Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, Band 
1, HermC1leutik: Wahrheit und Methode -1, Tiibillgen 
1986,455f 
(29) Engisch 1960, 4 
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von Sabine· 
Wagner 

(der Universitäts- und Hoch
schul professorInnen sowie des 
wissenschaftlichen und künstle
rischen Personals), denen nach 
§ 106 Abs. 5 letzter Satz UOG 
ebenfalls ein Recht zur Stellung
nahme zukommt, wurde der 
Vorschlag nicht unterbreitet, 
ebensowenig den Mitgliedern 
des akademischen Rats (§ 108 
Abs.3 UOG). 

Was steckt dahinter? Stu
dienassistentInnen sind teil be
schäftigte Vertragsbedienstete 
des Bundes (meist im Ausmaß 
von 20 Wochenstunden), die auf 
Antrag der Personalkommisssion 
vom Rektor aufgenommen wer
den (§ 42 UOG). Auch die Ver
längerung der Verträge muß 

Fluth, aus 
dem Budget 
... unächst praktisch unbe
... merkt wurde kü"fzlich ein 
Gesetzesänderungsvorschlag der 
Regierung ins Parlament einge
bracht, der sich bereits in 3. Le
sung befindet: Zielsetzung die
ses Vorschlags ist es, die in den 
Universitäts betrieb maßgeblich 
eingebundenen Studienassisten
tInnen in der bisherigen Form 
einzusparen. Dies geschah ohne 
Rücksprache mit Universitätsan
gehörigen, obwohl nach §107 
Abs.3 Universitätsorganisations
gesetz (UOG) Gesetzesentwür
fe, die Universitätsangelegen
heiten berühren, der Rektoren
konferenz zur Erstattung einer 
Stellungnahme vorzulegen sind. 
Auch den beiden im UOG ver-

vom Rektor genehmigt werden. 
Bisher hatten Studienassisten
rInnen Verträge für jeweils ein 
Jahr und waren sozial einiger
maßen abgesichert. Sie sollen, 
wenn es zu der vorgeschlagenen 
Gesetzesänderung kommt, er
setzt werden durch sog. "Studi
enassistentInnen neuen Typs". 
Diese werden nur mehr Verträge 
für vier Monate erhalten, das 
heißt, genau von Semesteran
fang bis -ende. Dies bringt etli
che Nachteile mit sich. Vor al
lem besteht ja grundstitzlich die 
Möglichkeit, wissenschaftliche 
Arbeiten sowie das Korrigieren 
von Diplomprüfungen auch und 
gerade in vorlesungsfreien Zei
ten durchzuflihren. Dies wird 

ankerten Bundeskonferenzen dann für Studienassistelltlnnen 

also nicht mehr möglich sem 
(zumindest nicht bezahlt). 

Überhaupt stellt sich die Fra
ge, welche Funktionen Studien
assistentInnen denn eigentlich 
im (Aus)Bildungsbetrieb Uni
versität erfüllen (sollten): Nach 
§ 42 Abs. 1 UOG sind die Aufga
ben von StudienassistentInnen 
primär dic Mitwirkung bei Lehr
veranstaltungen und wissen
schaftlichen Arbeiten. Tatsäch
lich sind sie billige Arbeitskräfte, 
die für viclerlei Arbeiten ein
setzbar sind und keine starke In
teresscnvcrtretung haben. Studi
enassistentInnen sind in den di
verscn lIniversitätsgremien in 
der Praxis nicht vertreten; außer
dem sind sie, wenn sie eine 
höherc Position anstreben, auf 
ihre Vorgesetzten angewiesen 
und werden tunlichst vermei
den, es sich mit diesen zu ver
scherzen. Gerade die "Massen
abfcrtigungsarbeiten", wie vor 
allem das Verbessern von Klau
surcn und Diplomprüfungen, 
wcrden vorwiegend von Studi
cnassistentlnnen verrichtet. In
sofern tragen diese weseniich 
dazu bei, daß das Prüfungssy
stem - wic mangelhaft auch im
mer - funktioniert. Auch werden 
StuclienassistenrInnen oft zu 
THtigkeiten herangezogen, die 
eigentlich nicht zu ihrem Aufga
benbereich gehören. Außerdem 
si nel StudienassistenrInnen der 
Personen kreis, aus dem sich der 
wissenschaftliche Nachwuchs 
rekrutiert. Die vorgesehenen 
Änderungen bedeuten, kurz ge
sagt, eine zusätzliche Unsicher
heit für StudienassistentInnen 
(kUrzere Verträge, immer wieder 
Unterbrechungen des Dienst
verhältnisses, kaum Einarbei
tungszeit, Erschwerung des Ein
stiegs als VertragsassistentInnen 
nach Studienabschluß), die ja 
schon jctzt nicht gerade rosige 
Arheitsbedingungen haben. 

Fraglich ist auch der finanzi
elle Einsparungseffekt. In der 
momentanen Form mit den Ein
jahresverträgen verdienen Srudi
enassistenrInnen soviel, daß sie 
aus der Familienbeihilfe heraus
fallen. Bei den vorgesehenen 
Viermonatsverträgen, wobei die
se nicht durchgehend ein Jahr 
abdecken dürfen, sondern es 
sind pro Jahr nur zwei solche 
Verträge möglich, beziehen Stu
dienassistentInnen (sofern sie 
die sonstigen Voraussetzungen 
erfüllen), wieder Familienbeihil
fe. Es handelt sich also um 
nichts anderes als Budgetflucht, 
da die Personalkosten zulasten 
der Familienbeihilfe verringert 
werden. Überdies werden durch 
die kürzere Vertragsdauer wohl 
oder übel mehr Studienassisten
tInnen des "neuen Typs" ange
stellt werden mussen, damit vor 
allem der Prüfungsbetrieb wei
terhin aufrechterhalten werden 
kann. 

Aus den genannten Gründen 
verabschiec;lete das Fakultätskol
legium der juridischen Fakultät 
in Wien eine Resolution, in der 
die vorgeschlagenen Änderun
gen betreffend Studienassisten
rinnen abgelehnt werden. Diese 
wird dem Bundesminister für 
Wissenschaft vorgelegt werden. 

Abschließend bleibt mlf 
noch, mit Bedauern festzustel
len, daß wieder einmal bei jenen 
begonnen wird, kurzsichtigen 
Sozialabbau zu betreiben, die 
sich am wenigsten dagegen zur 
Wehr setzen können. Inwiefern 
diese Sparmaßnahmen an der 
Universität nur die Studienassi
stenrInnen betreffen werden 
oder ob auch andere Univer
sitätsangehörige davon erfaßt 
werden, ist noch nicht abzuse
hen. 

Sabine Wagner ist Mitglied der Basis
gruppe JuridicumjGRAS. 

Flüchtlinge verschwinden hinter Gittern. Tag für Tag. Ihre einzige "Schuld": Sie 

suchten in Österreich Schutz vor Verfolgung. Was erwartet sie hier? Schubhaft statt Asyl. 
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Flüchtlinge stehen draußen vor der Tür. Ohne Arbeit, ohne Wohnung, ohne 

Papiere. Hoffnungslos. Sie alle sind Opfer des geltenden Asyl- und Fremdenrechts. Opfer 

einer menschenverachtenden Politik. 

Wir fordern einen Kurswechsel. Österreich muß wieder Asylland werden. 
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"Menschen Rechte Polizei - Eine Information über das neue 
Sicherheitspolizeigesetz", 
Broschüre, 66 Seiten, A6, 
15," ÖS zzgl. Porto 

Barbara Steiner, 
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und deutschen Rechtsgeschichte", 
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Österreichische Vereinigung 
demokratischer Juristen (Hg.), 
"Fortschrittliche Wissenschaft: 
Zur österreichischen Verfassung", 72 Seiten, A5, 
20," öS zzgl. Porto 

h;tftsichen:/ ~~il w'irdje1>a.pi~tlich gara.lliiertetr n"._u"·,,,,,,,,,,'" 

8~tze~ kiinJ1en... .... ..•. . '. . .\ . . ' 
··~{jjEt'i;t~rrsst~llen~jl'9ie$.eI]MaIlg~1[.an:ei!1j'genBeispie1en dar. Er war nicht 
,lZ~~~'~~0~Qfi}j~!j~Ql~,gi0;r;~~~~~~,,~4ir.g~i\";fF~hen Niederringung des Natio
. . näls6ziiili.$mtlsal$Must&i".W:rDem:ciki'ati&"darstellten. So bin ich hier aufge-

.wachst<n: Stolzauf<ienEintrittin die zivilisierte Welt der europäischen Rechts
staaten, besje~eltdll!(;~ die Abschaffung des letzten Restes von Todesstrafe 
un<iÜbernahine der Menschrechtskonvention in die Verfassung. 

. Indiesen Tagen wurden in Österreich wieder Menschen umgebracht. Nicht 
aus Fremdenfiaß, denn wer in diesem Land geboren wurde, ist ja nicht» fremd«. 
Das.'Moidmotiv ist ein ganz ordinärer Rassismus. Daß Rassisten Menschen 
umbringen, ist normal; sie sind auszuforschen und zu strafen. Daß es Regie
rungen tun und unsere dazu hilft, ist eine Schande der Zivilisation. 

In diesen Tagen wurden Menschen aus Österreich ausländischen Mäch
ten überliefert, obwohl dies vom § 103 StGB mit Freiheitsstrafe von zehn bis 

,"mol'i~.'r.lfll 

Kriminalitiitin Öslcncich 
S! .. !icnmr!WJio~ 
drrKrimin.,r.tiit<,>,:ntltH!u~ 

Dr. Arno Pilgram, 
"Kriminalität in Österreich - Studien zur Soziologie de 
Kriminalitätsentwicklung" (1980), 

Verlag für Gesellschaftskritik, 280 Seiten, 
20," ÖS zzgl. Porto 

Dr. Arno Pilgram, 
" ... endet mit dem Tode - Die lebenslange Strafe in Öster
reich" mit Interviews von Paul Yvon und Texten von 
Jack Unterweger, 
Verlag für Gesellschaftskritik, 200 Seiten, 
198," öS zzgl. Porto 

JURIDIKUM-IHDEX 1989 - 1994 
liegt als Datei bereits vor und wird demnächst auch in 

gedruckter Form verfügbar sein. Umfang und Preis wer
den im nächsten JURIDIKUM bekanntgegeben. 

zwanzig Jahren bedroht ist, wenn das Opfer durch die Tat einer erheblichen 
Gefahr ausgesetzt wird. Obwohl die Opfer von den ausländischen Mächten 
mit Folter und Tod bedroht sind, werden diese Taten jedoch von den Behör
den nicht strafverfolgt - weil die Täter Behörden sind. Das lehrt miCh fünf
zig Jahre danach, was »Kollektivschuld« ist: immer auch individuelle - un
sere mehr oder weniger mißbilligende, unvertretbar langmütige Inkaufnah
me behördlicher Maßnahmen gegen die Menschlichkeit; von den Tätern und 
Mittätern rede ich zweitens im Heft, das ökonomisch flach geklopft ist und 
vielleicht deshalb so scharf wie dünn. Die Schuld ist umso kleiner, je gerin
ger die Eingriffsmöglichkeiten und je drohender die Risken der einzelnen 
sind; am kleinsten in Diktaturen, am größten in einem musterhaft demokra
tischen Land, wo die Behörde Weisungen gewählter Repräsentanten der Be
völkerung untersteht. 

Drittens sucht das FORVM daher nach Eingriffsmöglichkeiten: Wie ist 
unserem Staat in die Arme zu fallen, wo er (nicht immer, aber immer öfter) 
die Verfassung antäpscht. Damit sie nicht als faule Frucht unter den Stiefeln 
ihrer Feinde zermatscht. Wie Überlieferte in ausländischen Folterkellern; in
ländische gibt' s ja auch irgendwie. Gerhard Oberschlick, Herausgeber 

Abo" und Probeheft"BesteIlungen I)n: FORVM, Museumstraße 5, 1070 Wien 



PROBEHEFTE 

Geneigte leserinnen und leser, die das JURIDIKUM un° 
aufgefordert zugesendet bekommen, erhalten damit un° 
verbindlich ein kostenloses Probeexemplar. 
Wenn Sie das JURIDIKUM regelmäßig beziehen möch· 
ten, biffen wir Sie, den Bestellschein auf dieser Seite zu 
verwenden. Für Probeheh-Empfehlungen, das heißt für 
Hinweise auf Personen, denen wir sinnvollerweise ein Pro' 
behen zusenden könnten, sind wir stets dankbar. 

LIEFERBARE HEFTE 

Bestellungen miffels des Bestellscheins auf dieser Seite 

ÖS/DM/SFr 
1/89: Frauen und Recht: 
Ist Justitia ein Mann? 
2/89: Medien und Recht: 
Freiheit ohne Vielfalt? 
3/89: Strafen· oder leben lassen 
4/89: Umweltrecht: 
Verwaschen und verschlampt 
5/89: Sozialismus und Recht 
1/90: Schreie der Freiheit 
2/90: Verwallung der Armut 
3/90: Freiheit und Demokratie 
4/90: Sexualität und Siitlichkeit 
5/90: Das Gesicht der Macht 
1/91: Schöner Wohnen 
3/91: Juristen' ein (Zu)Stand 
4/91: Verspielter Staat 
5/91: Macht spielt Staat 
1/92: Die Fremden 
2/92: VerrächHichtes Kind 
3/92: Gestellte Au~ahme 
4/92: Der Prozeß 
5/92: Weltausbesserung 
1/93: Gih & Geld 
2/93: Subsidiarität 
3/93: Arbeit in Europa 
4/93: Frauen Recht Politik 
5/93: Der Traum von Sicherheit 
1/94: Föderalismus in Europa 
2/94: Wider den Notstand 
3/94: Risiko Ges.m.b.H. 
4/94: Grenzen des Rechtsstaats 
5/94: Neue Weltordnung 
1/95: Cyberlaw - Digitales Recht 
2/95: Desintegration 

zuzüglich Porlo 

10,-/1,50/1,-

10,-/1,50/1,-
10,-/1,50/1,-

10,-/1,50/1,-
10,-/1,50/1,-
10,-/1,50/1,-
10,-/1,50/1,-
10,-/1,50/1,-
10,-/1,50/1,-
10,-/1,50/1,-
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
20,-/3,-/2,50 
30,-/4,50/4,-
30,-/4,50/4,-
30,-/4,50/4,-
30,-/4,50/4,-
30,-/4,50/4,-
30,-/4,50/4,-
30,-/4,50/4,-

BUCHHANDLUNGEN 

Klagen~rt: Drava; Graz: ÖH·Service.(enter; Salzburg: 
Rupertusbuchhandel; Wien: 1, Kolisch; 1, Winter; 1, Süd· 
wind; 1 ,lentralbuchhandlung; 1,Juristenshop/Juridicum; 
7, Steppenwolf; 7, Frauenzimmer; 9, Reisebuchladen; 9, 
löwenherz; 17, Buchhandlung beim Jörgerbad 

ABONNEMENT 

ÖS/DM/SFr 

JURIDIKUM·Normalabo ................................................................... 120,·/26,·/23,' 

JURIDIKUM·Förderabo ................................................................ ab 200,·/40,·/37,' 

JURIDIKUM·Ermäßigungsabo ............................................................. 90,. 122,' /19,' 

Übriges Ausland: Inlandspreise zzgl. Versandkosten 

Die Preise für das Ermäßigungsabo gehen für SludenHnnen SchülerInnen, leserInnen oh· 

ne Einkommen, Zivil· und Präsenzdiener IbiHe Nachweis!!. Das Abo für leserInnen, die 

sich im Strafvollzug befinden, ist kostenlos. 

Das Abo verlängert sich automatisch um 5 Ausgaben, wenn nicht vor Ablauf der Abo· 

Periode schrihlich gekündigt wird. Das Abo ist gegen Rechnung im voraus zahlbar. 

,., 
, 

Service 

KOMPLETTE JAHRGANGE 

Jahrgang 1989 (ohne Nullnummer) .......... 40,' öS / 5,50 DM / 5,' SFr 

Jahrgang 1990 (vollständig) .................... 40,· öS / 5,50 DM / 5,' SFr 

Jahrgang 1991 (ohne Heh2/91) ............. 60,· öS/8,50 DM/ 7,50 SFr 

Jahrgang 1992 (vollständig) .................... 80,· öS/11,50 DM/10,' SFr 

Jahrgang 1993 (vollständig) .................... 80,· öS/11,5 DM/10,' SFr 

Jahrgang 1994 (vollständig) .................... 120,' öS/26,' DM/23,' SFr 

--_._-----------------------

Ich bestelle hiemit 
Senden Sie bitte. ein ko .. h:m'lo .. ~~ .. 

o ... JURIDIKUM-Einzelheft(e) Nr. 
Probeexemplar an: 

o ... JURIDIKUM-Jahrgänge: 

o ... Stück "Menschen Rechte Polizei" 

o· ... Stück "Datenspiegel Rechtsgeschichte" 

o ... Stück "Fortschrittliche Wissenschaft: 

Zur österreich ischen Verfassung~' 
o ... Stück "Kriminalität in Österreich" 

o ... Stück " ... endet mit dem Tode-

Die lebenslange Strafe in Österreich" 

Datum: Unterschrift: 

Ich bestelle hiemit 

[J ein JURIDIKUM-Abo 

(120,- öS/26,-DM/23,- SFr) 
o ein JURIDIKUM·Förderabo 

(ab 200,' öS/40"DM/37,' SFr) 
o ein JURIDIKUM-Ermäßigungsabo 

(90,- öS/22,·DM/19,- SFr) 
ab der nächsterreichbaren Ausgabe. 

Das Abo gilt für 5 Ausgaben (1 Jahr) - es verlängert sich jeweils um eine weitere Periode, 
wenn es nicht innerhalb der laufenden Periode gekündigt wird. 

Datum: Unterschrift: 



Brauchbare Information 

Absenderln: 

Alles, was Recht ist 

Absenderln: 

An 
Context 
Vertrieb 

Bergsteiggasse 43/16 
A-1170 Wien 

An 
JURIDIKUM 
Vertrieb 

Bergsteiggasse 43/1 6 
A-1170 Wien 



DOKUMENTENSERVICE DES GRÜNEN KLUBS 
Mit dem Dokumentenservice will der Grüne Klub seine parlamentarischen Initiativen und andere im Bereich des Grünen Klubs erarbeitete Materia
lien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Aufgenommen werden aber auch wichtige Berichte und Vorlagen der Bundesregierung. 

Die ausgewählten Dokumente sind im Anschluß aufgelistet. Bitte auf der nebenstehenden Postkarte die jeweilige Kennziffer vermerken. 

Weiters plant der Grüne Klub, sämtliche parlamentarische Anträge, Anfragen, Presseaussendungen, etc. per Mailbox unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Zur Kommunikation mit dieser Mailbox ist ein ganzer Telephonanschluß, ein Modem und ein Computer notwendig. Sollten Sie an dieser 
Mailbox Interesse haben, bitten wir Sie, dies auf dieser Bestellkarte beim Absender zu vermerken. 

Europa 
• Bericht der Bundesregierung über das Ergebnis der 

Verhandlungen über den Beitritt Österreichs zur EU, 
Best.Nr. 104, S 80,c 

• Der EU-Beitritt im Parlament, Abweichende Stel
lungnahme der Grünen, Best.Nr. 105, S 20,-

• EU-Begleit-B-VG, Antrag des Grünen Klubs, Best.Nr. 
107, S 10,-

Wohnrecht 
• Antrag der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und 

Freunde zur Änderung des Mietrechtsgesetzes, 
Best.Nr. 150, S 10,-

• Abweichende Stellungnahme der Abgeordneten 
Stoisits zum 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, Best.Nr. 
151, S 10,-

Wahlrecht 
• Abweichende Stellungnahme des Abgeordneten 

Voggenhuber zur neuen Nationalratswahlordnung, 
Best.Nr. 180, S 10,-

• Grüner Antrag Nationalratswahlordnung, Best.Nr. 
181, S 20,-

Umwelt 
• Abweichende Stellungnahme zur GewO-Novelle 

1992, Best.Nr. 202, S 10,-
• Abweichende Stellungnahme zum Umwelt

informationsgesetz, Best.Nr. 203, S 50,-
• Materialien zum Thema "Abfallpolitik", Best.Nr. 206, 

S 10,-
• Materialien zum Thema "Ökosteuern", Best.Nr. 

207, S 10,-
• Materialien zum Thema "Ozon", Best.Nr. 208, S 

10,-
• Materialien zum Thema "Pestizide", Best.Nr. 209, 

S 10,-
• Materialien zum Thema "Naturschutz", Best.Nr. 21 0, 

S 10,-
• Abweichende Stellungnahme zum Umwelt· 

förderungsgesetz, Best.Nr. 211, S 10,-
• Marlies Meyer, Materialien zum UVP·Gesetz, 

Best.Nr. 212, S 50,-
• Abweichende Stellungnahme zum Washingtonel' M· 

tenschutzabkommen, Best.Nr. 213, S 10,-

Rechnungshof 
• Schriftliche Ausführungen des Grünen Klubs im Ruh

men der ParI. Enquete "Zukunftsperspektiven einer 
effizienten öffentlichen Gebarungskontrolle dmch 
Parlament und RH", Best.Nr. 300, S 10,-

Ausländer/innen 
• Zweiter Alternativer Wanderungsbericht, Best.Nr. 

300, S 10,-
• Abänderungsanträge zum Asylgesetz, Auf

enthaltsgesetz und Fremdengesetz, Best.Nr. 311, S 
10,-

• Ausländer/innenombudsmannlfraugesetz, Best.Nr. 
312, S 10,-

• Entwurf zur NoveIIierung des Staats
bürgerschaftsgesetzes, Best.Nr. 313, S 10,-

Justiz 
• Abweichende Stellungnahme zum "Privat

konkurs gesetz" , Best.Nr. 350, S 10;-

• Abweichende Stellungnahme zum Strafvoll
zugsgesetz, Best.Nr. 351, S 10,-

Medien 
• Abweichende Stellungnahme zum Regional

radiogesetz, Best.Nr. 370, S 10,-
• Grüner Entwurf Privatradiogesetz, Best.Nr. 371, 

S 10,-

Wirtschaft 
• Anmerkungen, Stellungnahme und Anträge zum Steu

erreformgesetz 1993, Best.Nr. 390, S 20,-
• Schriftliche Ausführungen des Grünen Klubs im 

Rahmen der Parlamentarischen Enquete "Die Zu
kunft des Industriestandortes Österreich"; Stel
lungnahme des Grünen Klubs "Anforderung an ei
ne aktive Industriepolitik", Juni 1994, Best.Nr. 391, 
S 10.-

• Das Grüne Energiesteuerkonzept, Best.Nr. 392, 
S 20 ' 

Verkehr 
• Transitvertrag: Zahlen, Daten Fakten, Best.Nr. 410,. 

S 10,-. 
• Text des Transitabkommens, Best.Nr. 411, S 20,-
• SelbstbindungsbeschlUsse des Parlaments und der 

Bundesregierung zum Transitvertrag, Best.Nr. 412, 
S 10,- . 

• Entschließungsantrag des Grünen Klubs betreffend 
generelles Tempolimit 80/100, Best.Nr. 413, S 10,-

• EntschlieBungsantrag des Grünen Klubs betreffend 
generelles Nachtfuhrverbot, Best.Nr. 414, S 10,-

• Flugverkehr und Umwelt, Best.Nr. 415, S 20,-
• Kostenwahrheit im Verkehr, Best.Nr. 416, S 10,-
• Stellungnuhme zum Entwurf eines FluglärmGesetzes 

(Novelle 1994), Best.Nr. 417, S 10,-

Soziales 
• Grundlul!en eines I!rllnen Pensionsmodells,Best.Nr. 

450, S 10,-
• Abweichende Stellunl!nllhme zum arbeitsrechtlichen 

BellleitlleNclz im Ruhmen des Gleichbe-

Dokumcntcscl'vice des Grünen Klubs 

Bestellung: 
Ich bestelle hiermit folgende Dokumente 

Bestellnummer Kostenbeitrag 

SUllIllle: 

handlungspakets, Best.Nr. 451, S 10,-
• Abweichende Stellungnahme zum Bundesgesetz 

über Berichte der Bundesregierung betreffend den 
Abbau von Benachteiligungen von Frauen, Best. Nr. 
452, S 10,-

• Artikel "Bundespflegegeldgesetz und die Rolle der 
Frau", Best.Nr. 453, S 10,-

• Abweichende Stellungnahme zur 52. ASVG-No
velle, Best.Nr. 457, S 10,-

Außenpolitik 
• Dokumentation über das. Verona Forum (in engli

scher Sprache), Best.Nr. 500, S 20,-

Landwirtschaft 
• Dringliche Anfrage des Abgeordneten Wabl betref

fendEU-Beitrittsverhandlungen im Bereich der Land
und Forstwirtschaft, Best.Nr. 520, S 10,-

Zivildienst 
• Abweichende Stellungnahme zur Zivildienst

gesetznovelle 1994, Best.Nr. 600, S 10,-

Veifassung 
• Ministerialentwurf Bundesstaatsreform, Best.Nr. 

650, S 80,-
• Stellungnahmen zum Ministerialentwurf Bundes

staatsreform, Best.Nr. 651, S 80,-
• Bericht des Grünen Klubs über den Verlauf der Ver

handlungen zur Bundesstaatsreform, Best. Nr. 652, 
S 10,-

Sonstiges 
• Kritische Bilanz zur Umsetzung des Regierungsü

bereinkommens 1990 und Grüne Erfolge, Juli 1994, 
Best.Nr. 700, S 50,-

Frauenpolitik 
• GrüneParlamentarischeFrauenpolitik(1990-1994)" 

Best.Nr. 800, S 20,-
• Abweichende Stellungnahme zum Namens

rechtsänderungsgesetz, Best.Nr. 801, S 10,-

Bitte an den Grünen Klub im Parla
ment, z.H. Bärbel Swoboda, 1017 
Wien schicken. 

Absender: 

o Ich möchte über das Mail
boxservice des Grünen Klubs in
formiert werden. 

BiUt' dlt' l'oNlknrlc lind di<1l1ngcgcbcnc Beul'bCitungsgebühf in 
Geldscheinen oder BriefnHlrkcn in ein Kuvert stecken. 




